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Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein 
Postfach 71 22  |  24171 Kiel 

Beauftragter der Landesregierung
Zentrale IT-, Organisations- und

PersonalentwicklungVorsitzende  
des Innen- und Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Frau Barbara Ostmeier, MdL 
Landeshaus 
 
24105 Kiel 
 
 

24. September 2015 
 

 
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Landesbeamtengesetzes in 
Schleswig-Holstein - Landesbeamtenrechtsmodernisierungsgesetz (LBModG); 
Drs. 18/3154 
 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 

zu dem o.a. Gesetzentwurf übersende ich als Arbeitshilfe für die Ausschussberatungen 

eine Synopse, in der die zurzeit geltenden Regelungen des Landesbeamtenrechts und 

die entsprechenden Vorschriften in der Fassung nach dem vorgelegten Gesetzentwurf 

der Landesregierung (Drs. 18/3154) gegenübergestellt sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Gez. Dr. Knud Büchmann 
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    Stand: 30. Juni 2015 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Landesbeamtenrechts  
(Drs. 18/3154) 

 
Gegenüberstellung der zurzeit geltenden Regelungen mit den nach dem Gesetz-

entwurf vorgesehenen Neuregelungen 
 

 
Zurzeit geltendes Recht,  

Stand: 30. Juni 2015 
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-

rung des Landesbeamtenrechts 
Artikel 1 – Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Nummer 1 – Änderung der Inhaltsübersicht 

Nummer 2  
§ 3 

Oberste Dienstbehörden, Dienstvorge-
setzte und Vorgesetzte 

 
(1) Oberste Dienstbehörde ist die oberste 
Behörde des Dienstherrn, in deren Dienstbe-
reich die Beamtin oder der Beamte ein Amt 
bekleidet.  
 
(2) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetz-
ter ist, wer für beamtenrechtliche Entschei-
dungen über die persönlichen Angelegen-
heiten der Beamtin oder des Beamten zu-
ständig ist.  
 
(3) Vorgesetzte oder Vorgesetzter ist, wer 
der Beamtin oder dem Beamten für die 
dienstliche Tätigkeit Weisungen erteilen 
kann.  
  
(4) Wer Dienstvorgesetzte oder Dienstvor-
gesetzter und wer Vorgesetzte oder Vorge-
setzter ist, richtet sich nach dem Aufbau der 
öffentlichen Verwaltung. Ist eine Dienstvor-
gesetzte oder ein Dienstvorgesetzter nicht 
vorhanden und ist nicht gesetzlich geregelt, 
wer diese Aufgaben wahrnimmt, bestimmt 
für die Landesbeamtinnen und Landesbe-
amten die zuständige oberste Landesbehör-
de, im Übrigen die oberste Aufsichtsbehör-
de, wer für die beamtenrechtlichen Ent-
scheidungen nach Absatz 2 zuständig ist. 
Nach Beendigung des Beamtenverhältnis-
ses nimmt die Behörde, bei der die Beamtin 
oder der Beamte zuletzt beschäftigt war, die 
Aufgabe der oder des Dienstvorgesetzten 
wahr.  
 
(5) Die oberste Dienstbehörde kann Zustän-
digkeiten der oder des Dienstvorgesetzten 
auch teilweise auf andere Behörden über-

§ 3 
Oberste Dienstbehörden, Dienstvorge-

setzte und Vorgesetzte 
 
(1) unverändert 
 
 
 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 
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Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

tragen.  
 

 
(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
Aufgaben der obersten Dienstbehörden 
und der Dienstvorgesetzten des Landes 
durch Verordnung auf eine andere Be-
hörde zum Zweck einer zentralen Perso-
nalverwaltung vollständig oder teilweise 
zu übertragen. Sie kann zu diesem Zweck 
durch Verordnung eine Landesoberbe-
hörde errichten oder ein zugeordnetes 
Amt bilden. 

Nummer 3  
§ 5 

Beamtinnen und Beamte auf Probe in 
Ämtern mit leitender Funktion 

(§§ 4, 22 BeamtStG) 
 

(1) Ein Amt mit leitender Funktion wird zu-
nächst unter Berufung in das Beamtenver-
hältnis auf Probe übertragen. Die regelmä-
ßige Probezeit dauert zwei Jahre. Die Pro-
bezeit kann bei besonderer Bewährung ver-
kürzt werden, jedoch nicht auf weniger als 
ein Jahr. Zeiten, in denen der Beamtin oder 
dem Beamten eine leitende Funktion bereits 
übertragen worden ist, können auf die Pro-
bezeit angerechnet werden. Eine Verlänge-
rung der Probezeit ist nicht zulässig.  
 
(2) Ämter mit leitender Funktion im Sinne 
des Absatzes 1 sind die der Besoldungsord-
nung B angehörenden Ämter mit leitender 
Funktion sowie die der Besoldungsordnung 
A oder B angehörenden Ämter der Leiterin-
nen und Leiter von Behörden oder Teilen 
von Behörden, soweit sie nicht richterliche 
Unabhängigkeit besitzen. Im Bereich der der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts mit und 
ohne Gebietshoheit und der rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts zählen zu den Ämtern der Leiterin-
nen und Leiter von Teilen von Behörden die 
mindestens der Besoldungsgruppe A 12 
angehörenden Ämter der Leiterinnen und 
Leiter von Dezernaten, Fachbereichen, Äm-
tern und Abteilungen und vergleichbarer 
Organisationseinheiten sowie die Ämter der 
leitenden Verwaltungsbeamtinnen und lei-
tenden Verwaltungsbeamten der Ämter nach 
der Amtsordnung. Absatz 1 gilt nicht für die 
in § 37 genannten Ämter. 
 
(3) In ein Amt mit leitender Funktion darf nur 

§ 5 
Beamtinnen und Beamte auf Probe in 

Ämtern mit leitender Funktion 
(§§ 4, 22 BeamtStG) 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

berufen werden, wer 
1. sich in einem Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit oder einem Richterverhältnis 
auf Lebenszeit befindet und 

2. in dieses Amt auch als Beamtin oder 
Beamter auf Lebenszeit berufen werden 
könnte. 

 
Der Landesbeamtenausschuss kann Aus-
nahmen von Satz 1 zulassen. 
 
(4) Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
oder das Richterverhältnis auf Lebenszeit 
besteht bei demselben Dienstherrn neben 
dem Beamtenverhältnis auf Probe fort. Vom 
Tage der Ernennung an ruhen für die Dauer 
der Probezeit die Rechte und Pflichten aus 
dem Amt, das der Beamtin oder dem Beam-
ten zuletzt im Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit oder im Richterverhältnis auf Le-
benszeit übertragen worden ist, mit Aus-
nahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit 
und des Verbotes der Annahme von Beloh-
nungen und Geschenken.  
 
(5) Wird die Beamtin oder der Beamte wäh-
rend der Probezeit in ein anderes Amt mit 
leitender Funktion versetzt oder umgesetzt, 
das in dieselbe Besoldungsgruppe einge-
stuft ist wie das zuletzt übertragene Amt mit 
leitender Funktion, läuft die Probezeit weiter. 
Wird der Beamtin oder dem Beamten ein 
höher eingestuftes Amt mit leitender Funkti-
on übertragen, beginnt eine erneute Probe-
zeit. 
 
(6) Mit dem erfolgreichen Abschluss der 
Probezeit ist der Beamtin oder dem Beam-
ten das Amt mit leitender Funktion auf Dauer 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu 
übertragen. Einer Richterin oder einem Rich-
ter darf das Amt mit leitender Funktion auf 
Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
beim gleichen Dienstherrn nur übertragen 
werden, wenn sie oder er die Entlassung 
aus dem Richteramt schriftlich verlangt; die 
elektronische Form ist ausgeschlossen. Wird 
nach Ablauf der Probezeit das Amt mit lei-
tender Funktion nicht auf Dauer übertragen, 
endet der Anspruch auf Besoldung aus die-
sem Amt. Auch weitere Ansprüche aus die-
sem Amt bestehen nicht.  
 
(7) Wird das Amt mit leitender Funktion nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Mit dem erfolgreichen Abschluss der 
Probezeit ist der Beamtin oder dem Beam-
ten das Amt mit leitender Funktion auf Dauer 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zu 
übertragen. Einer Richterin oder einem Rich-
ter darf das Amt mit leitender Funktion auf 
Dauer im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
beim gleichen Dienstherrn nur übertragen 
werden, wenn sie oder er die Entlassung 
aus dem Richteramt schriftlich verlangt. ; die 
elektronische Form ist ausgeschlossen. 
Wird nach Ablauf der Probezeit das Amt mit 
leitender Funktion nicht auf Dauer übertra-
gen, endet der Anspruch auf Besoldung aus 
diesem Amt. Auch weitere Ansprüche aus 
diesem Amt bestehen nicht.  
 
(7) unverändert.  
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Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

auf Dauer übertragen, ist eine erneute Ver-
leihung dieses Amtes unter Berufung in ein 
Beamtenverhältnis auf Probe erst nach Ab-
lauf eines Jahres zulässig.  
 

 

Nummer 4 

§ 14 
Zugangsvoraussetzungen zu den Lauf-

bahnen 
 

(1) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 
1 sind für das erste Einstiegsamt mindes-
tens zu fordern 
1. als Bildungsvoraussetzung der erfolgrei-

che Besuch einer allgemein bildenden 
Schule oder ein als gleichwertig aner-
kannter Bildungsstand und 

2. als sonstige Voraussetzung ein Vorberei-
tungsdienst oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, bei Laufbahnen mit 
besonderen Anforderungen ein Vorberei-
tungsdienst und eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung. 

 
(2) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 
1 sind für das zweite Einstiegsamt mindes-
tens zu fordern 
1. als Bildungsvoraussetzung 

a) ein Realschulabschluss oder 
b) ein Hauptschulabschluss und eine för-

derliche abgeschlossene Berufsaus-
bildung oder 

c) ein Hauptschulabschluss und eine ab-
geschlossene Ausbildung in einem öf-
fentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis oder 

d) ein als gleichwertig anerkannter Bil-
dungsstand 

und 
2. als sonstige Voraussetzung 

a) eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung und eine geeignete hauptberufli-
che Tätigkeit oder 

b) ein mit einer Laufbahnprüfung abge-
schlossener Vorbereitungsdienst oder 
eine inhaltlich dessen Anforderungen 
entsprechende abgeschlossene beruf-
liche Ausbildung oder Fortbildung oder 

c) bei Laufbahnen mit besonderen Anfor-
derungen eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung und ein Vorbereitungs-
dienst. 

 
 

§ 14 
Zugangsvoraussetzungen zu den Lauf-

bahnen 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 
1 sind für das zweite Einstiegsamt mindes-
tens zu fordern 
1. als Bildungsvoraussetzung 

a) ein Mittlerer Schulabschluss oder 
ein Realschulabschluss oder 

b) den Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss oder ein Hauptschul-
abschluss und eine förderliche abge-
schlossene Berufsausbildung oder 

c) den Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss oder ein Hauptschul-
abschluss und eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis oder 

d) ein als gleichwertig anerkannter Bil-
dungsstand 

und  
2. als sonstige Voraussetzung 

a) eine abgeschlossene Berufsausbildung 
und eine geeignete hauptberufliche Tä-
tigkeit oder 

b) ein mit einer Laufbahnprüfung abge-
schlossener Vorbereitungsdienst oder 
eine inhaltlich dessen Anforderungen 
entsprechende abgeschlossene beruf-
liche Ausbildung oder Fortbildung oder 

c) bei Laufbahnen mit besonderen Anfor-
derungen eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung und ein Vorbereitungs-
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Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

 
 
(3) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 
2 sind für das erste Einstiegsamt mindes-
tens zu fordern 
1. als Bildungsvoraussetzung ein mit einem 

Bachelorgrad abgeschlossenes Hoch-
schulstudium oder ein gleichwertiger Ab-
schluss und 

2. als sonstige Voraussetzung 
a) eine geeignete hauptberufliche Tätig-

keit oder 
b) ein mit einer Prüfung abgeschlossener 

Vorbereitungsdienst. 
Die Voraussetzungen nach Nummer 2 ent-
fallen, wenn das Hochschulstudium die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und Methoden 
sowie die berufspraktischen Fähigkeiten und 
Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung der 
Aufgaben in der Laufbahn erforderlich sind. 
 
(4) Für die Laufbahnen der Laufbahngruppe 
2 sind für das zweite Einstiegsamt mindes-
tens zu fordern 
1. als Bildungsvoraussetzung ein mit einem 

Mastergrad oder einem gleichwertigen 
Abschluss abgeschlossenes Hochschul-
studium und 

2. als sonstige Voraussetzung 
a) eine geeignete hauptberufliche Tätig-

keit oder 
b) ein mit einer Prüfung abgeschlossener 

Vorbereitungsdienst. 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

dienst. 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 

Nummer 5 

§ 16 
Erwerb der Laufbahnbefähigung auf-
grund von im Ausland erworbenen 

Berufsqualifikationen 
 

(1) Die Laufbahnbefähigung kann auch auf-
grund 
1. der Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. EU 2005 
Nummer L 255 S. 22), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 11. Juli 2012 (ABl. 
EU Nummer L 180 S. 9), erworben wer-
den, 

2. eines mit einem Drittstaat geschlossenen 
Vertrages, in dem die Bundesrepublik 
Deutschland und die Europäische Union 

§ 16 
Erwerb der Laufbahnbefähigung auf-
grund von im Ausland erworbenen 

Berufsqualifikationen 
 

(1) Die Laufbahnbefähigung kann auch auf-
grund 
1. der Richtlinie 2005/36/EG1) des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 7. 
September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. EU 2005 
Nummer L 255 S. 22), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 11. Juli 2012 (ABl. 
EU Nummer L 180 S. 9), erworben wer-
den, 

2. eines mit einem Drittstaat geschlossenen 
Vertrages, in dem die Bundesrepublik 
Deutschland und die Europäische Union 
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Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

einen entsprechenden Anspruch auf An-
erkennung der Berufsqualifikationen ein-
geräumt haben, oder 

3. einer auf eine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst vorbereitenden Berufsqualifikation, 
die in einem von § 7 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c BeamtStG nicht erfassten 
Drittstaat erworben worden ist, erworben 
werden. 

(2) Das Nähere, insbesondere die Zustän-
digkeit und die Inhalte des Anerkennungs-
verfahrens sowie die Ausgleichsmaßnah-
men, kann die Landesregierung, für die 
Laufbahnen der Fachrichtung Bildung (§ 13 
Absatz 2 Nummer 5) das für Schulwesen 
zuständige Ministerium, durch Rechtsver-
ordnung regeln. 

(3) Das Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz vom 1. Juni 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 
92) findet keine Anwendung. 

 

einen entsprechenden Anspruch auf An-
erkennung der Berufsqualifikationen ein-
geräumt haben, oder 

3. einer auf eine Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst vorbereitenden Berufsqualifikation, 
die in einem von § 7 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe c BeamtStG nicht erfassten 
Drittstaat erworben worden ist, erworben 
werden. 

(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
Fußnote 1) 

Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsquali-
fikationen (ABl. L 255 S. 22, zuletzt ber. 2014 
L 305 S. 115), zuletzt geändert durch Richtli-
nie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. November 2013 (ABl. 
L 354 S. 132) 

Nummer 6 

§ 23 
Benachteiligungsverbot, Nachteilsaus-

gleich 
 
(1) Schwangerschaft, Mutterschutz, Eltern-
zeit und die Betreuung von Kindern oder die 
Pflege einer oder eines nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen 
dürfen sich bei der Einstellung und der be-
ruflichen Entwicklung nach Maßgabe der 
Absätze 2 und 3 nicht nachteilig auswirken. 
 
(2) Haben sich die Anforderungen an die 
fachliche Eignung einer Bewerberin oder 
eines Bewerbers für die Einstellung in den 
öffentlichen Dienst in der Zeit erhöht, in der 
sich ihre oder seine Bewerbung um Einstel-
lung infolge der Geburt oder Betreuung ei-
nes Kindes verzögert hat, und hat sie oder 
er sich innerhalb von drei Jahren nach der 
Geburt dieses Kindes oder sechs Monate 
nach Erfüllung der ausbildungsmäßigen Ein-

§ 23 
Benachteiligungsverbot, Nachteilsaus-

gleich 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
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Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

stellungsvoraussetzungen beworben, ist der 
Grad ihrer oder seiner fachlichen Eignung 
nach den Anforderungen zu prüfen, die zu 
dem Zeitpunkt bestanden haben, zu dem sie 
oder er sich ohne die Geburt des Kindes 
hätte bewerben können. Für die Berechnung 
des Zeitraums der Verzögerung sind die 
Fristen nach § 4 Abs. 1 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes vom 5. De-
zember 2006 (BGBl. I S. 2748), geändert 
durch Artikel 6 Abs. 8 des Gesetzes vom 19. 
August 2007 (BGBl. I S. 1970), sowie nach § 
3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 
2002 (BGBl. I S. 2318), geändert durch Arti-
kel 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 5. Dezem-
ber 2006 (BGBl. I S. 2748), zugrunde zu 
legen. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Verzögerung der Einstellung 
wegen der tatsächlichen Pflege einer oder 
eines nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen sonstigen Angehörigen. 
 
(3) Zum Ausgleich beruflicher Verzögerun-
gen infolge 
1. der Geburt oder der tatsächlichen Be-

treuung oder Pflege eines Kindes unter 
achtzehn Jahren oder 

2. der tatsächlichen Pflege einer oder eines 
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürf-
tigen sonstigen Angehörigen 

kann die Beamtin oder der Beamte ohne 
Mitwirkung des Landesbeamtenausschus-
ses abweichend von § 20 Abs. 2 Nr. 1 und 2 
während der Probezeit und vor Ablauf eines 
Jahres seit Beendigung der Probezeit beför-
dert werden. Das Ableisten der vorgeschrie-
benen Probezeit bleibt unberührt. 
 
(4) Die Absätze 2 und 3 sind in den Fällen 
des Nachteilsausgleichs für ehemalige Be-
amtinnen und Beamte der Bundespolizei, für 
ehemalige Soldatinnen und Soldaten nach § 
9 Abs. 8 Satz 4 des Arbeitsplatzschutzge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Februar 2001 (BGBl. I S. 253), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 Abs. 74 des 
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 
160) und § 8 a des Soldatenversorgungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. April 2002 (BGBl. I S. 1258, 1909), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 und 5 a des 
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 
160), sowie für ehemalige Zivildienstleisten-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Absätze 2 und 3 sind entspre-
chend anzuwenden für Zeiten  

a) eines Wehrdienstes,  
b) von ehemaligen Soldatinnen und 

Soldaten nach § 8a des Soldaten-
versorgungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
16. September 2009 (BGBl. I S. 
3054), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28. August 2013 (BGBl. I 
S. 3386),  

c) eines Zivildienstes oder Bundes-
freiwilligendienstes, 

d) eines Entwicklungsdienstes, 
e) eines freiwilligen sozialen oder 
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Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

de nach § 78 des Zivildienstgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 
2005 (BGBl. I S. 1346), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 Abs. 78 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), und Ent-
wicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer 
nach § 17 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 
549), zuletzt geändert durch Artikel 35 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2954), entsprechend anzuwenden. 
 

freiwilligen ökologischen Jahres 
nach dem Jugendfreiwilligen-
dienstegesetz vom 16. Mai 2008 
(BGBl. I S. 842), geändert durch 
Gesetz vom 20. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 2854). 

 

Nummer 7 

§ 26 
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 

 

§ 26 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnun-

gen 
 

Nummer 8 

§ 30 
Entlassung kraft Gesetzes 

(§ 22 BeamtStG) 
 

(1) Die oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr bestimmte Behörde entscheidet darüber, 
ob die Voraussetzungen des § 22 Abs. 1, 2 
oder 3 BeamtStG vorliegen und stellt den 
Tag der Beendigung des Beamtenverhält-
nisses fest. 
 
(2) Für die Anordnung der Fortdauer des 
Beamtenverhältnisses nach § 22 Abs. 2 Be-
amtStG ist die oberste Dienstbehörde zu-
ständig. 
 
(3) Beamtinnen oder Beamte des Landes, 
die zu Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrern sowie zu wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern im Beamtenverhältnis auf Zeit 
oder zu Präsidentinnen oder Präsidenten 
oder zu Kanzlerinnen oder Kanzlern einer 
Hochschule ernannt werden, sind abwei-
chend von § 22 Abs. 3 BeamtStG für die 
Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit 
oder der Wahlzeit unter Fortfall der Dienst-
bezüge zu beurlauben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 30 
Entlassung kraft Gesetzes 

(§ 22 BeamtStG) 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
(3) Beamtinnen oder Beamte des Landes, 
die zu Hochschullehrerinnen oder Hoch-
schullehrern sowie zu wissenschaftlichen 
und künstlerischen Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern im Beamtenverhältnis auf Zeit 
oder zu Präsidentinnen oder Präsidenten 
oder zu Kanzlerinnen oder Kanzlern einer 
Hochschule ernannt werden, sind abwei-
chend von § 22 Abs. 3 BeamtStG für die 
Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit 
oder der Wahlzeit unter Fortfall der Dienst-
bezüge zu beurlauben. Satz 1 gilt entspre-
chend für Beamtinnen und Beamte des 
Landes, die an einer Hochschule eines 
anderen Dienstherrn in ein öffentlich - 
rechtliches Dienstverhältnis auf Zeit zur 
Übernahme einer Gast- oder Vertre-
tungsprofessur eines anderen Dienst-
herrn berufen werden. 
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(4) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst sind mit dem Ablauf des 
Tages aus dem Beamtenverhältnis entlas-
sen, an dem ihnen 
1. das Bestehen einer Prüfung oder 
2. das endgültige Nichtbestehen einer Prü-

fung oder vorgeschriebenen Zwischen-
prüfung 

bekannt gegeben worden ist. Im Fall von 
Satz 1 Nr. 1 endet das Beamtenverhältnis 
jedoch frühestens nach Ablauf der für den 
Vorbereitungsdienst im Allgemeinen oder im 
Einzelfall festgesetzten Zeit. 
 

(4) unverändert. 

Nummer 9 
§ 35 

Ruhestand wegen Erreichen der Alters-
grenze 

(§ 25 BeamtStG) 
 

(1) Für Beamtinnen und Beamte bildet die 
Vollendung des 67. Lebensjahres die Alters-
grenze. Für einzelne Beamtengruppen kann 
durch Gesetz eine andere Altersgrenze be-
stimmt werden. Beamtinnen und Beamte auf 
Lebenszeit und auf Zeit treten mit dem Ende 
des Monats in den Ruhestand, in dem sie 
die Altersgrenze erreichen. Abweichend 
hiervon treten Lehrerinnen und Lehrer mit 
Ablauf des letzten Monats des Schulhalbjah-
res, das beamtete wissenschaftliche und 
künstlerische Personal an Hochschulen mit 
Ablauf des letzten Monats des Semesters 
oder Trimesters, in welchem die Altersgren-
ze erreicht wird, in den Ruhestand. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die vor dem 1. Januar 1947 
geboren sind, erreichen die Regelalters-
grenze mit Vollendung des 65. Lebensjah-
res. Für Beamtinnen und Beamte auf Le-
benszeit, die nach dem 31. Dezember 1946 
geboren sind, wird die Regelaltersgrenze 
wie folgt angehoben: 
[…] 
 
(3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, 
denen 
1. Altersteilzeit nach § 88 a Abs. 3 Satz 4 

des Landesbeamtengesetzes in der bis 
zum 31. März 2009 geltenden Fassung, 

2. bis zum Eintritt in den Ruhestand 
a) eine Teilzeitbeschäftigung nach § 88 a 

Abs. 1 in Verbindung mit § 88 Abs. 5 

§ 35 
Ruhestand wegen Erreichen der Alters-

grenze 
(§ 25 BeamtStG) 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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des Landesbeamtengesetzes in der 
bis zum 31. März 2009 geltenden Fas-
sung oder 

b) Urlaub nach § 88 c Abs. 1 Nr. 2 des 
Landesbeamtengesetzes in der bis 
zum 31. März 2009 geltenden Fas-
sung 

bewilligt worden ist, erreichen die Alters-
grenze mit Vollendung des 65. Lebensjah-
res. 
 
(4) Die oberste Dienstbehörde kann den 
Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jah-
re über die Altersgrenze hinausschieben 
1. aus dienstlichen Gründen mit Zustim-

mung der Beamtin oder des Beamten o-
der 

2. auf Antrag der Beamtin oder des Beam-
ten, wenn dienstliche Interessen nicht 
entgegenstehen. 

Das für Hochschulen zuständige Ministerium 
kann seine Befugnis nach Satz 1 auf die 
Hochschulen übertragen. 
 
(5) Für hauptamtliche Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamte der kommunalen Körperschaf-
ten gilt keine gesetzliche Altersgrenze. Die 
§§ 36 und 45 Abs. 1 bleiben unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die oberste Dienstbehörde kann den 
Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jah-
re über die Altersgrenze hinausschieben 
1. aus dienstlichen Gründen mit Zustimmung 

der Beamtin oder des Beamten oder 
2. auf Antrag der Beamtin oder des Beam-

ten, wenn dienstliche Interessen nicht 
entgegenstehen. 

Das für Hochschulen zuständige Ministerium 
kann seine Befugnis nach Satz 1 auf die 
Hochschulen übertragen. 
 
 
(5) unverändert. 

Nummer 10 

§ 36 
Ruhestand auf Antrag 

 
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
oder auf Zeit können auf Antrag in den Ru-
hestand versetzt werden, wenn sie das 63. 
Lebensjahr vollendet haben. § 35 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die schwerbehindert im Sinne 
des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 
1046), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2959), sind, können auf Antrag in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn sie das 
62. Lebensjahr vollendet haben. 
 
(3) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die schwerbehindert im Sinne 
des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch sind und vor dem 1. Januar 
1952 geboren sind, können auf ihren Antrag 

§ 36 
Ruhestand auf Antrag 

 
(1) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
oder auf Zeit können auf Antrag in den Ru-
hestand versetzt werden, wenn sie das 63. 
Lebensjahr vollendet haben. § 35 Abs. 1 
Satz 4 gilt entsprechend. 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie 
das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für 
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die schwerbehindert im Sinne 
des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch sind und nach dem 31. Dezem-
ber 1951 geboren sind, wird die Altersgren-
ze wie folgt angehoben: […] 
 
Satz 1 gilt entsprechend für am 1. Januar 
2011 vorhandene und im Sinne des § 2 Abs. 
2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
schwer behinderte Beamtinnen und Beamte 
auf Lebenszeit, die vor dem 1. Januar 2011 
eine bis zum Beginn des Ruhestandes be-
willigte 
1. Teilzeitbeschäftigung nach § 61 Abs. 1 

Satz 2 oder nach § 88 a Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 88 Abs. 5 des Landesbeam-
tengesetzes in der bis zum 31. März 2009 
geltenden Fassung oder 

2. Altersteilzeit nach § 63 Abs. 1 Satz 4 oder 
nach § 88a Abs. 3 Satz 4 des Landesbe-
amtengesetzes in der bis zum 31. März 
2009 geltenden Fassung oder 

3. Beurlaubung nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 oder 
nach § 88 c Abs. 1 Nr. 2 des Landesbe-
amtengesetzes in der bis zum 31. März 
2009 geltenden Fassung 

angetreten haben. 
 
(4) Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit 
mit Dienstbezügen, die das 60. Lebensjahr 
vollendet haben und in Verwaltungsberei-
chen beschäftigt sind, in denen ein Perso-
nalüberhang besteht, können auf ihren An-
trag in den Ruhestand versetzt werden, 
wenn dienstliche Belange nicht entgegen-
stehen und entsprechende Planstellen oder 
ein Äquivalent eingespart werden. Die Ver-
waltungsbereiche nach Satz 1 werden durch 
die Landesregierung bestimmt. Im Bereich 
der der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit 
und ohne Gebietshoheit und rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts trifft die oberste Dienstbehörde diese 
Bestimmung mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde. Für die Beamtinnen und Beamten 
des Landtages trifft die Landtagspräsidentin 
oder der Landtagspräsident, für die Beam-
tinnen und Beamten des Landesrechnungs-
hofs trifft die Präsidentin oder der Präsident 
des Landesrechnungshofs die erforderlichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
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Regelungen.  
(5) § 35 Absatz 1 Satz 4 gilt in den Fällen 
der Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

Nummer 11 

§ 41 
Verfahren bei Dienstunfähigkeit und be-

grenzter Dienstfähigkeit 
(§§ 26, 27 BeamtStG) 

 
(1) Bestehen Zweifel an der Dienstfähigkeit 
der Beamtin oder des Beamten, ist sie oder 
er verpflichtet, sich nach Weisung der oder 
des Dienstvorgesetzten ärztlich untersuchen 
und, falls die Ärztin oder der Arzt es für er-
forderlich hält, auch beobachten zu lassen. 
Kommt die Beamtin oder der Beamte trotz 
wiederholter schriftlicher Weisung ohne hin-
reichenden Grund dieser Verpflichtung nicht 
nach, kann sie oder er so behandelt werden, 
als ob Dienstunfähigkeit vorläge. 
 
(2) Die Frist nach § 26 Abs. 1 Satz 2 Be-
amtStG beträgt sechs Monate. 
 
(3) Stellt die oder der Dienstvorgesetzte auf-
grund des ärztlichen Gutachtens (§ 44) die 
Dienstunfähigkeit der Beamtin oder des Be-
amten fest, entscheidet die nach § 45 Abs. 2 
zuständige Behörde über die Versetzung in 
den Ruhestand. Die über die Versetzung in 
den Ruhestand entscheidende Behörde ist 
an die Erklärung der oder des Dienstvorge-
setzten nicht gebunden; sie kann auch an-
dere Beweise erheben. 
 
(4) Werden Rechtsbehelfe gegen die Verfü-
gung über die Versetzung in den Ruhestand 
eingelegt, werden mit Beginn des auf die 
Zustellung der Verfügung folgenden Monats 
die Dienstbezüge einbehalten, die das Ru-
hegehalt übersteigen. 
 
(5) In den Fällen der begrenzten Dienstfä-
higkeit (§ 27 BeamtStG) gelten Absatz 1 
Satz 1 und die Absätze 2 bis 4 sowie § 45 
Abs. 2 und 3 entsprechend. § 73 Abs. 1 Satz 
3 gilt mit der Maßgabe, dass die durch-
schnittliche zeitliche Beanspruchung durch 
eine oder mehrere Nebentätigkeiten ein-
schließlich der nicht anzeigepflichtigen Ne-
bentätigkeiten ein Fünftel der nach § 27 Abs. 
2 BeamtStG verminderten Arbeitszeit über-
schreitet. 
 

§ 41 
Verfahren bei Dienstunfähigkeit und be-

grenzter Dienstfähigkeit 
(§§ 26, 27 BeamtStG) 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 

 
 
 
 
 
(5) In den Fällen der begrenzten Dienstfä-
higkeit (§ 27 BeamtStG) gelten Absatz 1 
Satz 1 und die Absätze 2 bis 4 sowie § 45 
Abs. 2 und 3 entsprechend. § 73 Abs. 1 Satz 
3 gilt mit der Maßgabe, dass die durch-
schnittliche zeitliche Beanspruchung durch 
eine oder mehrere Nebentätigkeiten ein-
schließlich der nicht anzeigepflichtigen Ne-
bentätigkeiten ein Fünftel der nach § 27 Abs. 
2 BeamtStG verminderten Arbeitszeit über-
schreitet. 
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Nummer 12 

§ 43 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

(§ 29 BeamtStG) 
 

(1)Die Frist, innerhalb derer Ruhestandsbe-
amtinnen oder Ruhestandsbeamte bei wie-
derhergestellter Dienstfähigkeit die erneute 
Berufung in das Beamtenverhältnis verlan-
gen können (§ 29 Abs. 1 BeamtStG), beträgt 
zehn Jahre. 
 
(2) Die Dienstfähigkeit der Ruhestandsbe-
amtin oder des Ruhestandsbeamten nach § 
29 Abs. 5 Satz 1 BeamtStG kann alle zwei 
Jahre überprüft werden; in begründeten Fäl-
len kann die Dienstfähigkeit auch früher 
überprüft werden. § 44 Abs. 2 gilt entspre-
chend. Von einer regelmäßigen Nachprü-
fung ist abzusehen, wenn von der nach § 44 
Abs. 1 zuständigen Ärztin oder dem nach § 
44 Abs. 1 zuständigen Arzt die Feststellung 
getroffen wurde, dass aufgrund des Krank-
heitsbildes eine Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit auszuschließen ist. 
 
(3) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt 
in den Ruhestand ist eine erneute Berufung 
in das Beamtenverhältnis nur mit Zustim-
mung der Ruhestandsbeamtin oder des Ru-
hestandsbeamten zulässig. Der Lauf der 
Zehnjahresfrist nach Satz 1 ist so lange ge-
hemmt, wie eine amtsärztliche Untersu-
chung aus von der Ruhestandsbeamtin oder 
dem Ruhestandsbeamten zu vertretenden 
Gründen nicht stattfinden kann. 
 
(4) Kommt die Beamtin oder der Beamte 
trotz wiederholter schriftlicher Weisung ohne 
hinreichenden Grund der Verpflichtung nach 
§ 29 Abs. 5 Satz 1 BeamtStG nicht nach, 
kann sie oder er so behandelt werden, als 
ob Dienstfähigkeit vorläge. 
 

§ 43 
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit 

(§ 29 BeamtStG) 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren seit Eintritt 
in den Ruhestand ist eine erneute Berufung 
in das Beamtenverhältnis nur mit Zustim-
mung der Ruhestandsbeamtin oder des Ru-
hestandsbeamten zulässig. Der Lauf der 
Zehnjahresfrist nach Satz 1 ist so lange ge-
hemmt, wie eine ärztliche Untersuchung (§ 
44) aus von der Ruhestandsbeamtin oder 
dem Ruhestandsbeamten zu vertretenden 
Gründen nicht stattfinden kann. 
 
(4) Kommt die Ruhestandsbeamtin oder 
der Ruhestandsbeamte trotz wiederholter 
schriftlicher Weisung ohne hinreichenden 
Grund der Verpflichtung nach § 29 Abs. 5 
Satz 1 BeamtStG nicht nach, kann sie oder 
er so behandelt werden, als ob Dienstfähig-
keit vorläge. 
 

Nummer 13 

§ 58 
Dienstjubiläen 

 
(1) Die Beamtinnen und Beamten werden 
bei Dienstjubiläen durch Aushändigung einer 
Dankurkunde und im Falle der Vollendung 
einer Jubiläumsdienstzeit von 40 Jahren 
durch die Gewährung einer Jubiläumszu-

§ 58 
Dienstjubiläen 

 
(1) Die Beamtinnen und Beamten werden 
bei Dienstjubiläen durch Aushändigung einer 
Dankurkunde und im Falle der Vollendung 
einer Jubiläumsdienstzeit von 40 Jahren 
und 50 Jahren durch die Gewährung einer 
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wendung geehrt. 
 
(2) Das Nähere regelt die Landesregierung 
durch Verordnung. In ihr kann bestimmt 
werden, dass der Beamtin oder dem Beam-
ten, gegen die oder den die Disziplinarmaß-
nahme einer Kürzung der Dienstbezüge 
oder einer Zurückstufung verhängt oder auf-
grund des § 14 Abs. 1 des Landesdiszipli-
nargesetzes nicht verhängt worden ist, eine 
Jubiläumszuwendung nicht gewährt wird. 
 

Jubiläumszuwendung geehrt. 
 
(2) unverändert. 

Nummer 14 

§ 61 
Teilzeitbeschäftigung 

(§ 43 BeamtStG) 
 

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen soll auf Antrag Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit bewilligt werden, soweit dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen. Unter 
den gleichen Voraussetzungen kann die 
Teilzeitbeschäftigung auch in der Weise 
bewilligt werden, dass die Teilzeitarbeit über 
einen Zeitraum bis zu sieben Jahren ge-
währt und dabei der Teil, um den die Ar-
beitszeit ermäßigt ist, zu einem ununterbro-
chenen Zeitraum zusammengefasst wird, 
der am Ende der bewilligten Teilzeitbeschäf-
tigung liegen muss. Für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes regeln das Nähere die 
zuständigen obersten Landesbehörden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Während der Teilzeitbeschäftigung nach 
Absatz 1 dürfen entgeltliche Tätigkeiten nur 
in dem Umfang ausgeübt werden wie es 
Vollzeitbeschäftigten gestattet ist. Ausnah-
men können zugelassen werden, soweit 
durch die Tätigkeiten dienstliche Pflichten 
nicht verletzt werden. 
 
(3) Die oder der Dienstvorgesetzte kann 
nachträglich die Dauer der Teilzeitbeschäfti-
gung beschränken oder den Umfang der zu 
leistenden Arbeitszeit erhöhen, soweit zwin-
gende dienstliche Belange dies erfordern. 

§ 61 
Teilzeitbeschäftigung 

(§ 43 BeamtStG) 
 

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen soll auf Antrag Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit bewilligt werden, soweit dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen. Unter 
den gleichen Voraussetzungen kann die 
Teilzeitbeschäftigung für einen Zeitraum 
bis zu sieben Jahren auch in der Weise 
bewilligt werden,  
a) dass dabei der Teil, um den die Ar-

beitszeit ermäßigt ist, zu einem unun-
terbrochenen Zeitraum zusammenge-
fasst wird, der am Ende der bewilligten 
Teilzeitbeschäftigung liegen muss 
(Freistellungsphase) oder 

b) dass am Ende des Bewilligungszeit-
raums eine Arbeitszeitreduzierung 
steht, die durch eine entsprechend hö-
here Arbeitszeit in der Anfangsphase 
erbracht wird. 

Für die Beamtinnen und Beamten des Lan-
des regeln das Nähere die zuständigen 
obersten Landesbehörden. 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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Sie oder er hat eine Änderung des Umfangs 
der Teilzeitbeschäftigung oder den Über-
gang zur Vollzeitbeschäftigung zuzulassen, 
wenn der Beamtin oder dem Beamten die 
Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang 
nicht mehr zugemutet werden kann und 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Nummer 15 

§ 62 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 
 

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen ist auf Antrag, 
1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 

% der regelmäßigen Arbeitszeit, 
2. Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer 

von 15 Jahren zu bewilligen, wenn sie 
mindestens 

a) ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) eine sonstige Angehörige oder einen 

sonstigen Angehörigen, die oder der nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftig ist, 

tatsächlich betreuen oder pflegen und zwin-
gende dienstliche Belange der Bewilligung 
nicht entgegenstehen; der Bewilligung einer 
Teilzeitbeschäftigung nach Nummer 1 im 
Umfang von 30 % bis unter 50 % dürfen 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
Beamtinnen und Beamten im Vorberei-
tungsdienst kann aus den in Satz 1 genann-
ten Gründen Teilzeitbeschäftigung mit min-
destens der Hälfte der regelmäßigen Ar-
beitszeit bewilligt werden, wenn dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Während einer Freistellung vom Dienst 
nach Absatz 1 dürfen nur solche Nebentä-
tigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck 
der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 
 
(3) § 61 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Der Dienstherr hat durch geeignete 
Maßnahmen den aus familiären Gründen 
Beurlaubten die Verbindung zum Beruf und 

§ 62 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 
 

(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienstbe-
zügen ist auf Antrag 
1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 25 

% der regelmäßigen Arbeitszeit, 
2. Urlaub ohne Dienstbezüge 

 
zu bewilligen, wenn sie mindestens ein 
Kind unter 18 Jahren oder eine sonstige 
pflegebedürftige Angehörige oder einen 
sonstigen pflegebedürftigen Angehöri-
gen tatsächlich betreuen oder pflegen 
und zwingende dienstliche Belange der 
Bewilligung nicht entgegenstehen. Der 
Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung nach 
Satz 1 Nummer 1 im Umfang von 25% bis 
unter 50% dürfen dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Beamtinnen und Beamten 
im Vorbereitungsdienst kann aus den in Satz 
1 genannten Gründen Teilzeitbeschäftigung 
mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit bewilligt werden, wenn dienstli-
che Belange nicht entgegenstehen. Die 
Pflegebedürftigkeit ist durch Vorlage ei-
nes ärztlichen Gutachtens oder einer Be-
scheinigung der Pflegekasse oder des 
Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung oder durch Vorlage einer ent-
sprechenden Bescheinigung einer priva-
ten Krankenversicherung nachzuweisen.  
 

 

(2) unverändert. 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
(4) unverändert. 
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den beruflichen Wiedereinstieg zu erleich-
tern. 
 
Nummer 16 

 § 62a 
Familienpflegezeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienst-

bezügen ist auf Antrag für die Dauer 
von längstens 48 Monaten Teilzeitbe-
schäftigung als Familienpflegezeit zur 
Pflege einer oder eines pflegebedürf-
tigen Angehörigen zu bewilligen, es 
sei denn, dass zwingende dienstliche 
Belange entgegenstehen. Der Bewilli-
gung einer Familienpflegezeit mit tat-
sächlicher Arbeitszeit in der Pflege-
phase im Umfang von 25 % bis unter 
50 % der regelmäßigen Arbeitszeit 
und in den Fällen des Absatzes 2 Satz 
3 dürfen dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Beamtinnen und Be-
amten im Vorbereitungsdienst kann 
Familienpflegezeit mit tatsächlicher 
Arbeitszeit in der Pflegephase im Um-
fang mit mindestens der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit bewilligt 
werden, wenn dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. Die Pflegebe-
dürftigkeit ist durch Vorlage eines 
ärztlichen Gutachtens oder einer Be-
scheinigung der Pflegekasse oder 
des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung oder durch Vor-
lage einer entsprechenden Beschei-
nigung einer privaten Krankenversi-
cherung nachzuweisen.  

 
(2) Die Teilzeitbeschäftigung wird in der 

Weise bewilligt, dass die Beamtinnen 
und Beamten ihre tatsächliche Ar-
beitszeit während einer zusammen-
hängenden Pflegephase bis zu längs-
tens 24 Monaten um den Anteil der 
reduzierten Arbeitszeit ermäßigen, 
welcher nach Beendigung der Pflege-
phase in der ebenso langen Nach-
pflegephase erbracht wird. In der 
Pflegephase muss unbeschadet der 
Regelung des Satzes 3 mindestens 
25 % der regelmäßigen Arbeitszeit er-
bracht werden. Die Teilzeitbeschäfti-
gung kann auch in der Weise bewilligt 
werden, dass in der Pflegephase der 
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Teil, um den die Arbeitszeit während 
der Familienpflegezeit ermäßigt ist, zu 
einem ununterbrochenen Zeitraum 
von bis zu sechs Monaten zusam-
mengefasst wird. Eine nachträgliche 
Verlängerung der Pflegephase auf bis 
zu 6 Monate im Falle des Satzes 3 o-
der bis zu 24 Monate im Falle des Sat-
zes 1 ist möglich.  

 
(3) Für die Bemessung der Höhe der mo-

natlichen Dienstbezüge gilt § 7 Absatz 
1 und 2 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein (SHBesG) entsprechend für 
den Durchschnitt der reduzierten Ar-
beitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit 
im Zeitraum der Pflege- und Nach-
pflegephase.  

 
(4) Die Pflegephase der Familienpflege-

zeit endet vorzeitig mit Ablauf des 
Monats, der auf den Monat folgt, in 
dem die Voraussetzungen der Pflege 
eines pflegebedürftigen Angehörigen 
nach Absatz 1 wegfallen.   

 
(5) Die Familienpflegezeit ist mit Wirkung 

für die Vergangenheit zu widerrufen,  
1. bei Beendigung des Beamtenver-

hältnisses in den Fällen des § 21 
BeamtStG,  

2. bei einem auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamten erfolgten Wech-
sel des Dienstherrn,  

3. wenn Umstände eintreten, welche 
die vorgesehene Abwicklung un-
möglich machen oder wesentlich 
erschweren, oder 

4. in besonderen Härtefällen, wenn 
der Beamtin oder dem Beamten die 
Fortsetzung der Teilzeitbeschäfti-
gung nicht mehr zuzumuten ist und 
dienstliche Belange nicht entge-
genstehen.  

 
(6) Die Familienpflegezeit kann vom 

Dienstherrn anstelle des Widerrufs  
1. im Falle einer Beurlaubung aus fa-

miliären Gründen von mehr als ei-
nem Monat nach § 62 Absatz 1  
oder 

2. im Falle einer Elternzeit  
unterbrochen und mit der restlichen 
Pflegezeit oder mit einer entspre-
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chend verkürzten Nachpflegephase 
fortgesetzt werden.  
 

(7) Gleichzeitig mit dem Widerruf wird 
der Arbeitszeitstatus entsprechend 
der nach dem Modell zu erbringenden 
Dienstleistung festgesetzt. Zuviel ge-
zahlte Bezüge sind von der Beamtin 
oder dem Beamten zurückzuzahlen. 
Dies gilt nicht für die überzahlten Be-
züge des Zeitraums der Pflegephase, 
soweit er bereits in der Nachpflege-
phase ausgeglichen wurde. § 15 Ab-
satz 2 Satz 3 SHBesG gilt entspre-
chend. 

 
(8) Eine neue Familienpflegezeit kann 

erst für die Zeit nach Beendigung der 
Nachpflegephase bewilligt werden. 
 

(9) Die Beamtin oder der Beamte ist ver-
pflichtet, jede Änderung der Tatsa-
chen mitzuteilen, die für die Bewilli-
gung maßgeblich sind. § 62 Absatz 2 
gilt entsprechend. 

Nummer 17 
 § 63a 

Altersteilzeit 63plus 
 
(1) Beamtinnen und Beamten mit Dienst-

bezügen kann auf Antrag, der sich auf 
die Zeit bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand wegen Erreichens der Alters-
grenze erstrecken muss, Teilzeitbe-
schäftigung bewilligt werden, wenn 
die Beamtin oder der Beamte das 
dreiundsechzigste Lebensjahr vollen-
det hat, ihre oder seine Leistungen 
ausweislich einer dienstlichen Beur-
teilung die Anforderungen übertreffen 
und dienstliche Belange nicht entge-
genstehen (Altersteilzeit 63plus). Die 
Teilzeitbeschäftigung muss mit min-
destens 50% der regelmäßigen Ar-
beitszeit beantragt werden; sie darf 
nicht mehr als 90% der regelmäßigen 
Arbeitszeit betragen. 

 
(2) Für Beamtinnen und Beamte, die 

schwerbehindert im Sinne des § 2 
Absatz 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch sind, gilt Absatz 1 mit der 
Maßgabe, dass 
1. bei ihnen die nach § 36 Absatz 2 
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oder 3 maßgebende Altersgrenze 
an die Stelle des 63. Lebensjahres 
tritt, 

2. sich der Antrag mindestens auf die 
Zeit erstrecken muss, zu der sie 
nach vollendetem 65. Lebensjahr 
auf Antrag in den Ruhestand ver-
setzt werden können.  

 
(3) § 61 Absatz 2 gilt entsprechend. 

Nummer 18 

§ 65 
Höchstdauer von Beurlaubung und un-

terhälftiger Teilzeit 
 

(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 
62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (unterhälftige Teil-
zeitbeschäftigung), Urlaub nach § 62 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 und Urlaub nach § 64 Abs. 1 
dürfen insgesamt die Dauer von 15 Jahren 
nicht überschreiten. Dabei bleibt eine unter-
hälftige Teilzeitbeschäftigung während einer 
Elternzeit unberücksichtigt. Satz 1 findet bei 
Urlaub nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 keine Anwen-
dung, wenn es der Beamtin oder dem Be-
amten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- 
oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 
 
(2) Der Bewilligungszeitraum kann bei Be-
amtinnen und Beamten im Schul- und Hoch-
schuldienst bis zum Ende des laufenden 
Schulhalbjahres, Semesters oder Trimesters 
ausgedehnt werden. 
 

§ 65 
Höchstdauer von Beurlaubung und un-

terhälftiger Teilzeit 
 

(1) Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit nach § 
62 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder § 62 a 
Absatz 1, Urlaub nach § 62 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und Urlaub nach § 64 Absatz 1 
dürfen insgesamt die Dauer von 17 Jahren 
nicht überschreiten. Dabei bleibt eine unter-
hälftige Teilzeitbeschäftigung während einer 
Elternzeit unberücksichtigt. Satz 1 findet bei 
Urlaub nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 keine Anwen-
dung, wenn es der Beamtin oder dem Be-
amten nicht mehr zuzumuten ist, zur Voll- 
oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 
 
(2) unverändert. 
 

Nummer 19 

§ 68 
Urlaub 

(§ 44 BeamtStG) 
 

(1) Die Landesregierung regelt durch Ver-
ordnung Einzelheiten der Gewährung von 
Erholungsurlaub, insbesondere die Dauer 
des Erholungsurlaubs, die Gewährung von 
Zusatzurlaub, die Voraussetzungen für die 
Urlaubsgewährung und das Verfahren. 
 
 
 
 
 
 
(2) Den Beamtinnen und Beamten kann Ur-
laub aus anderen Anlässen (Sonderurlaub) 

§ 68 
Urlaub 

(§ 44 BeamtStG) 
 

(1) Die Landesregierung regelt durch Ver-
ordnung Einzelheiten der Gewährung von 
Erholungsurlaub, insbesondere die Dauer 
des Erholungsurlaubs, die Gewährung von 
Zusatzurlaub, die Einzelheiten der Gewäh-
rung einer Urlaubsabgeltung für auf-
grund von Dienstunfähigkeit bis zur Be-
endigung des Beamtenverhältnisses 
nicht in Anspruch genommenen Erho-
lungsurlaub, die Voraussetzungen für die 
Urlaubsgewährung und das Verfahren. 
 
(2) unverändert. 
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gewährt werden. Die Landesregierung regelt 
durch Verordnung Einzelheiten der Gewäh-
rung von Sonderurlaub, insbesondere die 
Voraussetzungen und die Dauer des Son-
derurlaubs, das Verfahren sowie ob und 
inwieweit die Dienstbezüge während eines 
Sonderurlaubs zu belassen sind. 
 
Nummer 20 

§ 89 
Vorlage von Personalakten und Auskunft 

aus Personalakten 
 

(1) Ohne Einwilligung der Beamtin oder des 
Beamten ist es zulässig, die Personalakte 
für Zwecke der Personalverwaltung oder 
Personalwirtschaft der obersten Dienstbe-
hörde und dem Landesbeamtenausschuss 
oder einer im Rahmen der Dienstaufsicht 
weisungsbefugten Behörde vorzulegen. Das 
Gleiche gilt für andere Behörden desselben 
oder eines anderen Dienstherrn, soweit die-
se an einer Personalentscheidung mitwir-
ken. Ärztinnen und Ärzten sowie Psycholo-
ginnen und Psychologen, die im Auftrag der 
personalverwaltenden Behörde ein Gutach-
ten erstellen, darf die Personalakte ebenfalls 
ohne Einwilligung vorgelegt werden. Ohne 
Einwilligung der Beamtin oder des Beamten 
ist es zulässig, Personalaktendaten an die 
Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsi-
denten, die von ihr oder ihm bestimmte 
oberste Landesbehörde oder eine beauftrag-
te öffentliche Stelle zu Zwecken der ressort-
übergreifenden Personalvermittlung inner-
halb der Landesverwaltung zu übermitteln 
und dort für diese Zwecke weiterzuverarbei-
ten. Entsprechendes gilt für die Übermittlung 
und Weiterverarbeitung von Personalakten-
daten an die in Satz 4 genannten Stellen zu 
statistischen Zwecken; § 13 des Landessta-
tistikgesetzes vom 8. März 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 131), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 17. September 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 573), findet entsprechende An-
wendung. Für Auskünfte aus der Personal-
akte gelten die Sätze 1 bis 5 entsprechend. 
Soweit eine Auskunft ausreicht, ist von einer 
Vorlage abzusehen. In den Fällen des Sat-
zes 4 sind die übermittelten Daten der Be-
amtin oder dem Beamten schriftlich mitzutei-
len. 
 
(2) Personenbezogene Daten aus der Per-

§ 89 
Vorlage von Personalakten und Auskunft 

aus Personalakten 
 

(1) Soweit es zur Erfüllung der durch 
Rechtsvorschrift vorgesehenen Aufga-
ben erforderlich ist, ist es ohne Einwilli-
gung der Beamtin oder des Beamten zu-
lässig für Zwecke der Personalverwal-
tung oder Personalwirtschaft, die Perso-
nalakte  
1. der obersten Dienstbehörde, 
2. dem Landesbeamtenausschuss, 
3. einer im Rahmen der Dienstaufsicht 

weisungsbefugten Behörde, 
4. einem ressortübergreifend zuständigen 

Dienstleistungszentrum oder 
5. Ärztinnen und Ärzten sowie Psycholo-

ginnen und Psychologen, die im Auf-
trag der personalverwaltenden Behör-
de ein Gutachten erstellen, 

vorzulegen. Das Gleiche gilt für andere 
Behörden desselben oder eines anderen 
Dienstherrn, soweit diese an einer Per-
sonalentscheidung mitwirken.  

 

(2) Ohne Einwilligung der Beamtin oder 
des Beamten ist es zulässig, Personal-
aktendaten an die Ministerpräsidentin 
oder den Ministerpräsidenten, die von ihr 
oder ihm bestimmte oberste Landesbe-
hörde oder eine beauftragte öffentliche 
Stelle zu Zwecken des ressortübergrei-
fenden zentralen Personalmanagements 
innerhalb der Landesverwaltung zu 
übermitteln und dort für diese Zwecke 
weiterzuverarbeiten.  

 

(3) Personenbezogene Daten aus der 
Personalakte dürfen auch ohne Einwilli-
gung der Betroffenen genutzt oder an 
eine andere Behörde oder beauftragte 
Stelle weitergegeben werden, soweit sie 
für die Festsetzung und Berechnung der 
Besoldung, Versorgung, Beihilfe, der 
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sonalakte dürfen auch ohne Einwilligung der 
Betroffenen genutzt oder an eine andere 
Behörde oder beauftragte Stelle weiterge-
geben werden, soweit sie für die Festset-
zung und Berechnung der Besoldung, Ver-
sorgung, Beihilfe, der Nachversicherungs-
beiträge in der Sozialversicherung oder für 
die Prüfung der Kindergeldberechtigung 
erforderlich sind. 
 
(3) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit Einwil-
ligung der Beamtin oder des Beamten erteilt 
werden, es sei denn, die Empfängerinnen 
oder Empfänger machen ein rechtliches 
Interesse an der Kenntnis der zu übermit-
telnden Daten glaubhaft und es besteht kein 
Grund zu der Annahme, dass das schutz-
würdige Interesse der Betroffenen an der 
Geheimhaltung überwiegt. Inhalt und Emp-
fängerin oder Empfänger der Auskunft sind 
der Beamtin oder dem Beamten schriftlich 
mitzuteilen. 
 
(4) Vorlage und Auskunft sind auf den je-
weils erforderlichen Umfang zu beschrän-
ken. 
 

Reisekosten, der Nachversicherungsbei-
träge in der Sozialversicherung oder für 
die Prüfung der Kindergeldberechtigung 
erforderlich sind. 

 

(4) Auskünfte an Dritte dürfen nur mit 
Einwilligung der Beamtin oder des Beam-
ten erteilt werden, es sei denn, die Emp-
fängerinnen oder Empfänger machen ein 
rechtliches Interesse an der Kenntnis der 
zu übermittelnden Daten glaubhaft und 
es besteht kein Grund zu der Annahme, 
dass das schutzwürdige Interesse der 
Betroffenen an der Geheimhaltung über-
wiegt. Inhalt und Empfängerin oder Emp-
fänger der Auskunft sind der Beamtin 
oder dem Beamten schriftlich mitzuteilen. 

 

(5) Für Auskünfte aus der Personalakte 
gelten Absatz 1 und 2 entsprechend. So-
weit eine Auskunft ausreicht, ist von ei-
ner Vorlage abzusehen. Vorlage und 
Auskunft sind auf den jeweils erforderli-
chen Umfang zu beschränken. 
 

Nummer 21 

§ 92 
Automatisierte Verarbeitung von Perso-

nalakten 
 

(1) Personalaktendaten dürfen in automati-
sierten Verfahren nur für Zwecke der Perso-
nalverwaltung oder der Personalwirtschaft 
verarbeitet und genutzt werden. Ihre Über-
mittlung ist nur nach Maßgabe des § 89 zu-
lässig. Ein automatisierter Datenabruf durch 
andere als die von Satz 2 erfassten Behör-
den ist unzulässig, soweit nicht durch be-
sondere Rechtsvorschrift etwas anderes 
bestimmt ist. 
 
(2) Personalaktendaten im Sinne des § 86 
dürfen automatisiert nur im Rahmen ihrer 
Zweckbestimmung und nur von den übrigen 
Personaldateien technisch und organisato-
risch getrennt verarbeitet und genutzt wer-
den. 
 
(3) Von den Unterlagen über medizinische 
oder psychologische Untersuchungen und 
Tests dürfen im Rahmen der Personalver-
waltung nur die Ergebnisse automatisiert 

§ 92 
Automatisierte Verarbeitung von Perso-

nalakten 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Von den Unterlagen über medizinische 
oder psychologische Untersuchungen und 
Tests dürfen im Rahmen der Personalver-
waltung nur die Ergebnisse automatisiert 
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verarbeitet oder genutzt werden, soweit sie 
die Eignung betreffen und ihre Verarbeitung 
oder Nutzung dem Schutz der Beamtin oder 
des Beamten dient. 
 
 
 
 
 
(4) Beamtenrechtliche Entscheidungen dür-
fen nicht ausschließlich auf Informationen 
und Erkenntnisse gestützt werden, die un-
mittelbar durch automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten gewonnen wer-
den. 
 
(5) Bei erstmaliger Speicherung ist den Be-
troffenen die Art der über sie gemäß Absatz 
1 gespeicherten Daten mitzuteilen, bei we-
sentlichen Änderungen sind sie zu benach-
richtigen. Ferner sind die Verarbeitungs- und 
Nutzungsformen automatisierter Personal-
verwaltungsverfahren zu dokumentieren und 
einschließlich des jeweiligen Verwendungs-
zweckes sowie der regelmäßigen Empfän-
gerinnen oder Empfänger und des Inhalts 
automatisierter Datenübermittlung allgemein 
bekannt zu geben. 
 

verarbeitet oder genutzt werden, soweit sie 
die Eignung betreffen und ihre Verarbeitung 
oder Nutzung dem Schutz der Beamtin oder 
des Beamten dient. Die Ergebnisse dürfen 
auch für statistische Zwecke genutzt 
werden, sofern die Datenverarbeitung 
und Nutzung ausschließlich in anonymi-
sierter Form erfolgt. 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 

Nummer 22 

§ 95 
Mitglieder 

 
(1) Der Landesbeamtenausschuss besteht 
aus neun Mitgliedern. 
 
(2) Ständige Mitglieder sind die Staatssekre-
tärin oder der Staatssekretär der Staats-
kanzlei, die oder der im Landesbeamten-
ausschuss den Vorsitz führt, sowie die oder 
der Beauftragte der Landesregierung für 
Zentrale IT-, Organisations- und Personal-
entwicklung und die Leiterin oder der Leiter 
der für kommunale Angelegenheiten zu-
ständigen Abteilung des Innenministeriums 
für die Dauer der Bekleidung ihres Hauptam-
tes. Die ständigen Mitglieder können durch 
ihre Vertreterinnen oder Vertreter im Amt 
vertreten werden. Dies gilt nicht für die 
Staatssekretärin oder den Staatssekretär; 
bei deren oder dessen Verhinderung nimmt 
die oder der Beauftragte der Landesregie-
rung für Zentrale IT-, Organisations- und 
Personalentwicklung die Aufgaben der Vor-

§ 95 
Mitglieder 

 
(1) Der Landesbeamtenausschuss be-

steht aus neun Mitgliedern. 
 

(2) Die Landesregierung beruft die or-
dentlichen und stellvertretenden Mit-
glieder auf die Dauer von vier Jahren. 
Vier ordentliche und drei stellvertre-
tende Mitglieder sind aufgrund von 
Vorschlägen aus der Landesverwal-
tung zu berufen, davon  

1. ein ordentliches Mitglied aus der 
für das allgemeine öffentliche 
Dienstrecht zuständigen obersten 
Landesbehörde, 

2. ein ordentliches und ein stellvertre-
tendes Mitglied aus dem für 
Grundsatzfragen der Beamtenbe-
soldung und Beamtenversorgung 
zuständigen Ministerium, 

3. ein ordentlichen und ein stellvertre-
tendes Mitglied aus dem für kom-
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sitzenden oder des Vorsitzenden wahr. Sind 
beide verhindert, so tritt an ihre Stelle das 
Mitglied, das dem Landesbeamtenaus-
schuss am längsten ununterbrochen als 
Mitglied angehört, bei gleichlanger Mitglied-
schaft das lebensältere. 
 
(3) Die übrigen Mitglieder werden von der 
Landesregierung auf die Dauer von vier Jah-
ren berufen, davon ein Mitglied aus dem 
Kreise der Richterinnen und Richter der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, eine weitere 
Beamtin oder ein weiterer Beamter, zwei 
Mitglieder aufgrund von Vorschlägen der 
Spitzenorganisationen der zuständigen Ge-
werkschaften und Berufsverbände auf Lan-
desebene und zwei Mitglieder aufgrund von 
Vorschlägen der kommunalen Landesver-
bände des Landes Schleswig-Holstein. Für 
die übrigen Mitglieder sind entsprechend 
den vorstehenden Vorschriften Stellvertrete-
rinnen oder Stellvertreter zu berufen. 
 
(4) Bei den Vorschlägen für die Mitglieder 
und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter nach Absatz 3 sollen Frauen und Männer 
jeweils zur Hälfte berücksichtigt werden. 
Bestehen Vorschlagsrechte nur für eine 
Person, sollen Frauen und Männer von 
Amtszeit zu Amtszeit alternierend berück-
sichtigt werden. 
 
(5) Sämtliche Mitglieder mit Ausnahme der 
oder des Vorsitzenden und der Richterin 
oder des Richters der Verwaltungsgerichts-
barkeit müssen sich in einem Beamtenver-
hältnis zu einem der in § 1 Abs. 1 genannten 
Dienstherren befinden. 
 
(6) Scheidet ein nach Absatz 3 berufenes 
Mitglied vor Ablauf der Amtszeit aus dem 
Landesbeamtenausschuss aus, wird ein 
neues Mitglied nur für den Rest der Amtszeit 
berufen. 
 

munale Angelegenheiten zuständi-
gen Ministerium und 

4. ein ordentliches und ein stellvertre-
tendes Mitglied aus der für ressort-
über-greifende Personalangele-
genheiten zuständigen obersten 
Landesbehörde. 

Ein ordentliches und ein stellvertreten-
des Mitglied werden aus dem Kreis der 
Richterinnen und Richter der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit berufen. Zwei or-
dentliche und zwei stellvertretende Mit-
glieder werden aufgrund von Vorschlä-
gen der Spitzenorganisationen der zu-
ständigen Gewerkschaften und Berufs-
verbände auf Landesebene und zwei or-
dentliche und zwei stellvertretende Mit-
glieder aufgrund von Vorschlägen der 
kommunalen Landesverbände des Lan-
des Schleswig-Holstein berufen. 

 
(3) Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Landesbeamtenausschusses ist das 
nach Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 berufene Mit-
glied. Bei deren oder dessen Verhinde-
rung nimmt das ordentliche Mitglied aus 
dem für kommunale Angelegenheiten 
zuständigen Ministerium die Aufgaben 
der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden 
wahr. Sind beide verhindert, tritt an ihre 
Stelle das Mitglied, das dem Landesbe-
amtenausschuss am längsten ununter-
brochen als Mitglied angehört, bei gleich-
langer Mitgliedschaft das lebensältere. 
 
(4) Bei der Berufung der Mitglieder 
sollen Frauen und Männer jeweils zur 
Hälfte berücksichtigt werden. Von den 
Vorschlagsberechtigten soll jeweils eine 
Frau und ein Mann pro Gremienplatz be-
nannt werden. Die Landesregierung wählt 
eine Person als Mitglied aus. Die Person, 
die nicht als Mitglied bestimmt wurde, 
wird als stellvertretendes Mitglied beru-
fen. 
 
(5) Sämtliche Mitglieder mit Ausnah-
me der Richterin oder des Richters der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit müssen sich 
in einem Beamtenverhältnis zu einem der 
in § 1 Absatz 1 genannten Dienstherren 
befinden. 
 
(6) Scheidet ein nach Absatz 3 beru-
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fenes Mitglied vor Ablauf der Amtszeit 
aus dem Landesbeamtenausschuss aus, 
wird ein neues Mitglied nur für den Rest 
der Amtszeit berufen. 

Nummer 23 
§ 100 

Geschäftsstelle 
 

Die bei der Ministerpräsidentin oder bei dem 
Ministerpräsidenten eingerichtete Ge-
schäftsstelle bereitet die Sitzungen des Lan-
desbeamtenausschusses vor und führt seine 
Beschlüsse aus. 
 

§ 100 
Geschäftsstelle 

 
Der Landesbeamtenausschuss wird zur 
Durchführung seiner Aufgaben durch die 
in der für das allgemeine öffentliche 
Dienstrecht zuständigen obersten Lan-
desbehörde eingerichteten Geschäfts-
stelle unterstützt. Die Geschäftsstelle 
bereitet die Sitzungen des Landesbeam-
tenausschusses vor und führt seine Be-
schlüsse aus. 

 
Nummer 24 

§ 113 
Beamtinnen und Beamte des feuerwehr-

technischen Dienstes 
 

(1) Für die Beamtinnen und Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes, die im 
Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungsdienst 
(Einsatzdienst) stehen, bildet die Vollendung 
des 60. Lebensjahres die Altersgrenze. Zum 
Einsatzdienst kann auch der Einsatz im Ret-
tungsdienst gehören. 
 
 
(2) Die Beamtinnen und Beamten nach Ab-
satz 1 werden hinsichtlich der Dienstunfä-
higkeit (Feuerwehrdienstunfähigkeit) den 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivoll-
zugsbeamten gleichgestellt. § 109 findet 
entsprechende Anwendung. 
 
(3) Den Beamtinnen und Beamten des Ein-
satzdienstes ist freie Dienstkleidung zu stel-
len. 
 
(4) Die Beamtinnen und Beamten des Ein-
satzdienstes haben Anspruch auf Heilfür-
sorge in entsprechender Anwendung des § 
112. Das Innenministerium regelt durch Ver-
ordnung Art und Umfang der Heilfürsorge. 
Heilfürsorge umfasst die ärztliche und zahn-
ärztliche Versorgung und Vorsorge ein-
schließlich der Verordnung von physikali-
schen und therapeutischen Maßnahmen 
sowie von Heil- und Hilfsmitteln grundsätz-
lich nach den Bestimmungen des Fünften 

§ 113 
Beamtinnen und Beamte des feuerwehr-

technischen Dienstes 
 

(1) Für die Beamtinnen und Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes, die im 
Brandbekämpfungs- und Hilfeleistungsdienst 
(Einsatzdienst) stehen, bildet die Vollendung 
des 60. Lebensjahres die Altersgrenze. Zum 
Einsatzdienst kann auch der Einsatz im Ret-
tungsdienst gehören. § 35 Absatz 4 gilt 
entsprechend. 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
(4) unverändert. 
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Buches Sozialgesetzbuch; Näheres regelt 
die Verordnung nach Satz 2. 
 
(5) Den Beamtinnen und Beamten des Ein-
satzdienstes können innerhalb der Berufs-
feuerwehr oder der hauptamtlichen Wachab-
teilung einer Freiwilligen Feuerwehr auch 
Aufgaben übertragen werden, die nicht dem 
Einsatzdienst zuzurechnen sind. 
 

 
 
 
(5) unverändert. 

Nummer 25 

§ 117 
Rechtsstellung 

 
(1) Einer Ernennung im Sinne des § 8 Be-
amtStG bedarf es auch, wenn die Dienstzeit 
der Hochschullehrerinnen oder Hochschul-
lehrer sowie wissenschaftlichen und künstle-
rischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im 
Beamtenverhältnis auf Zeit verlängert wer-
den soll. 
 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes über 
die Laufbahnen und den einstweiligen Ru-
hestand sind auf Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer nicht anzuwenden; ein Ein-
tritt von zu Beamtinnen oder Beamten auf 
Zeit ernannten Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern in den Ruhestand mit Ab-
lauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes über die Ar-
beitszeit mit Ausnahme der §§ 61 bis 65 
sind auf Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer nicht anzuwenden. Erfordert der 
Aufgabenbereich einer Hochschuleinrich-
tung eine regelmäßige oder planmäßige 
Anwesenheit, können diese Vorschriften im 
Einzelfall für anwendbar erklärt werden; die 
Vorschriften über den Verlust der Bezüge 
wegen nicht genehmigtem schuldhaften 
Fernbleibens vom Dienst sind anzuwenden. 
  
(3) § 61 BeamtStG gilt für landesinterne 
Versetzungen oder Abordnungen entspre-
chend. 
  
(4) Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer haben ihren Erholungsurlaub in der un-
terrichtsfreien Zeit zu nehmen. 
  
(5) Soweit Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer Beamtinnen oder Beamte auf 
Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 

§ 117 
Rechtsstellung 

 

(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
(5) Soweit Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer Beamtinnen oder Beamte auf 
Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, 
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auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 
aus den in Satz 2 genannten Gründen zu 
verlängern. Gründe für eine Verlängerung 
sind: 
1. Beurlaubung nach § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 und § 64, 
2.  Beurlaubung nach § 69 Abs. 2 Nr. 2, 
3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche 

oder künstlerische Tätigkeit oder eine 
außerhalb des Hochschulbereichs oder 
im Ausland durchgeführte wissenschaftli-
che, künstlerische oder berufliche Aus-, 
Fort- oder Weiterbildung nach § 18 der 
Sonderurlaubsverordnung vom 9. De-
zember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 836), 
geändert durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 
136), 

4. Grundwehr- und Zivildienst, 
5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach der 

Elternzeitverordnung vom 18. Dezember 
2001 (GVOBl. Schl.-H. 2002 S. 6), zuletzt 
geändert durch Artikel 23 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 
136), oder Beschäftigungsverbot nach §§ 
1, 2, 3 und 8 der Mutterschutzverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Dezember 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 
24), zuletzt geändert durch Artikel 24 des 
Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 137), in dem Umfang, in dem 
eine Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist, 

6. Beurlaubung nach § 27 Abs. 2 Satz 3 des 
Hochschulgesetzes vom 28. Februar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 
132). 

 
Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer 
1. Teilzeitbeschäftigung, 
2. Ermäßigung der Arbeitszeit nach § 69 

Abs. 2 Nr. 1 oder 
3. Freistellung zur Wahrnehmung von Auf-

gaben in einer Personal- oder Schwerbe-
hindertenvertretung oder als Gleichstel-
lungsbeauftragte, 

 
wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünf-
tel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine 
Verlängerung darf den Umfang der Beurlau-
bung, Freistellung oder der Ermäßigung der 
Arbeitszeit und in den Fällen des Satzes 2 
Nr. 1 bis 3 und 6 und des Satzes 3 die Dau-

auf Antrag der Beamtin oder des Beamten 
aus den in Satz 2 genannten Gründen zu 
verlängern. Gründe für eine Verlängerung 
sind: 
1. Beurlaubung nach § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

2 und § 64, 
2.  Beurlaubung nach § 69 Abs. 2 Nr. 2, 
3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche 

oder künstlerische Tätigkeit oder eine 
außerhalb des Hochschulbereichs oder 
im Ausland durchgeführte wissenschaft-
liche, künstlerische oder berufliche Aus-, 
Fort- oder Weiterbildung nach § 18 der 
Sonderurlaubsverordnung vom 9. De-
zember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 836), 
geändert durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 
136), 

4. a)  Wehrdienst, 
b) Zeiten von ehemaligen Soldatin-

nen und Soldaten nach § 8a des 
Soldatenversorgungsgesetzes,  

c) Zivildienst oder Bundesfreiwilli-
gendienst, 

d) Entwicklungsdienst, 
e) Freiwilliges soziales oder freiwilli-

ges ökologisches Jahr nach dem 
Jugendfreiwilligendienstegesetz, 

5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach 
der Elternzeitverordnung vom 18. De-
zember 2001 (GVOBl. Schl.-H. 2002 S. 
6), zuletzt geändert durch Artikel 23 des 
Gesetzes vom 26. März 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 136), oder Beschäftigungs-
verbot nach §§ 1, 2, 3 und 8 der Mutter-
schutzverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Dezember 
1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 24), zuletzt 
geändert durch Artikel 24 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 
137), in dem Umfang, in dem eine Er-
werbstätigkeit nicht erfolgt ist, 

6. Beurlaubung nach § 27 Abs. 2 Satz 3 
des Hochschulgesetzes vom 28. Februar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 184), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 
132). 

 
Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer 
1. Teilzeitbeschäftigung, 
2. Ermäßigung der Arbeitszeit nach § 69 

Abs. 2 Nr. 1 oder 
3. Freistellung zur Wahrnehmung von Auf-
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er von jeweils zwei Jahren nicht überschrei-
ten. Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 
Nr. 1 bis 3 und 6 und Satz 3 dürfen insge-
samt die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten. Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 5 
dürfen, auch wenn sie mit anderen Verlän-
gerungen zusammentreffen, insgesamt vier 
Jahre nicht überschreiten. 
  
(6) Die zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
ernannten Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer gelten mit dem Ablauf ihrer 
Dienstzeit als entlassen. 
 

gaben in einer Personal- oder Schwer-
behindertenvertretung oder als Gleich-
stellungsbeauftragte, 

 
wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünf-
tel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine 
Verlängerung darf den Umfang der Beurlau-
bung, Freistellung oder der Ermäßigung der 
Arbeitszeit und in den Fällen des Satzes 2 
Nr. 1 bis 3 und 6 und des Satzes 3 die Dau-
er von jeweils zwei Jahren nicht überschrei-
ten. Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 
Nr. 1 bis 3 und 6 und Satz 3 dürfen insge-
samt die Dauer von drei Jahren nicht über-
schreiten. Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 5 
dürfen, auch wenn sie mit anderen Verlän-
gerungen zusammentreffen, insgesamt vier 
Jahre nicht überschreiten. 
 
(6) unverändert. 
 

Nummer 26 

§ 120 
Wissenschaftliche und künstlerische Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

(1) Die wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so-
weit sie im Beamtenverhältnis beschäftigt 
sind (§ 68 Abs. 4 des Hochschulgesetzes), 
werden für die Dauer von höchstens sechs 
Jahren zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
ernannt. § 117 Abs. 5 mit Ausnahme der 
Sätze 5 und 6 gilt entsprechend. Eine weite-
re Verlängerung oder eine erneute Einstel-
lung als wissenschaftliche oder künstleri-
sche Mitarbeiterin oder als wissenschaftli-
cher oder künstlerischer Mitarbeiter in einem 
Beamtenverhältnis auf Zeit ist unzulässig. 
Die Beamtinnen und Beamten gelten mit 
Ablauf ihrer Dienstzeit als entlassen. 
 
 
 
(2) Die wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, de-
nen in besonders begründeten Fällen Dau-
eraufgaben an der Hochschule übertragen 
werden sollen, werden, soweit sie im Beam-
tenverhältnis beschäftigt sind (§ 68 Abs. 4 
des Hochschulgesetzes), zu Beamtinnen 
oder Beamten auf Lebenszeit ernannt. Vor 
der Ernennung leisten sie eine Probezeit 
nach den allgemeinen Vorschriften des 

§ 120 
Wissenschaftliche und künstlerische Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

(1) Die wissenschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so-
weit sie im Beamtenverhältnis beschäftigt 
sind (§ 68 Abs. 4 des Hochschulgesetzes), 
werden für die Dauer von höchstens sechs 
Jahren zu Beamtinnen und Beamten auf Zeit 
ernannt. § 117 Abs. 5 mit Ausnahme der 
Sätze 5 und 6 gilt entsprechend. Nach Er-
reichen der Höchstdauer von insgesamt 
sechs Jahren ist eine weitere Verlänge-
rung oder eine erneute Einstellung als 
wissenschaftliche oder künstlerische 
Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher 
oder künstlerischer Mitarbeiter in einem 
Beamtenverhältnis auf Zeit unzulässig. 
Die Beamtinnen und Beamten gelten mit 
Ablauf ihrer Dienstzeit als entlassen. 
 
(2) unverändert. 
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Laufbahnrechts ab. 
 
Nummer 27 

§ 125 
Erlass von Zulassungsbeschränkungen 

 
(1) Die Einstellung in einen Vorbereitungs-
dienst, der auch für die Ausübung eines Be-
rufes außerhalb des öffentlichen Dienstes 
Voraussetzung ist, kann in einzelnen Lauf-
bahnen, Fachgebieten oder Fächern auf Zeit 
beschränkt werden, soweit die Zahl der zur 
Verfügung stehenden Ausbildungsplätze 
nicht für alle Bewerberinnen und Bewerber 
ausreicht. 
  
(2) Die Zahl der zur Verfügung stehenden 
Ausbildungsplätze richtet sich 
1. nach den im Haushaltsplan zur Verfü-

gung stehenden Stellen für Anwärterin-
nen und Anwärter sowie Referendarinnen 
und Referendare oder, sofern keine Stel-
len ausgewiesen sind, nach den Mitteln 
für Anwärterinnen und Anwärter sowie 
Referendarinnen und Referendare sowie 

2. nach der räumlichen, sächlichen und per-
sonellen Ausstattung der Ausbildungsein-
richtungen und den fachlichen Gegeben-
heiten als Voraussetzung für eine sach-
gerechte Ausbildung; dabei darf die Erfül-
lung der Aufgabe der öffentlichen Einrich-
tung und der Rechtspflege nicht unzu-
mutbar beeinträchtigt werden. 

 
(3) Stehen nicht genügend Ausbildungsplät-
ze für alle Bewerberinnen und Bewerber zur 
Verfügung, werden sie in einem Auswahlver-
fahren nach folgenden Grundsätzen verge-
ben: 
1. Mindestens 65 %, im juristischen Vorbe-

reitungsdienst mindestens 20 % nach 
Eignung und fachlicher Leistung der Be-
werberinnen und Bewerber, 

2. mindestens 10 % nach der Dauer der Zeit 
seit der ersten Antragstellung auf Einstel-
lung in den Vorbereitungsdienst bei unun-
terbrochener Meldung zu jedem Einstel-
lungstermin in Schleswig-Holstein (War-
tezeit), 

3. bis zu 10 % für besondere persönliche 
oder soziale Härtefälle. 

 
(4) Aus der Erfüllung einer Dienstpflicht nach 
Artikel 12 a des Grundgesetzes oder einer 

§ 125 
Erlass von Zulassungsbeschränkungen 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Durch die Wahrnehmung von Zeiten  

1. eines Wehrdienstes, 
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entsprechenden Dienstleistung auf Zeit bis 
zur Dauer von zwei Jahren, einer mindes-
tens zweijährigen Tätigkeit als Entwick-
lungshelferin oder Entwicklungshelfer im 
Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes o-
der der Leistung eines freiwilligen sozialen 
Jahres im Sinne des Jugendfreiwilligen-
dienstegesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I 
S. 842) darf der Bewerberin oder dem Be-
werber kein Nachteil entstehen. Gleiches gilt 
für berufliche Verzögerungen, die infolge der 
Geburt oder der tatsächlichen Betreuung 
oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren 
entstanden sind. Zeiten nach den Sätzen 1 
und 2 dürfen nur berücksichtigt werden, so-
weit sie die unmittelbare Ursache für die 
Verschlechterung der Einstellungsmöglich-
keit der Bewerberin oder des Bewerbers 
bilden. 
 
(5) Die oberste Landesbehörde wird er-
mächtigt, durch Verordnung 

1. die Laufbahn, die Laufbahnzweige, 
Fachgebiete oder Fächer, für die die 
Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst nach Absatz 1 beschränkt 
wird, 

2. a) das Nähere über die Ermittlung 
der Ausbildungskapazität unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten 
der Laufbahn, 
b) die Anteile nach Absatz 3, 
c) die Einzelheiten der Auswahl unter 
den Bewerberinnen und Bewerbern, 

3. das Nähere zur Berücksichtigung von 
Dienstzeiten sowie diesen gleichge-
stellten Zeiten nach Absatz 4 bei der 
Wartezeit und 

4. das Bewerbungs- und Einstellungs-
verfahren 

 
zu bestimmen. Bei der Beurteilung der Eig-
nung und fachlichen Leistung nach Absatz 3 
Nr. 1 können auch eine nicht durch beson-
dere Umstände zu begründende überlange 
Studiendauer zu Lasten der Bewerberin o-
der des Bewerbers, der künftigen Laufbahn 
dienende Erfahrungen zugunsten der Be-
werberin oder des Bewerbers berücksichtigt 
werden. Unterschiedliche Prüfungsanforde-
rungen und Unterschiede in der Bewertung 
der Prüfungsleistungen der Prüfung, die 
Voraussetzung für die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst ist, können zugunsten 

2. von ehemaligen Soldatinnen und 
Soldaten nach § 8a des Soldaten-
versorgungsgesetzes, 

3. eines Zivildienstes oder Bundes-
freiwilligendienstes, 

4. eines Entwicklungsdienstes, 
5. eines freiwilligen sozialen oder 

freiwilligen ökologischen Jahres 
darf der Bewerberin oder dem Bewerber 
kein Nachteil entstehen. Gleiches gilt für 
berufliche Verzögerungen infolge 

1. der Geburt oder der tatsächlichen 
Betreuung oder Pflege eines Kin-
des unter achtzehn Jahren oder 

2. der tatsächlichen Pflege einer oder 
eines nach ärztlichem Gutachten 
pflegebedürftigen sonstigen An-
gehörigen. 

 
 
(5) unverändert. 
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oder zu Lasten der Bewerberin oder des 
Bewerbers berücksichtigt werden. 
 
(6) Gliedert sich die Laufbahnbefähigung in 
unterschiedliche fachliche Befähigungen auf, 
kann die für die Gestaltung der Laufbahn 
zuständige oberste Landesbehörde durch 
Verordnung bestimmen, dass vor Anwen-
dung der Auswahlgrundsätze nach Absatz 3 
bis zu 80 % der Ausbildungsplätze an Be-
werberinnen und Bewerber mit Fachgebie-
ten und Fächern vergeben werden, bei de-
nen zur Wahrung eines überragend wichti-
gen Gemeinschaftsgutes ein von der Ein-
stellungsbehörde festzustellender dringen-
der Bedarf an ausgebildeten Bewerberinnen 
und Bewerbern besteht. Unter diesen Be-
werberinnen und Bewerbern wird nach den 
Grundsätzen des Absatzes 3 ausgewählt. 
 
(7) Sind nach den Absätzen 5 oder 6 mehre-
re oberste Landesbehörden zuständig, tritt 
die Landesregierung an die Stelle der obers-
ten Landesbehörde. 
 

 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 

Artikel 2 - Änderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-Holstein 
Nummer 1 – Änderung der Inhaltsübersicht 
Nummer 2 

§ 4 
Anspruch auf Besoldung 

 
(1) Die Beamtinnen und Beamten haben 
Anspruch auf Besoldung. Der Anspruch ent-
steht mit dem Tag, an dem ihre Ernennung, 
Versetzung, Übernahme oder ihr Übertritt in 
den Dienst eines der in § 1 Abs. 1 genann-
ten Dienstherren wirksam wird. Bedarf es 
zur Verleihung eines Amtes mit anderem 
Endgrundgehalt (Grundgehalt) keiner Er-
nennung oder wird die Beamtin oder der 
Beamte rückwirkend in eine Planstelle ein-
gewiesen, entsteht der Anspruch mit dem 
Tag, der in der Einweisungsverfügung be-
stimmt ist. Wird ein Amt auf Grund einer 
Regelung nach § 24 eingestuft, entsteht der 
Anspruch mit der Maßnahme, die der Ein-
weisungsverfügung entspricht. 
  
(2) Der Anspruch auf Besoldung endet mit 
Ablauf des Tages, an dem die Beamtin oder 
der Beamte aus dem Dienstverhältnis aus-
scheidet, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. 
  

§ 4 
Anspruch auf Besoldung 

 
(1) Die Beamtinnen und Beamten haben 
Anspruch auf Besoldung. Der Anspruch ent-
steht mit dem Tag, an dem ihre Ernennung, 
Versetzung, Übernahme oder ihr Übertritt in 
den Dienst eines der in § 1 Abs. 1 genann-
ten Dienstherren wirksam wird. Bedarf es 
zur Verleihung eines Amtes mit anderem 
Endgrundgehalt (Grundgehalt) keiner Er-
nennung oder wird die Beamtin oder der 
Beamte rückwirkend in eine Planstelle ein-
gewiesen, entsteht der Anspruch mit dem 
Tag, der in der Einweisungsverfügung be-
stimmt ist. Wird ein Amt auf Grund einer 
Regelung nach § 24 eingestuft, entsteht der 
Anspruch mit der Maßnahme, die der Ein-
weisungsverfügung entspricht. 
 
(2) unverändert. 
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(3) Besteht der Anspruch auf Besoldung 
nicht für einen vollen Kalendermonat, wird 
nur der Teil der Bezüge gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt, soweit gesetz-
lich nichts anderes bestimmt ist. 
  
(4) Die Dienstbezüge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 und 6 werden monatlich im Voraus 
gezahlt. Die anderen Bezüge werden monat-
lich im Voraus gezahlt, soweit nichts ande-
res bestimmt ist. 
  
(5) Werden Bezüge nach dem Tag der Fäl-
ligkeit gezahlt, besteht kein Anspruch auf 
Verzugszinsen. 
  
(6) Bei der Berechnung von Bezügen nach § 
2 sind die sich ergebenden Bruchteile eines 
Cents unter 0,5 abzurunden und Bruchteile 
von 0,5 und mehr aufzurunden. Zwischen-
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezi-
malstellen durchgeführt. Jeder Bezügebe-
standteil ist einzeln zu runden. 
 

(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
(6) unverändert. 

Nummer 3 

§ 7 
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) Bei Teilzeitbeschäftigung werden die 
Dienstbezüge und die Anwärterbezüge im 
gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit ge-
kürzt. 
  
(2) Bei Teilzeitbeschäftigungen mit un-
gleichmäßig verteilter Arbeitszeit, die sich in 
Zeiten der Beschäftigung und Zeiten der 
Freistellung aufteilen, werden Zulagen, de-
ren Voraussetzung die tatsächliche Verwen-
dung in dem zulagenfähigen Bereich oder 
die Ausübung der zulagenfähigen Tätigkeit 
ist, abweichend von Absatz 1 entsprechend 
dem Umfang der tatsächlich geleisteten Ar-
beitszeit gewährt. 
  
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, 
durch Verordnung bei Altersteilzeit nach § 
63 des Landesbeamtengesetzes sowie nach 
entsprechenden Bestimmungen für Richte-
rinnen und Richter die Gewährung eines 
nichtruhegehaltfähigen Altersteilzeitzu-
schlags zur Besoldung zu regeln. Altersteil-
zeitzuschlag und Besoldung dürfen zusam-
men 83 % der Nettobesoldung nicht über-
schreiten, die nach der bisherigen Arbeits-

§ 7 
Besoldung bei Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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zeit, die für die Bemessung der ermäßigten 
Arbeitszeit während der Altersteilzeit zu-
grunde gelegt worden ist, zustehen würde; § 
8 ist zu berücksichtigen. Für den Fall der 
vorzeitigen Beendigung der Altersteilzeit ist 
ein Ausgleich zu regeln. 
 

 
 
 
 
 
 
(4) Abweichend von Absatz 3 wird in den 
Fällen der Altersteilzeit nach § 63 a des 
Landesbeamtengesetzes oder nach den 
entsprechenden Bestimmungen für Rich-
terinnen und Richter zusätzlich zur Be-
soldung nach Absatz 1 ein nicht ruhe-
gehaltfähiger Zuschlag gewährt; der Zu-
schlag beträgt 50 % des Unterschiedsbe-
trages der bei Beschäftigung mit der re-
gelmäßigen Arbeitszeit zustehenden 
Dienstbezüge und der entsprechend der 
aufgrund der Altersteilzeit reduzierten 
Arbeitszeit zustehenden Dienstbezüge. 
Dienstbezüge im Sinne des Satzes 1 sind 
das Grundgehalt, der Familienzuschlag, 
Amtszulagen, Stellenzulagen, Leistungs-
bezüge für Professorinnen und Professo-
ren, Kanzlerinnen und Kanzler sowie 
hauptberufliche Leiterinnen, Leiter und 
Mitglieder von Leitungsgremien an 
Hochschulen sowie Überleitungs- und 
Ausgleichszulagen, die wegen Wegfalls 
solcher Dienstbezüge gewährt werden. 
Bezüge, die nicht der anteiligen Kürzung 
nach Absatz 1 unterliegen, bleiben unbe-
rücksichtigt. Für den Fall, dass die Al-
tersteilzeit vorzeitig beendet wird, ist ein 
Ausgleich zu regeln. Der Zuschlag ist von 
der Beamtin oder dem Beamten zu erstat-
ten, so-fern die Teilzeitbeschäftigung 
aufgrund eines Antragsruhestandes nach 
§ 36 Absatz 1 Landesbeamtengesetz oder 
entsprechender Vorschriften oder aus 
sonstigen Gründen, die von der Beamtin 
oder dem Beamten zu vertreten sind, vor 
Erreichen der Altersgrenze oder nach § 
36 Absatz 2 oder 3 Landesbeamtengesetz 
oder nach entsprechenden Bestimmun-
gen für Richterinnen und Richter vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres been-
det wird. 
 

Nummer 4 
§ 8 

Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 
 

(1) Bei begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 
des Gesetzes zur Regelung des Status-

§ 8 
Besoldung bei begrenzter Dienstfähigkeit 
 
(1) unverändert. 
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rechts der Beamtinnen und Beamten in den 
Ländern (Beamtenstatusgesetz) vom 17. 
Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), zuletzt geändert 
durch Artikel 15 Abs. 16 des Gesetzes vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), erhält die 
Beamtin oder der Beamte Besoldung ent-
sprechend § 7 Abs. 1. Sie wird mindestens 
in Höhe des Ruhegehalts gewährt, das sie 
oder er bei Versetzung in den Ruhestand 
erhalten würde. 
 
(2) Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätz-
lich zu ihren Dienstbezügen einen nicht ru-
hegehaltfähigen Zuschlag. Der Zuschlag 
beträgt 5 % der Dienstbezüge, die begrenzt 
Dienstfähige ohne Herabsetzung der Ar-
beitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erhalten 
würden, mindestens jedoch 220 Euro. Wer-
den Dienstbezüge nach Absatz 1 Satz 1 
gewährt, weil sie höher sind als die Dienst-
bezüge nach Absatz 1 Satz 2, verringert sich 
der Zuschlag um den Unterschiedsbetrag. 
 
 
(3) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 sind 

1. das Grundgehalt, 
2. Leistungsbezüge für Professorinnen 

und Professoren sowie hauptberufliche 
Leiterinnen, Leiter und Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen, 

3. der Familienzuschlag, 
4. die Amts- und Stellenzulagen sowie 
5. die Überleitungs- und Ausgleichszula-

gen. 
 

(4) Der Zuschlag nach Absatz 2 wird nicht 
gewährt, wenn ein Altersteilzeitzuschlag 
nach § 7 Abs. 3 zusteht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Begrenzt Dienstfähige erhalten zusätz-
lich zu ihren Dienstbezügen einen nicht ru-
hegehaltfähigen Zuschlag. Der Zuschlag 
beträgt 5 % der Dienstbezüge, die begrenzt 
Dienstfähige ohne Herabsetzung der Ar-
beitszeit bei Vollzeitbeschäftigung erhalten 
würden, mindestens jedoch 220 Euro. Die 
Gesamthöhe der Besoldung aus der 
Summe des Zuschlags nach Satz 2 und 
der Besoldung nach Absatz 1 darf nicht 
die Besoldung bei Vollbeschäftigung 
übersteigen. 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 

Nummer 5 
§ 9 

Sonderzuschläge zur Sicherung der 
Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 

 
(1) Zur Sicherung der Funktions- und Wett-
bewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
dürfen nicht ruhegehaltfähige Sonderzu-
schläge gewährt werden, wenn ein bestimm-
ter Dienstposten andernfalls insbesondere 
im Hinblick auf die fachliche Qualifikation 
sowie die Bedarfs- und Bewerberlage nicht 
anforderungsgerecht besetzt werden kann 
und die Deckung des Personalbedarfs dies 
im konkreten Fall erfordert. 

§ 9 
Sonderzuschläge zur Sicherung der 

Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit 
 
(1) Zur Sicherung der Funktions- und Wett-
bewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
dürfen nicht ruhegehaltfähige Sonderzu-
schläge gewährt werden, wenn ein bestimm-
ter Dienstposten andernfalls insbesondere 
im Hinblick auf die fachliche Qualifikation 
sowie die Bedarfs- und Bewerberlage nicht 
anforderungsgerecht besetzt werden kann 
und die Deckung des Personalbedarfs dies 
im konkreten Fall erfordert. Der Zuschlag 
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(2) Der Sonderzuschlag darf monatlich 10 % 
des Anfangsgrundgehaltes der entspre-
chenden Besoldungsgruppe, Grundgehalt 
und Sonderzuschlag dürfen zusammen das 
Endgrundgehalt nicht übersteigen; bei Be-
amtinnen und Beamten der Besoldungs-
gruppe W 1 darf der Sonderzuschlag monat-
lich 10 % des Grundgehaltes der Besol-
dungsgruppe nicht übersteigen. Der Son-
derzuschlag wird, wenn nichts anderes be-
stimmt ist, in fünf Schritten um jeweils 20 % 
seines Ausgangsbetrages jährlich verringert, 
erstmals ein Jahr nach dem Entstehen des 
Anspruchs. Abweichend von Satz 2 kann 
der Sonderzuschlag auch befristet bis zu 
drei Jahren gewährt werden; ergänzend 
kann dann festgelegt werden, dass er auf 
Grund einer Beförderung auch vor Ablauf 
der Befristung wegfällt. Der Sonderzuschlag 
kann rückwirkend höchstens für drei Monate 
gewährt werden. Er kann nach vollständi-
gem Wegfall erneut gewährt werden, wenn 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 wieder 
oder noch vorliegen. § 7 Abs. 1 gilt entspre-
chend. 
  
(3) Die Ausgaben für die Sonderzuschläge 
dürfen 0,1 % der im jeweiligen Haushalts-
plan veranschlagten jährlichen Besoldungs-
ausgaben, zuzüglich der im Rahmen einer 
flexibilisierten Haushaltsführung für diesen 
Zweck erwirtschafteten Mittel, nicht über-
schreiten. 
  
(4) Die Entscheidung über die Gewährung 
von Sonderzuschlägen trifft die oberste 
Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem für 
das Besoldungsrecht zuständigen Ministeri-
um oder der von ihm bestimmten Stelle. 
 

kann auch Beamtinnen und Beamten ge-
währt werden, um deren Verbleib auf dem 
Dienstposten zu sichern und die Abwan-
derung zu verhindern. 
 
(2) Der Sonderzuschlag darf monatlich ei-
nen Höchstbetrag von 600 Euro nicht 
übersteigen. Die Gewährung des Sonder-
zuschlags kann von der Erfüllung von 
Auflagen abhängig gemacht werden. Der 
Sonderzuschlag wird, wenn nichts anderes 
bestimmt ist, in fünf Schritten um jeweils 20 
% seines Ausgangsbetrages jährlich verrin-
gert, erstmals ein Jahr nach dem Entstehen 
des Anspruchs. Der Sonderzuschlag kann 
auch befristet gewährt werden; ergänzend 
kann dann festgelegt werden, dass er auf 
Grund einer Beförderung auch vor Ablauf 
der Befristung wegfällt. Der Sonderzuschlag 
kann rückwirkend höchstens für drei Monate 
gewährt werden. § 7 Absatz 1 gilt entspre-
chend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Ausgaben für die Sonderzuschläge 
dürfen 0,2 % der im jeweiligen Haushalts-
plan veranschlagten jährlichen Besoldungs-
ausgaben, zuzüglich der im Rahmen einer 
flexibilisierten Haushaltsführung für diesen 
Zweck erwirtschafteten Mittel, nicht über-
schreiten. 
 
(4) Die Entscheidung über die Gewäh-
rung von Sonderzuschlägen trifft die 
oberste Dienstbehörde. 

Nummer 6 

 § 9 a 
Zuschlag bei Hinausschieben des Ein-

tritts in den Ruhestand 
 

(1) Wenn die Deckung des Personalbe-
darfs es erfordert, kann bei einem Hin-
ausschieben des Eintritts in den Ruhe-
stand nach § 35 Absatz 4 des Landesbe-
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amtengesetzes oder nach entsprechen-
den Bestimmungen für Richterinnen und 
Richter ein Zuschlag gewährt werden. Die 
Entscheidung über die Gewährung des 
Zuschlags trifft die oberste Dienstbehör-
de unter Berücksichtigung der Qualifika-
tion, der fachlichen Leistung sowie der 
gesundheitlichen Eignung der Beamtin-
nen und Beamten. 
 
(2) Der Zuschlag beträgt 10 % des 
Grundgehalts und ist nicht ruhegehaltfä-
hig. Bei einer Teilzeitbeschäftigung wird 
anstelle des Zuschlags nach Satz 1 ein 
nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag ent-
sprechend § 7 Absatz 4 Satz 1 bis 3 ge-
währt. Die Zuschläge werden erst ge-
währt ab Beginn des Kalendermonats, 
der auf den Zeitpunkt folgt, zu dem ohne 
das Hinausschieben des Eintritts in den 
Ruhestand wegen des Erreichens der 
gesetzlichen Altersgrenze folgt erfolgt 
wäre.  
 
(3) Bei einem Hinausschieben des Ein-
tritts in den Ruhestand nach § 108 Absatz 
3 oder § 113 Absatz 1 Satz 3 des Landes-
beamtengesetzes gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 
 

Nummer 7 

§ 19 
Aufwandsentschädigungen und sonstige 

Geldzuwendungen 
 
(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur 
gewährt werden, wenn und soweit aus 
dienstlicher Veranlassung finanzielle Auf-
wendungen entstehen, deren Übernahme 
der Beamtin oder dem Beamten nicht zuge-
mutet werden kann, und der Haushaltsplan 
Mittel zur Verfügung stellt. Aufwandsent-
schädigungen in festen Beträgen sind nur 
zulässig, wenn auf Grund tatsächlicher An-
haltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen 
nachvollziehbar ist, dass und in welcher Hö-
he dienstbezogene finanzielle Aufwendun-
gen typischerweise entstehen. Die Festset-
zung von Aufwandsentschädigungen in fes-
ten Beträgen erfolgt im Einvernehmen mit 
der obersten Dienstbehörde und dem Fi-
nanzministerium. Die Landesregierung wird 
ermächtigt, durch Verordnung für die Beam-
tinnen und Beamten der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 

§ 19 
Aufwandsentschädigungen und sonstige 

Geldzuwendungen 
 
(1) Aufwandsentschädigungen dürfen nur 
gewährt werden, wenn und soweit aus 
dienstlicher Veranlassung finanzielle Auf-
wendungen entstehen, deren Übernahme 
der Beamtin oder dem Beamten nicht zuge-
mutet werden kann, und der Haushaltsplan 
Mittel zur Verfügung stellt. Aufwandsent-
schädigungen in festen Beträgen sind nur 
zulässig, wenn auf Grund tatsächlicher An-
haltspunkte oder tatsächlicher Erhebungen 
nachvollziehbar ist, dass und in welcher Hö-
he dienstbezogene finanzielle Aufwendun-
gen typischerweise entstehen. Die Festset-
zung von Aufwandsentschädigungen in fes-
ten Beträgen erfolgt im Einvernehmen mit 
der obersten Dienstbehörde und für Beam-
tinnen und Beamte des Landes dem Fi-
nanzministerium. Die Landesregierung wird 
ermächtigt, durch Verordnung für die Beam-
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und 3 genannten Dienstherren zu bestim-
men, wer Aufwandsentschädigungen erhal-
ten kann, und dabei Höchstgrenzen festzu-
legen. Diese Vorschriften dürfen von den für 
die Beamtinnen und Beamten des Landes 
im Haushaltsplan erfassten Regelungen nur 
abweichen, wenn dies wegen der Verschie-
denheit der Verhältnisse sachlich notwendig 
ist. 
 
 
(2) Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute und 
öffentlich-rechtliche Versicherungen sowie 
deren Verbände, dürfen neben der Besol-
dung nach § 2 und neben Aufwandsent-
schädigungen nach Absatz 1 sonstige Geld-
zuwendungen an ihre Beamtinnen und Be-
amten gewähren, soweit dies aus Gründen 
ihrer Stellung im Wettbewerb erfolgt. Sonsti-
ge Geldzuwendungen sind alle Zuwendun-
gen in Geld und geldwerte Leistungen, die 
Beamtinnen und Beamte unmittelbar oder 
mittelbar von ihrem Dienstherrn erhalten. 
 

tinnen und Beamten der in § 1 Abs. 1 Nr. 2 
und 3 genannten Dienstherren zu bestim-
men, wer Aufwandsentschädigungen erhal-
ten kann, und dabei Höchstgrenzen festzu-
legen. Diese Vorschriften dürfen von den für 
die Beamtinnen und Beamten des Landes 
im Haushaltsplan erfassten Regelungen nur 
abweichen, wenn dies wegen der Verschie-
denheit der Verhältnisse sachlich notwendig 
ist. 
 
(2) unverändert. 

Nummer 8 

§ 21 
Grundsatz der funktionsgerechten Be-

soldung 
 

Die Funktionen der Beamtinnen und Beam-
ten sind nach den mit ihnen verbundenen 
Anforderungen sachgerecht zu bewerten 
und Ämtern zuzuordnen. Die Ämter sind 
nach ihrer Wertigkeit unter Berücksichtigung 
der gemeinsamen Belange aller Diensther-
ren den Besoldungsgruppen zuzuordnen. 

§ 21 
Grundsatz der funktionsgerechten Be-

soldung 
 

Die Funktionen der Beamtinnen und Beam-
ten sind nach den mit ihnen verbundenen 
Anforderungen sachgerecht zu bewerten 
und Ämtern zuzuordnen. Eine Funktion 
kann mehreren Ämtern einer Laufbahn-
gruppe mit gleichem Einstiegsamt zuge-
ordnet werden. Die Ämter sind nach ihrer 
Wertigkeit unter Berücksichtigung der ge-
meinsamen Belange aller Dienstherren den 
Besoldungsgruppen zuzuordnen. 
 

Nummer 9 
§ 26 

Beförderungsämter 
 

Beförderungsämter dürfen grundsätzlich nur 
eingerichtet werden, wenn sie sich von den 
Ämtern der niedrigeren Besoldungsgruppe 
nach der Wertigkeit der zugeordneten Funk-
tionen wesentlich abheben. 
 

§ 26 
Beförderungsämter 

 
Beförderungsämter dürfen mit Ausnahme 
der Fälle des § 21 Satz 2 grundsätzlich nur 
eingerichtet werden, wenn sie sich von den 
Ämtern der niedrigeren Besoldungsgruppe 
nach der Wertigkeit der zugeordneten Funk-
tionen wesentlich abheben. 
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Nummer 10 

§ 28 
Bemessung des Grundgehaltes 

 
(1) Das Grundgehalt wird, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, nach der dienst-
lichen Erfahrung (Erfahrungsstufen) bemes-
sen. Das Aufsteigen in den Erfahrungsstufen 
beginnt im Anfangsgrundgehalt der jeweili-
gen Besoldungsgruppe am Ersten des Mo-
nats, in dem die Beamtin oder der Beamte 
erstmals in ein Dienstverhältnis mit Dienst-
bezügen bei einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn eingestellt wird. Davor liegende 
1. Zeiten in einem hauptberuflichen privat-

rechtlichen Arbeitsverhältnis bei einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn, 

2. Zeiten in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis oder hauptberuflichen 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis bei Kir-
chen, Religionsgesellschaften und Welt-
anschauungsgemeinschaften des öffent-
lichen Rechts, 

3. Dienstzeiten nach der Soldatenlauf-
bahnverordnung als Berufssoldatin, Be-
rufssoldat, Soldatin oder Soldat auf Zeit, 

4. Zeiten eines Grundwehrdienstes oder 
Zivildienstes, 

5. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei 
Jahren für jedes Kind, 

6. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegerel-
tern, Eltern von eingetragenen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern, Ehe-
gatten, eingetragene Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern, Geschwistern oder 
Kindern) bis zu drei Jahren für jeden na-
hen Angehörigen 

 
sind zu berücksichtigen. Hauptberufliche 
Zeiten vor der Einstellung in ein Beschäfti-
gungsverhältnis bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn können ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden, soweit sie 
für die Verwendung der Beamtin oder des 
Beamten förderlich sind. Zeiten weiterbil-
dender Masterstudiengänge können bis zu 
zwei Jahren und Zeiten einer Promotion bis 
zu einem Jahr ganz oder teilweise berück-
sichtigt werden, soweit sie für die Verwen-
dung der Beamtin oder des Beamten förder-
lich sind. Sonstige Ausbildungszeiten blei-
ben unberücksichtigt. Eine Mehrfachanrech-

§ 28 
Bemessung des Grundgehaltes 

 

(1) Das Grundgehalt wird, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist, nach der dienst-
lichen Erfahrung (Erfahrungsstufen) bemes-
sen. Das Aufsteigen in den Erfahrungsstufen 
beginnt im Anfangsgrundgehalt der jeweili-
gen Besoldungsgruppe am Ersten des Mo-
nats, in dem die Beamtin oder der Beamte 
erstmals in ein Dienstverhältnis mit Dienst-
bezügen bei einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn eingestellt wird. Davor liegende 
1. Zeiten in einem hauptberuflichen privat-

rechtlichen Arbeitsverhältnis bei einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstherrn, 

2. Zeiten in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis oder hauptberuflichen 
privatrechtlichen Arbeitsverhältnis bei Kir-
chen, Religionsgesellschaften und Welt-
anschauungsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts, 

3. Dienstzeiten nach der Soldatenlauf-
bahnverordnung als Berufssoldatin, Be-
rufssoldat, Soldatin oder Soldat auf Zeit, 

4. Zeiten von mindestens vier Monaten 
bis zu insgesamt zwei Jahren, in denen 
Wehrdienst, Zivildienst, Bundesfreiwil-
ligendienst, Entwicklungsdienst oder 
ein freiwilliges soziales oder ökologi-
sches Jahr geleistet wurde, 

5. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu drei 
Jahren für jedes Kind, 

6. Zeiten der tatsächlichen Pflege von nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen (Eltern, Schwiegerel-
tern, Eltern von eingetragenen Lebens-
partnerinnen und Lebenspartnern, Ehe-
gatten, eingetragene Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartnern, Geschwistern oder 
Kindern) bis zu drei Jahren für jeden na-
hen Angehörigen 

 
sind zu berücksichtigen. Hauptberufliche 
Zeiten vor der Einstellung in ein Beschäfti-
gungsverhältnis bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn können ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden, soweit sie 
für die Verwendung der Beamtin oder des 
Beamten förderlich sind. Zeiten weiterbil-
dender Masterstudiengänge können bis zu 
zwei Jahren und Zeiten einer Promotion bis 
zu einem Jahr ganz oder teilweise berück-
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nung der in den Sätzen 3 bis 5 aufgeführten 
Zeiten ist ausgeschlossen. Bei einer Einstel-
lung in einem Beförderungsamt rechnet die 
Anrechnung der Zeiten nach den Sätzen 3 
bis 5 ab der dem Anfangsgrundgehalt im 
Einstiegsamt der jeweiligen Laufbahn ent-
sprechenden Stufe. Die Summe der Zeiten 
nach den Sätzen 3 bis 5 wird auf volle Mo-
nate abgerundet. Die Entscheidung über das 
Vorliegen der Voraussetzungen der Sätze 4 
und 5 trifft die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 
  
(2) Das Grundgehalt steigt bis zur Erfah-
rungsstufe 5 im Abstand von zwei Jahren, 
bis zur Erfahrungsstufe 9 im Abstand von 
drei Jahren und darüber hinaus im Abstand 
von vier Jahren. 
  
(3) Der Aufstieg in den Erfahrungsstufen 
wird um Zeiten einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge sowie um Zeiten einer Unter-
brechung des Beschäftigungsverhältnisses 
hinausgeschoben. Dies gilt nicht für 

1. Zeiten einer Kinderbetreuung bis zu 
drei Jahren für jedes Kind, 

2. Zeiten der tatsächlichen Pflege von 
nach ärztlichem Gutachten pflegebe-
dürftigen nahen Angehörigen (Eltern, 
Schwiegereltern, Eltern von einge-
tragenen Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartnern, Ehegatten, einge-
tragene Lebenspartnerinnen und Le-
benspartnern, Geschwistern oder 
Kindern) bis zu drei Jahren für jeden 
nahen Angehörigen, 

3. Zeiten einer Beurlaubung ohne 
Dienstbezüge, wenn die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle vor Beginn der Beur-
laubung schriftlich anerkannt hat, 
dass die Beurlaubung dienstlichen 
Interessen oder öffentlichen Belan-
gen dient, 

4. Zeiten eines Grundwehrdienstes o-
der Zivildienstes. 

Zeiten nach Satz 1 werden auf volle Monate 
abgerundet. 
 
(4) Für Zeiten, in denen eine Beamtin oder 
ein Beamter als Abgeordnete oder Abgeord-
neter im Europäischen Parlament, im Deut-
schen Bundestag oder in einer gesetzge-
benden Körperschaft eines anderen Landes 

sichtigt werden, soweit sie für die Verwen-
dung der Beamtin oder des Beamten förder-
lich sind. Sonstige Ausbildungszeiten blei-
ben unberücksichtigt. Eine Mehrfachanrech-
nung der in den Sätzen 3 bis 5 aufgeführten 
Zeiten ist ausgeschlossen. Bei einer Einstel-
lung in einem Beförderungsamt rechnet die 
Anrechnung der Zeiten nach den Sätzen 3 
bis 5 ab der dem Anfangsgrundgehalt im 
Einstiegsamt der jeweiligen Laufbahn ent-
sprechenden Stufe. Die Summe der Zeiten 
nach den Sätzen 3 bis 5 wird auf volle Mo-
nate abgerundet. Die Entscheidung über das 
Vorliegen der Voraussetzungen der Sätze 4 
und 5 trifft die zuständige oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle. 
  
(2) unverändert. 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
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tätig war, ist § 37 Abs. 1 Satz 1 des Schles-
wig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes 
vom 13. Februar 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 
100), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Januar 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 153), entsprechend anzuwen-
den. 
 
(5) Die Beamtin oder der Beamte verbleibt in 
ihrer oder seiner bisherigen Erfahrungsstufe, 
solange sie oder er vorläufig des Dienstes 
enthoben ist. Führt ein Disziplinarverfahren 
nicht zur Entfernung aus dem Beamtenver-
hältnis oder endet das Dienstverhältnis nicht 
durch Entlassung auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamten oder infolge strafgerichtli-
cher Verurteilung, regelt sich das Aufsteigen 
im Zeitraum seiner vorläufigen Dienstenthe-
bung nach Absatz 2. 
 
(6) Bei dauerhaft herausragenden Leistun-
gen kann Beamtinnen und Beamten der 
Besoldungsordnung A für den Zeitraum bis 
zum Erreichen der nächsten Stufe das 
Grundgehalt der nächsthöheren Stufe ge-
zahlt werden (Leistungsstufe). Die Landes-
regierung wird ermächtigt, nähere Regelun-
gen durch Verordnung zu treffen. 
 
(7) Entspricht die Leistung der Beamtin oder 
des Beamten nicht den mit dem Amt ver-
bundenen Mindestanforderungen, verbleibt 
sie oder er in ihrer oder seiner bisherigen 
Stufe (Aufstiegshemmung). Grundlage für 
diese Feststellung ist die dienstliche Beurtei-
lung. Liegt eine solche nicht vor, ist sie älter 
als drei Jahre oder nicht mehr aktuell, ist bei 
offensichtlichen Leistungsmängeln im Sinne 
des Satzes 1 eine aktuelle gesonderte Leis-
tungsfeststellung oder dienstliche Beurtei-
lung zu erstellen. Die Beamtin oder der Be-
amte ist frühzeitig auf Leistungsmängel hin-
zuweisen. In jährlichen Abständen, begin-
nend mit dem Wirksamwerden der Auf-
stiegshemmung, ist zu prüfen, ob die Beam-
tin oder der Beamte die mit dem Amt ver-
bundenen Mindestanforderungen wieder 
erfüllt. Ist dies der Fall, ist die Beamtin oder 
der Beamte vom ersten Tag des auf die er-
neute Leistungsfeststellung oder dienstliche 
Beurteilung folgenden Monats der nächst-
höheren Stufe zuzuordnen. Die weitere Zu-
ordnung zu den Stufen bestimmt sich wieder 
nach der Leistung und den Erfahrungszeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
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nach Absatz 2. 
 
(8) Die Gewährung von Leistungsstufen und 
die Aufstiegshemmung nach den Absätzen 6 
und 7 finden für Beamtinnen und Beamte im 
Beamtenverhältnis auf Probe nach § 4 Abs. 
3 des Beamtenstatusgesetzes keine An-
wendung. 
 
(9) Entscheidungen nach dieser Vorschrift 
sind der Beamtin oder dem Beamten schrift-
lich bekanntzugeben. 
 

 
 
(8) unverändert 
 
 
 
 
 
 
(9) unverändert. 
 
 
(10) Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 in der ab 
(Einsetzen: Datum des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes) geltenden Fassung ist auf 
Antrag der am (Einsetzen: Inkrafttreten 
dieses Gesetzes) vorhandenen Beamtin-
nen und Beamten entsprechend anzu-
wenden. 

Nummer 11 

§ 44 
Stufen des Familienzuschlages 

 
(1) Zur Stufe 1 gehören Beamtinnen und 
Beamte, wenn sie 
1. verheiratet sind oder in eingetragener 

Lebenspartnerschaft nach dem Lebens-
partnerschaftsgesetz vom 16. Februar 
2001 (BGBl. I S. 266), zuletzt geändert 
am 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696, 1700), 
leben, 

2. verwitwet sind oder ihre Lebenspartnerin 
oder ihren Lebenspartner überleben, 

3. geschieden sind oder ihre Ehe oder ein-
getragene Lebenspartnerschaft aufgeho-
ben oder für nichtig erklärt ist, wenn sie 
aus der Ehe oder der eingetragenen Le-
benspartnerschaft zum Unterhalt ver-
pflichtet sind, 

4. in anderen als den in Nummer 1 bis 3 
genannten Fällen eine andere Person 
nicht nur vorübergehend in ihre Wohnung 
aufgenommen haben und ihr Unterhalt 
gewähren, weil sie gesetzlich oder sittlich 
dazu verpflichtet sind oder aus berufli-
chen oder gesundheitlichen Gründen ih-
rer Hilfe bedürfen. Dies gilt bei gesetzli-
cher oder sittlicher Verpflichtung zur Un-
terhaltsgewährung nicht, wenn für den 
Unterhalt der aufgenommenen Person 
Mittel zur Verfügung stehen, die, bei ei-
nem Kind einschließlich des gewährten 
Kindergeldes und des kinderbezogenen 
Teils des Familienzuschlages, das 

§ 44 
Stufen des Familienzuschlages 

 
(1) Zur Stufe 1 gehören Beamtinnen und 
Beamte, wenn sie 
1. verheiratet sind oder in eingetragener Le-

benspartnerschaft nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz vom 16. Februar 2001 
(BGBl. I S. 266), zuletzt geändert am 6. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 1696, 1700), leben, 

2. verwitwet sind oder ihre Lebens-partnerin 
oder ihren Lebens-partner überleben, 

3. geschieden sind oder ihre Ehe oder 
eingetragene Lebenspartnerschaft auf-
gehoben oder für nichtig erklärt ist, 
wenn sie aus der letzten Ehe oder der 
letzten eingetragenen Lebenspartner-
schaft zum Unterhalt verpflichtet sind, 

4. in anderen als den in Nummer 1 bis 3 
genannten Fällen ein Kind nicht nur vo-
rübergehend in ihre Wohnung aufge-
nommen haben, für das ihnen Kinder-
geld nach dem Einkommensteuerge-
setz oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz zusteht oder ohne Berück-
sichtigung der §§ 64 und 65 des Ein-
kommensteuergesetzes oder der §§ 3 
und 4 des Bundeskindergeldgesetzes 
zustehen würde, sowie andere Beam-
tinnen und Beamte, die eine Person 
nicht nur vorübergehend in ihre Woh-
nung aufgenommen haben, weil sie 
aus beruflichen oder gesundheitlichen 
Gründen ihrer Hilfe bedürfen; als in die 
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Sechsfache des Betrages der Stufe 1 
übersteigen. Als in die Wohnung aufge-
nommen gilt ein Kind auch, wenn die Be-
amtin oder der Beamte es auf ihre oder 
seine Kosten anderweitig untergebracht 
hat, ohne dass dadurch die häusliche 
Verbindung mit ihr oder ihm aufgehoben 
werden soll. Beanspruchen mehrere nach 
dieser Vorschrift oder einer entsprechen-
den Vorschrift im öffentlichen Dienst An-
spruchsberechtigte oder auf Grund einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst Versor-
gungsberechtigte wegen der Aufnahme 
einer anderen Person oder mehrerer an-
derer Personen in die gemeinsam be-
wohnte Wohnung einen Familienzuschlag 
der Stufe 1 oder eine entsprechende 
Leistung, wird der Betrag der Stufe 1 des 
für die Beamtin oder den Beamten maß-
gebenden Familienzuschlages nach der 
Zahl der Berechtigten anteilig gewährt. 
Satz 4 gilt entsprechend, wenn bei ge-
meinsamen Sorgerecht der getrennt le-
benden Eltern ein Kind bei beiden Eltern 
zu gleichen Teilen Aufnahme gefunden 
hat. 

 
(2) Zur Stufe 2 und den folgenden Stufen 
gehören die Beamtinnen und Beamten der 
Stufe 1, denen Kindergeld nach dem Ein-
kommensteuergesetz oder nach dem Bun-
deskindergeldgesetz zusteht oder ohne Be-
rücksichtigung des § 64 oder § 65 des Ein-
kommensteuergesetzes oder des § 3 oder § 
4 des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 
würde. Die Stufe richtet sich nach der An-
zahl der berücksichtigungsfähigen Kinder. 
Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß für Be-
amtinnen und Beamte, die in eingetragenen 
Lebenspartnerschaften leben, sofern sie 
Kinder ihrer Lebenspartnerin oder ihres Le-
benspartners in ihren Haushalt aufgenom-
men haben. 
  
(3) Ledige und geschiedene Beamtinnen 
und Beamte sowie Beamtinnen und Beamte, 
deren Ehe oder eingetragene Lebenspart-
nerschaft aufgehoben oder für nichtig erklärt 
ist, denen Kindergeld nach dem Einkom-
mensteuergesetz oder nach dem Bundes-
kindergeldgesetz zusteht oder ohne Berück-
sichtigung des § 64 oder § 65 des Einkom-
mensteuergesetzes oder des § 3 oder § 4 
des Bundeskindergeldgesetzes zustehen 

Wohnung aufgenommen gilt ein Kind 
auch dann, wenn die Beamtin oder der 
Beamte es auf ihre oder seine Kosten 
anderweitig untergebracht hat, ohne 
dass dadurch die häusliche Verbin-
dung mit ihr oder ihm aufgehoben wer-
den soll; beanspruchen mehrere nach 
dieser Vorschrift oder einer entspre-
chenden Vorschrift im öffentlichen 
Dienst Anspruchsberechtigte oder auf 
Grund einer Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst Versorgungsberechtigte wegen 
der Aufnahme einer Person oder meh-
rerer Personen in die gemeinsam be-
wohnte Wohnung einen Familienzu-
schlag der Stufe 1 oder eine entspre-
chende Leistung, wird der Betrag der 
Stufe 1 des für die Beamtin oder den 
Beamten oder die Richterin oder den 
Richter maßgebenden Familienzu-
schlages nach der Zahl der Berechtig-
ten anteilig gewährt; Halbsatz 3 gilt 
entsprechend, wenn bei gemeinsamem 
Sorgerecht der getrennt lebenden El-
tern ein Kind bei beiden Eltern zu glei-
chen Teilen Aufnahme gefunden hat. 

 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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würde, erhalten zusätzlich zum Grundgehalt 
den Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 
1 und der Stufe des Familienzuschlages, der 
der Anzahl der berücksichtigungsfähigen 
Kinder entspricht. Absatz 5 gilt entspre-
chend. 
  
(4) Ist die Ehegattin eines Beamten oder der 
Ehegatte einer Beamtin als Beamtin, Beam-
ter, Richterin, Richter, Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst tätig 
oder ist sie oder er auf Grund einer Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtli-
chen Grundsätzen versorgungsberechtigt 
und stünde ihr oder ihm ebenfalls der Fami-
lienzuschlag der Stufe 1 oder einer der fol-
genden Stufen oder eine entsprechende 
Leistung in Höhe von mindestens der Hälfte 
des Höchstbetrages der Stufe 1 des Famili-
enzuschlages zu, erhält die Beamtin oder 
der Beamte den Betrag der Stufe 1 des für 
sie oder ihn maßgebenden Familienzu-
schlages zur Hälfte; dies gilt auch für die 
Zeit, für die die Ehegattin Mutterschaftsgeld 
bezieht. § 7 findet auf den Betrag keine An-
wendung, wenn einer der Ehegatten vollbe-
schäftigt oder nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen versorgungsberechtigt ist oder 
beide Ehegatten teilzeitbeschäftigt sind und 
dabei zusammen mindestens die Regelar-
beitszeit einer oder eines Vollzeitbeschäftig-
ten erreichen. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Beamtinnen und Beamte, die 
in eingetragenen Lebenspartnerschaften 
leben. 
 
 
 
 
 
(5) Stünde neben der Beamtin oder dem 
Beamten einer anderen Person, die im öf-
fentlichen Dienst steht oder auf Grund einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beam-
tenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, 
der Familienzuschlag nach Stufe 2 oder ei-
ner der folgenden Stufen zu, wird der auf 
das Kind entfallende Betrag des Familienzu-
schlages der Beamtin oder dem Beamten 
gewährt, wenn und soweit ihr oder ihm das 
Kindergeld nach dem Einkommensteuerge-
setz oder nach dem Bundeskindergeldge-
setz gewährt wird oder ohne Berücksichti-

 
 
 
 
 
 
 
(4) Ist die Ehegattin eines Beamten oder der 
Ehegatte einer Beamtin als Beamtin, Beam-
ter, Richterin, Richter, Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst tätig 
oder ist sie oder er auf Grund einer Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtli-
chen Grundsätzen versorgungsberechtigt 
und stünde ihr oder ihm ebenfalls der Fami-
lienzuschlag der Stufe 1 oder einer der fol-
genden Stufen oder eine entsprechende 
Leistung in Höhe von mindestens der Hälfte 
des Höchstbetrages der Stufe 1 des Famili-
enzuschlages zu, er-hält die Beamtin oder 
der Beamte den Betrag der Stufe 1 des für 
sie oder ihn maßgebenden Familienzu-
schlages zur Hälfte; dies gilt auch für die 
Zeit, für die die Ehegattin Mutterschaftsgeld 
bezieht. Satz 1 findet auf den Betrag keine 
Anwendung, wenn beide Ehegatten teil-
zeitbeschäftigt sind und dabei zusammen 
die regelmäßige Arbeitszeit eines Voll-
zeitbeschäftigten nicht erreichen. § 7 fin-
det auf den Betrag keine Anwendung, wenn 
einer der Ehegatten vollbeschäftigt oder 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen ver-
sorgungsberechtigt ist oder beide Ehegatten 
teilzeitbeschäftigt sind und dabei zusammen 
mindestens die Regelarbeitszeit einer oder 
eines Vollzeitbeschäftigten erreichen. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Be-
amtinnen und Beamte, die in eingetragenen 
Lebenspartnerschaften leben. 
 
(5) unverändert. 
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gung des § 65 des Einkommensteuergeset-
zes oder des § 4 des Bundeskindergeldge-
setzes vorrangig zu gewähren wäre; dem 
Familienzuschlag nach Stufe 2 oder einer 
der folgenden Stufen stehen vergleichbare 
Leistungen oder das Mutterschaftsgeld 
gleich. Auf das Kind entfällt derjenige Be-
trag, der sich aus der für die Anwendung 
des Einkommensteuergesetzes oder des 
Bundeskindergeldgesetzes maßgebenden 
Reihenfolge der Kinder ergibt. § 7 findet auf 
den Betrag keine Anwendung, wenn eine 
oder einer der Anspruchsberechtigten im 
Sinne des Satzes 1 vollbeschäftigt oder 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen ver-
sorgungsberechtigt ist oder mehrere An-
spruchsberechtigte teilzeitbeschäftigt sind 
und dabei zusammen mindestens die Re-
gelarbeitszeit einer oder eines Vollzeitbe-
schäftigten erreichen. 
  
(6) Ist einer anderen Person, die im öffentli-
chen Dienst steht, aufgrund eines Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst eine Ab-
findung für kinderbezogene Entgeltbestand-
teile gewährt worden, schließt dieses einen 
Anspruch auf den Familienzuschlag nach 
Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen für 
dasselbe Kind aus. 
  
(7) Öffentlicher Dienst im Sinne der Absätze 
1, 4, 5 und 6 ist die Tätigkeit im Dienste des 
Bundes, eines Landes, einer Gemeinde, 
eines Kreises, eines Amtes oder sonstiger 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts oder der Verbände 
von solchen; ausgenommen ist die Tätigkeit 
bei öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaften oder ihren Verbänden, sofern nicht 
bei organisatorisch selbständigen Einrich-
tungen, insbesondere bei Schulen, Hoch-
schulen, Krankenhäusern, Kindergärten, 
Altersheimen, die Voraussetzungen des 
Satzes 3 erfüllt sind. Dem öffentlichen 
Dienst steht die Tätigkeit im Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung gleich, an der eine der in Satz 1 
bezeichneten Körperschaften oder einer der 
dort bezeichneten Verbände durch Zahlung 
von Beiträgen oder Zuschüssen oder in an-
derer Weise beteiligt ist. Dem öffentlichen 
Dienst steht ferner gleich die Tätigkeit im 
Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die 
für den öffentlichen Dienst geltenden Tarif-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
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verträge oder Tarifverträge wesentlich glei-
chen Inhaltes oder die darin oder in Besol-
dungsgesetzen über Familienzuschläge o-
der Sozialzuschläge getroffenen Regelun-
gen oder vergleichbare Regelungen anwen-
det, wenn eine der in Satz 1 bezeichneten 
Körperschaften oder Verbände durch Zah-
lung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in 
anderer Weise beteiligt ist. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, 
trifft das für das Besoldungsrecht zuständige 
Ministerium oder die von ihm bestimmte 
Stelle. 
  
(8) Die Bezügestellen des öffentlichen 
Dienstes (Absatz 7) dürfen die zur Durchfüh-
rung dieser Vorschrift erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten erheben und unterei-
nander austauschen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) unverändert. 

Nummer 12 

§ 58 
Ausgleichszulagen 

  
(1) Verringern sich die Dienstbezüge einer 
Beamtin oder eines Beamten, weil 
1. sie oder er nach § 29 Abs. 2 oder 3 des 

Landesbeamtengesetzes oder einer ent-
sprechenden Vorschrift des Bundes oder 
eines anderen Landes versetzt ist oder 

2. sie oder er zur Vermeidung der Verset-
zung in den Ruhestand wegen Dienstun-
fähigkeit anderweitig verwendet wird oder 

3. sie oder er die durch Rechts- oder Ver-
waltungsvorschrift festgesetzten beson-
deren gesundheitlichen Anforderungen, 
ohne dass sie oder er dies zu vertreten 
hat, nicht mehr erfüllt und deshalb an-
derweitig verwendet wird oder 

4. sich die Zuordnung zu ihrer oder seiner 
Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl 
einer Schule richtet und diese Vorausset-
zung wegen zurückgehender Schülerzah-
len nicht mehr erfüllt ist oder 

5. sie oder er in die nächsthöhere Laufbahn 
aufgestiegen ist, 

erhält sie oder er eine Ausgleichszulage. Sie 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-
schen ihren oder seinen jeweiligen Dienst-
bezügen und den Dienstbezügen gewährt, 
die ihr oder ihm in ihrer oder seiner bisheri-
gen Verwendung zugestanden hätten; Ver-
änderungen in der besoldungsrechtlichen 
Bewertung bleiben unberücksichtigt. Die 

§ 58 
Ausgleichszulagen 

 
(1) Verringern sich die Dienstbezüge einer 
Beamtin oder eines Beamten, weil 
1. sie oder er nach § 29 Abs. 2 oder 3 des 

Landesbeamtengesetzes oder einer ent-
sprechenden Vorschrift des Bundes oder 
eines anderen Landes versetzt ist oder 

2. sie oder er zur Vermeidung der Verset-
zung in den Ruhestand wegen Dienstun-
fähigkeit anderweitig verwendet wird oder 

3. sie oder er die durch Rechts- oder Verwal-
tungsvorschrift festgesetzten besonderen 
gesundheitlichen Anforderungen, ohne 
dass sie oder er dies zu vertreten hat, 
nicht mehr erfüllt und deshalb anderweitig 
verwendet wird oder 

4. sich die Zuordnung zu ihrer oder seiner 
Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl 
einer Schule richtet und diese Vorausset-
zung wegen zurückgehender Schülerzah-
len nicht mehr erfüllt ist oder 

5. sie oder er in die nächsthöhere Laufbahn 
aufgestiegen ist, 

erhält sie oder er eine Ausgleichszulage. Sie 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwi-
schen ihren oder seinen jeweiligen Dienst-
bezügen und den Dienstbezügen gewährt, 
die ihr oder ihm in ihrer oder seiner bisheri-
gen Verwendung zugestanden hätten; Ver-
änderungen in der besoldungsrechtlichen 
Bewertung bleiben unberücksichtigt. Die 
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Ausgleichszulage ist ruhegehaltfähig, soweit 
sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge aus-
gleicht. Die Ausgleichszulage wird Beamtin-
nen und Beamten auf Zeit nur für die restli-
che Amtszeit gewährt. Bei jeder Erhöhung 
der Dienstbezüge vermindert sich die Aus-
gleichszulage um ein Drittel des Erhöhungs-
betrages, soweit sie für Stellenzulagen ge-
zahlt wird. 
  
(2) Verringern sich die Dienstbezüge einer 
Beamtin oder eines Beamten aus anderen 
dienstlichen Gründen, erhält sie oder er eine 
Ausgleichszulage entsprechend Absatz 1 
Satz 2 bis 5. Dies gilt auch, wenn eine Ru-
hegehaltempfängerin oder ein Ruhegehalt-
empfänger erneut in ein Beamtenverhältnis 
berufen wird und ihre oder seine neuen 
Dienstbezüge geringer sind als die Dienst-
bezüge, die sie oder er bis zu ihrer oder sei-
ner Zurruhesetzung bezogen hat. 
  
 
(3) Der Wegfall einer Stellenzulage wird nur 
ausgeglichen, wenn die Beamtin oder der 
Beamte mindestens fünf Jahre ununterbro-
chen zulageberechtigend verwendet worden 
ist. Eine Unterbrechung ist unschädlich, 
wenn sie wegen öffentlicher Belange oder 
aus zwingenden dienstlichen Gründen gebo-
ten ist und die Dauer eines Jahres nicht 
überschreitet. Der Zeitraum der Unterbre-
chung ist nicht auf die Frist nach Satz 1 an-
zurechnen. 
  
(4) Die Ausgleichszulage wird nicht gewährt, 
wenn die Verringerung der Dienstbezüge auf 
einer Disziplinarmaßnahme beruht, wenn ein 
Amt mit leitender Funktion im Beamtenver-
hältnis auf Probe nicht auf Dauer übertragen 
wird oder wenn in der neuen Verwendung 
Auslandsbesoldung gezahlt wird. 
  
(5) Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift 
sind das Grundgehalt, Amts- und Stellenzu-
lagen. Zu den Dienstbezügen rechnen auch 
Überleitungszulagen und Ausgleichszula-
gen, soweit sie wegen des Wegfalls oder der 
Verminderung von Dienstbezügen nach Satz 
1 gewährt werden. 
 
 
 
 

Ausgleichszulage ist ruhegehaltfähig, soweit 
sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge aus-
gleicht. Die Ausgleichszulage wird Beamtin-
nen und Beamten auf Zeit nur für die restli-
che Amtszeit gewährt. Bei jeder Erhöhung 
der Dienstbezüge vermindert sich die Aus-
gleichszulage um ein Drittel des Erhöhungs-
betrages, soweit sie für Stellenzulagen ge-
zahlt wird. 
 
(2) Verringern sich die Dienstbezüge außer 
in den Fällen des § 58 a einer Beamtin o-
der eines Beamten aus anderen dienstlichen 
Gründen, erhält sie oder er eine Ausgleichs-
zulage entsprechend Absatz 1 Satz 2 bis 5. 
Dies gilt auch, wenn eine Ruhegehaltemp-
fängerin oder ein Ruhegehaltempfänger 
erneut in ein Beamtenverhältnis berufen wird 
und ihre oder seine neuen Dienstbezüge 
geringer sind als die Dienstbezüge, die sie 
oder er bis zu ihrer oder seiner Zurruheset-
zung bezogen hat. 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
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Nummer 13 

 § 58 a 
Ausgleichszulage bei Dienstherrenwech-

sel 
 
(1) Wird eine Beamtin, ein Beamter, eine 
Richterin oder ein Richter auf eigenen 
Antrag oder aufgrund einer erfolgreichen 
Bewerbung in ein statusrechtlich dem 
früheren Amt wertgleiches Amt in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
setzt oder im unmittelbaren Anschluss an 
ein vorheriges Beamtenverhältnis im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ernannt 
und vermindern sich aus diesem Grund 
ihre oder seine Dienstbezüge, kann sie 
oder er eine Ausgleichszulage erhalten, 
wenn für die Gewinnung ein dringendes 
dienstliches Bedürfnis besteht. Diese 
wird in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen den Dienstbezügen nach die-
sem Gesetz und den Dienstbezügen, die 
ihr oder ihm in der bisherigen Verwen-
dung zugestanden haben, gewährt. Maß-
geblich sind die Verhältnisse zum Zeit-
punkt des Dienstherrenwechsels. In Fäl-
len einer Beurlaubung ohne Dienstbezü-
ge oder Elternzeit sind die Verhältnisse 
zu Grunde zu legen, die bei einer Beendi-
gung der Freistellung am Tag vor der 
Versetzung oder Ernennung maßgebend 
wären. Die Ausgleichszulage ist auf Ba-
sis einer Vollzeitbeschäftigung zu be-
rechnen und bei einer Teilzeitbeschäfti-
gung im Geltungsbereich dieses Geset-
zes nach § 7 Absatz 1 zu vermindern. Bei 
jeder Erhöhung der Dienstbezüge ver-
mindert sich die Ausgleichszulage um 
die Hälfte des Erhöhungsbetrages. 
 
(2) Dienstbezüge im Sinne des Absatzes 
1 sind das Grundgehalt, Amts- und Stel-
lenzulagen. § 58 Absatz 3 gilt entspre-
chend. 
 
(3) Bei einer Versetzung aus dienstlichen 
Gründen, die nicht unter Absatz 1 fällt, 
einer Übertragung eines niedrigeren Am-
tes im Zuge einer Körperschaftsumbil-
dung, einer Übernahme oder einem Über-
tritt ist eine Ausgleichszulage, soweit 
nachstehend nicht abweichend geregelt, 
entsprechend Absatz 1 zu gewähren. Zur 
Bestimmung der Ausgleichszulage ist in 
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diesen Fällen auch eine in der bisherigen 
Verwendung gewährte Ausgleichszulage 
oder eine andere Leistung einzubeziehen, 
die für die Verringerung von Grundgehalt 
und grundgehaltsergänzenden Zulagen 
zustand. Die Ausgleichszulage nach den 
Sätzen 1 und 2 ist ruhegehaltfähig, so-
weit sie ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
ausgleicht. Bei jeder Erhöhung der 
Dienstbezüge vermindert sich die Aus-
gleichszulage um ein Drittel des Erhö-
hungsbetrages. Als Bestandteil der Ver-
sorgungsbezüge verringert sie sich bei 
jeder auf das Grundgehalt bezogenen 
Erhöhung der Versorgungsbezüge um 
ein Drittel des Erhöhungsbetrages.  
(4) Die Entscheidung über die Gewäh-
rung der Ausgleichszulage bei Dienst-
herrnwechsel trifft die oberste Dienstbe-
hörde. 
 
(5) Für die zum (Einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes) vorhan-
denen Fälle sind die bis zum (Einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes) geltenden Bestimmun-
gen weiter anzuwenden, sofern die da-
nach geltenden Anspruchsvorausset-
zungen weiter erfüllt sind. 
 

Nummer 14 

 § 64 a 
Vergütung für Gerichtsvollzieherinnen 

und Gerichtsvollzieher 
 

(1) Das für Justiz zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung im Einvernehmen mit dem für Be-
soldung zuständigen Ministerium die 
Gewährung einer Vergütung für Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvoll-
zieher zu regeln. Die Gerichtsvollziehe-
rinnen und Gerichtsvollzieher erhalten 
die Vergütung zusätzlich zu der ihnen 
sonst zustehenden Besoldung. Maßstab 
für die Festsetzung der Vergütung sind 
die vereinnahmten Gebühren und Doku-
mentenpauschalen. 
 
(2) Für die Vergütung können Höchstsät-
ze für die einzelnen Vollstreckungsauf-
träge sowie für das Kalenderjahr festge-
setzt werden. Es kann bestimmt werden, 
inwieweit mit der Vergütung auch die be-
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sonderen, für die Gerichtsvollziehertätig-
keit typischen Aufwendungen mit abge-
golten sind und eine zusätzliche Auf-
wandsentschädigung ganz oder teilweise 
ausgeschlossen ist. Typische Aufwen-
dungen sind insbesondere die Aufwen-
dungen für die Einrichtung und den Be-
trieb des Büros sowie für Nachtdienst. Es 
kann ferner bestimmt werden, inwieweit 
im Einzelfall eine besondere Vergütung 
gewährt wird, wenn die regelmäßig zu-
stehenden Vergütungsbeträge zur De-
ckung der typischen Aufwendungen 
nicht ausreichen. Ein Teil der Vergütung 
kann für ruhegehaltfähig erklärt werden. 
 
(3) Die Vergütungsregelung wird bei we-
sentlichen Änderungen der für ihre Fest-
setzung maßgeblichen Umstände, längs-
tens jedoch nach einem Erfahrungszeit-
raum von jeweils drei Jahren, durch das 
für Justiz zuständige Ministerium im Ein-
vernehmen mit dem für Besoldung zu-
ständigen Ministerium unter besonderer 
Beachtung der Belange des Haushalts 
überprüft. 
 

Nummer 15  

Buchstabe a) und b)  
Anlage 1 

Besoldungsordnungen A und B 
Vorbemerkungen 

 
 

[…] 
6. Kanzlerinnen und Kanzler von staatli-

chen Hochschulen 
 
Den Amtsbezeichnungen der Kanzlerinnen 
und Kanzler ist jeweils ein Zusatz beizufü-
gen, der auf die Hochschule hinweist, wel-
cher die Amtsinhaberin oder der Amtsinha-
ber angehört. 
 

Anlage 1 
Besoldungsordnungen A und B 

(SHBesO A und B) 
Vorbemerkungen 

 
[…] 
6. Kanzlerinnen und Kanzler von 

staatlichen Hochschulen 
 
Den Amtsbezeichnungen der Kanzlerinnen 
und Kanzler ist jeweils ein Zusatz beizufü-
gen, der auf die Hochschule hinweist, wel-
cher die Amtsinhaberin oder der Amtsinha-
ber angehört. 
 

Buchstabe c)  
Besoldungsgruppe A 9 

 
Fußnoten 
1) Für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 9 abheben, können 
nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
jeweils bis zu 30 % der Stellen mit einer 
Amtszulage nach Anlage 8 ausgestattet 
werden. 

Besoldungsgruppe A 9 
 

Fußnoten 
1)Für Funktionen, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A 9 abheben, können 
nach Maßgabe sachgerechter Bewertung 
jeweils bis zu 30% der Stellen mit einer 
Amtszulage nach Anlage 8 ausgestattet 
werden. Stellenbruchteile, die sich bei 
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 Anwendung der Obergrenzenregelung 
ergeben, dürfen von 0,5 an aufgerundet 
werden. Wird in der Laufbahngruppe 1 
mit dem zweiten Einstiegsamt nur eine 
Planstelle mit der Besoldungsgruppe A 9 
ausgewiesen, darf diese Planstelle eben-
falls mit der Amtszulage nach Anlage 8 
ausgestattet werden, wenn nach Maßga-
be sachgerechter Bewertung Funktionen 
wahrgenommen werden, die sich von 
denen der Besoldungsgruppe A 9 abhe-
ben. 
 

Buchstabe d)  
Besoldungsgruppe A 10 

 
Fußnoten 
3)Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngrup-
pe 2 in den Fachrichtungen Technische 
Dienste und Feuerwehr, wenn das für den 
Zugang zur Laufbahn geforderte abge-
schlossene Hochschulstudium nachgewie-
sen wurde. 

 

Besoldungsgruppe A 10 
 

Fußnoten 
3)Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngrup-
pe 2 in den Fachrichtungen Technische 
Dienste, Feuerwehr und Agrar- und um-
weltbezogene Dienste, Laufbahnzweig 
Landwirtschaftsverwaltung, wenn das für 
den Zugang zur Laufbahn geforderte abge-
schlossene Hochschulstudium nachgewie-
sen wurde. 
 

Buchstabe e)  
Besoldungsgruppe A 12 

 
Fußnoten 
 
[..] 
 
6)Auch als erstes Einstiegssamt der Lauf-
bahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung. 

 

Besoldungsgruppe A 12 
 
Fußnoten 
 
[..] 
 
6)Auch als erstes Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 der Fachrichtung Bildung. 

 
Buchstabe f)  

Besoldungsgruppe A 13 
 
[…] 
 
Erste Kriminalhauptkommissarin oder Erster 
Kriminalhauptkommissar 

  
Erste Polizeihauptkommissarin oder Erster 
Polizeihauptkommissar 
 
[…] 
 
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat13)14)  
 
[…] 
 
Rätin oder Rat15)  

Besoldungsgruppe A 13 
 
[…] 
 
Erste Kriminalhauptkommissarin 15) oder 
Erster Kriminalhauptkommissar 15) 

  
Erste Polizeihauptkommissarin 15) oder Ers-
ter Polizeihauptkommissar 15) 

 
[…] 
 
Oberamtsrätin oder Oberamtsrat13)14) 15) 
 
[…] 
 
Rätin oder Rat 16)  
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Realschullehrkraft 

� mit der Befähigung für das Lehramt 
an Realschulen16)  

 
[…] 
 
Sonderschullehrkraft 

� mit der Befähigung für das Lehramt 
an Sonderschulen16) 

� Studienrätin oder Studienrat 
� mit der Befähigung für das Lehramt 

an Gymnasien oder an berufsbilden-
den Schulen17) 

� als Studienleiterin oder Studienleiter 
im Sachgebiet Grund- und Haupt-
schulen am IQSH3) 

 
[…] 
 
Fußnoten 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15)Als zweites Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2. 
 
16)Auch als erstes Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung. 
 
17)Als zweites Einstiegsamt der Laufbahn-

 
Realschullehrkraft 

� mit der Befähigung für das Lehramt 
an Realschulen 17)  

 
[…] 
 
Sonderschullehrkraft 

� mit der Befähigung für das Lehramt 
an Sonderschulen 17) 

� Studienrätin oder Studienrat 
� mit der Befähigung für das Lehramt 

an Gymnasien oder an berufsbilden-
den Schulen 18) 

� als Studienleiterin oder Studienleiter 
im Sachgebiet Grund- und Haupt-
schulen am IQSH3) 

 
[…] 
 
Fußnoten 
[…] 
 
15)Für Beamtinnen und Beamte mit dem 
ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 
2 der nicht in den Fußnoten 12 bis 14 ge-
nannten Fachrichtungen, Laufbahnzwei-
ge und Funktionen können für Funktio-
nen, die sich von denen der Besoldungs-
gruppe A 13 abheben, nach Maßgabe 
sachgerechter Bewertung bis zu 10 % der 
ausgebrachten Stellen der Besoldungs-
gruppe A 13 mit einer Amtszulage nach 
Anlage 8 ausgestattet werden. Stellen-
bruchteile, die sich bei Anwendung der 
Obergrenzenregelung ergeben, dürfen 
von 0,5 an aufgerundet werden. Werden 
in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten 
Einstiegsamt höchstens vier Planstellen 
mit der Besoldungsgruppe A 13 ausge-
wiesen, darf eine Planstelle ebenfalls mit 
der Amtszulage nach Anlage 8 ausgestat-
tet werden, wenn nach Maßgabe sachge-
rechter Bewertung Funktionen wahrge-
nommen werden, die sich von denen der 
Besoldungsgruppe A13 abheben. 
 
16) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahn-
gruppe 2. 
 
17) Auch als erstes Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung. 
 
18) Als zweites Einstiegsamt der Laufbahn-
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gruppe 2 in der Fachrichtung Bildung. 
 

gruppe 2 in der Fachrichtung Bildung. 
 

Buchstabe g)  

Besoldungsgruppe A 16 
 
[…] 
 
Leitende Direktorin oder Leitender Direktor 
 
[…] 
 
Verbandsdirektorin oder Verbandsdirektor 
des Zweckverbandes Ostholstein3)  
 
[…] 

Besoldungsgruppe A 16 
 
[…] 
 
Leitende Direktorin oder Leitender Direktor 2) 

 
[…] 
 
Verbandsdirektorin oder Verbandsdirektor 
des Zweckverbandes Ostholstein 2)  
 
[…] 

Buchstabe h)  
Besoldungsgruppe B 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule mit 
einer Messzahl von 4001 bis 6000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
Ministerialrätin oder Ministerialrat 

� als Vertreterin oder Vertreter einer 
Abteilungsleiterin oder eines Abtei-
lungsleiters bei einer obersten Lan-
desbehörde  

� als Vertreterin oder Vertreter einer 
Abteilungsleiterin oder eines Abtei-
lungsleiters des Landesrechnungs-
hofs 

 

Besoldungsgruppe B 2 
 
Abteilungsdirektorin oder Abteilungsdi-
rektor 

� als Leiterin oder Leiter einer gro-
ßen und bedeutenden Abteilung 
bei einer Dienststelle oder Einrich-
tung, wenn deren Leiterin oder 
Leiter mindestens in Besoldungs-
gruppe B 5 eingestuft ist oder 
mindestens eine entsprechende 
Vergütung erhält 

 
[…] 
 
Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule mit 
einer Messzahl von 4001 bis 6000 
 
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin oder 
Leitender Kreisverwaltungsdirektor 

� als hauptamtliche Vertreterin oder 
hauptamtlicher Vertreter der Land-
rätin oder des Landrates bei der 
Wahrnehmung von Aufgaben als 
untere Landesbehörde 

 
[…] 
 
Ministerialrätin oder Ministerialrat 

� als Vertreterin oder Vertreter einer 
Abteilungsleiterin oder eines Abtei-
lungsleiters bei einer obersten Lan-
desbehörde  

� als Vertreterin oder Vertreter einer 
Abteilungsleiterin oder eines Abtei-
lungsleiters des Landesrechnungs-
hofs 

� als Leiterin oder Leiter des Amtes 
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[…] 
 

für Bundesbau 
 
[…] 

Buchstabe i)  
Besoldungsgruppe B 3 

 
[…] 
 
Direktorin oder Direktor des Landesvermes-
sungsamts 
 
[….] 
 
Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule mit 
einer Messzahl von 6001 bis 10.000 
 
[…] 
 

Besoldungsgruppe B 3 
 
[…] 
 
Direktorin oder Direktor des Landesamts 
für Vermessung und Geoinformation 
 
[…] 
 
Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule mit 
einer Messzahl von 6001 bis 10.000 
 
[…] 

Buchstabe j)  

Besoldungsgruppe B 4 
 
Direktorin oder Direktor bei der Deutschen 
Rentenversicherung Nord 

� als Mitglied der Geschäftsführung  
 
 
 
[…] 
 

Besoldungsgruppe B 4 
 
Direktorin oder Direktor bei der Deutschen 
Rentenversicherung Nord 

� als stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin oder stellvertretender Ge-
schäftsführer 

 
[…] 
 

Buchstabe k)  

Besoldungsgruppe B 5 
 
[…] 
 
Erste Direktorin oder Erster Direktor der 
Deutschen Rentenversicherung Nord 

� als Vorsitzende oder Vorsitzender 
der Geschäftsführung  

 
[…] 
 

Besoldungsgruppe B 5 
 
[…] 
 
Erste Direktorin oder Erster Direktor der 
Deutschen Rentenversicherung Nord 

� als Geschäftsführerin oder Ge-
schäftsführer 

 
[…] 

Buchstabe l)  
Anhang zu den Besoldungsordnungen A 

und B 
Künftig wegfallende Ämter und Amtsbe-

zeichnungen 
 

Besoldungsgruppe B 2 
 
[…] 
 
 
 

Anhang zu den Besoldungsordnungen A 
und B 

Künftig wegfallende Ämter und Amtsbe-
zeichnungen 

 
Besoldungsgruppe B 2 

 
[…] 
 
Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule 
mit einer Messzahl von 4001 bis 6000 
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[…] 
 

Besoldungsgruppe B 3 
 
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

 
[…] 
 

Besoldungsgruppe B 3 
 
[…] 
 
Direktorin oder Direktor des Landesver-
messungsamts 
 
Kanzlerin oder Kanzler einer Hochschule 
mit einer Messzahl von 6001 bis 10.000 
 
[…] 
 

Nummer 16 

Anlage 2 
Besoldungsordnung W 

 
 

[…] 
 
Besoldungsgruppe W 2 
 
[…] 
 
Kanzlerinnen oder Kanzler der Fachhoch-
schulen Flensburg, Lübeck und Westküste, 
der Muthesius-Kunsthochschule und der 
Musikhochschule 
 
Besoldungsgruppe W 3 
 
[…] 
 
Kanzlerinnen oder Kanzler der Universitäten 
und der Fachhochschule Kiel 
 

Anlage 2 
Besoldungsordnung W 

(SHBesO W) 
 
[…] 
 
Besoldungsgruppe W 2 
 
[…] 
 
Kanzlerinnen oder Kanzler der Fachhoch-
schulen Flensburg, Lübeck und Westküste, 
der Muthesius-Kunsthochschule und der 
Musikhochschule2) 

 
Besoldungsgruppe W 3 
 
[…] 
 
Kanzlerinnen oder Kanzler der Universitäten 
und der Fachhochschule Kiel2) 

 
Nummern 17 und 18 – Änderung der Überschriften von Anlage 3 und 4 
 
Nummer 19 

Anlage 8  
Amtszulagen und Stellenzulagen 

 
[…] 
Besoldungsordnung A 
[…] 
 
Besoldungsgruppen Fußnote 
… … 
A 13 4 

12, 13, 14 
… … 

[…] 

Anlage 8  
Amtszulagen und Stellenzulagen 

 
[…] 
Besoldungsordnung A 
[…] 
 
Besoldungsgruppen Fußnote 
… … 
A 13 4 

12, 13, 14, 15 
… … 

[…] 
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Artikel 3 - Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes Schleswig-Holstein 

Nummer 1 
§ 4 

Entstehen und Berechnung des Ruhege-
halts 

 
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn 
die Beamtin oder der Beamte 
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jah-

ren abgeleistet hat oder 
2.  infolge Krankheit, Verwundung oder 

sonstiger Beschädigung, die sie oder er 
sich ohne grobes Verschulden bei Aus-
übung oder aus Veranlassung des Diens-
tes zugezogen hat, dienstunfähig gewor-
den ist. 

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten 
Berufung in das Beamtenverhältnis abge-
rechnet und nur berücksichtigt, soweit sie 
ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzli-
cher Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten 
oder nach § 10 als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, sind einzurech-
nen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die die Be-
amtin oder der Beamte vor dem 3. Oktober 
1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet zurückgelegt hat. 
 
(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht 
mit dem Beginn des Ruhestandes, in den 
Fällen des § 5 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (SHBesG) vom 26. Ja-
nuar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153) nach 
Ablauf der Zeit, für die Dienstbezüge ge-
währt werden. 
 
(3) Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der 
ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet. 
 

§ 4 
Entstehen und Berechnung des Ruhege-

halts 
 
(1) Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn 
die Beamtin oder der Beamte 
1. eine Dienstzeit von mindestens fünf Jah-

ren abgeleistet hat oder 
2. infolge Krankheit, Verwundung oder 

sonstiger Beschädigung, die sie oder er 
sich ohne grobes Verschulden bei Aus-
übung oder aus Veranlassung des 
Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig 
geworden ist. 

Die Dienstzeit wird vom Zeitpunkt der ersten 
Berufung in das Beamtenverhältnis abge-
rechnet und nur berücksichtigt, sofern sie 
ruhegehaltfähig ist. Zeiten, die kraft gesetzli-
cher Vorschrift als ruhegehaltfähig gelten 
oder nach § 10 als ruhegehaltfähige Dienst-
zeit berücksichtigt werden, sind einzurech-
nen. Satz 3 gilt nicht für Zeiten, die die Be-
amtin oder der Beamte vor dem 3. Oktober 
1990 in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet zurückgelegt hat. 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 

Nummer 2 
§17 

Vorübergehende Erhöhung 
des Ruhegehaltssatzes 

  
(1) Der nach § 16 Abs. 1, § 40 Abs. 3 Satz 
1, § 77 Abs. 2 und § 84 Abs. 3 berechnete 
Ruhegehaltssatz erhöht sich vorüberge-
hend, wenn die Beamtin oder der Beamte 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 
35 Abs. 1 oder 2 LBG in den Ruhestand 
getreten ist, und sie oder er 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die 

Wartezeit von 60 Kalendermonaten für 

§17 
Vorübergehende Erhöhung 

des Ruhegehaltssatzes 
  
(1) Der nach § 16 Abs. 1, § 40 Abs. 3 Satz 
1, § 77 Abs. 2 und § 84 Abs. 3 berechnete 
Ruhegehaltssatz erhöht sich vorüberge-
hend, wenn die Beamtin oder der Beamte 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze nach § 
35 Abs. 1 oder 2 LBG in den Ruhestand 
getreten ist, und sie oder er 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die 

Wartezeit von 60 Kalendermonaten für 
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eine Rente der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt hat und vor 
dem Zeitpunkt in den Ruhestand getreten 
ist, zu dem sie oder er Anspruch auf ab-
schlagfreie Regelaltersrente hat, 

2.  
a. wegen Dienstunfähigkeit im Sinne 

des § 26 Abs. 1 des Beamtenstatus-
gesetzes in den Ruhestand versetzt 
worden ist oder 

b. wegen Erreichens einer besonderen 
Altersgrenze in den Ruhestand getre-
ten ist, 

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % noch 
nicht erreicht hat und 

4. keine Einkünfte im Sinne des § 64 Abs. 5 
bezieht; die Einkünfte bleiben außer Be-
tracht, soweit sie durchschnittlich im Mo-
nat 400 Euro nicht überschreiten. 

 
(2) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
beträgt 0,95667 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge für je zwölf Kalendermonate 
der für die Erfüllung der Wartezeit (Absatz 1 
Nr. 1) anrechnungsfähigen Pflichtbeitrags-
zeiten, soweit sie nicht von § 61 Abs. 1 er-
fasst werden und vor Begründung des Be-
amtenverhältnisses zurückgelegt wurden 
und nicht als ruhegehaltfähig berücksichtigt 
sind. Der hiernach berechnete Ruhegehalts-
satz darf 66,97 % nicht überschreiten. In den 
Fällen des § 16 Abs. 2 ist das Ruhegehalt, 
das sich nach Anwendung der Sätze 1 und 2 
ergibt, entsprechend zu vermindern. Für die 
Berechnung nach Satz 1 sind verbleibende 
Kalendermonate unter Benutzung des Nen-
ners 12 umzurechnen; § 16 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 
 
(3) Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf 
des Monats weg, in dem die Ruhestandsbe-
amtin oder der Ruhestandsbeamte die Re-
gelaltersgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung oder ausländischen Alterssi-
cherungseinrichtung erreicht hat (§§ 35 ff. 
oder §§ 235 ff. Sozialgesetzbuch - Sechstes 
Buch (SGB VI)). Die Erhöhung endet vorher, 
wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ru-
hestandsbeamte 

1. aus den anrechnungsfähigen Pflicht-
beitragszeiten eine Versichertenrente 
einer inländischen oder ausländi-
schen Alterssicherungseinrichtung 
bezieht, mit Ablauf des Tages vor 

eine Rente der deutschen gesetzlichen 
Rentenversicherung erfüllt hat und vor 
dem Zeitpunkt in den Ruhestand getre-
ten ist, zu dem sie oder er Anspruch auf 
abschlagfreie Regelaltersrente hat, 

2.  
a. wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des 

§ 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgeset-
zes in den Ruhestand versetzt worden 
ist oder 

b. wegen Erreichens einer besonderen 
Altersgrenze in den Ruhestand getre-
ten ist, 

3. einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % 
noch nicht erreicht hat und 

4. keine Einkünfte im Sinne des § 64 Abs. 
5 bezieht; die Einkünfte bleiben außer 
Betracht, soweit sie durchschnittlich im 
Monat 450 Euro nicht überschreiten. 

 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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dem Beginn der Rente, oder 
2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 

Buchst. a nicht mehr dienstunfähig 
ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihr 
oder ihm der Wegfall der Erhöhung 
mitgeteilt wird, oder 

3. ein Erwerbseinkommen bezieht, mit 
Ablauf des Tages vor dem Beginn 
der Erwerbstätigkeit. 

§ 39 Abs. 3 Satz 2 gilt sinngemäß. 
 
(4) Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
wird auf Antrag vorgenommen. Anträge, die 
innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der 
Beamtin oder des Beamten in den Ruhe-
stand gestellt werden, gelten als zum Zeit-
punkt des Ruhestandseintritts gestellt. Wird 
der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt ge-
stellt, tritt die Erhöhung vom Beginn des 
Antragsmonats an ein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 

Nummer 3 – Berichtigung eines Schreibfehlers in § 26 Abs. 2 SHBeamtVG 
Nummer 4 

§ 54 
Übergangsgeld für entlassene politische 

Beamtinnen und Beamte 
 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder 
der aus einem Amt im Sinne des § 30 des 
Beamtenstatusgesetzes nicht auf eigenen 
Antrag entlassen wird, erhält ein Über-
gangsgeld in Höhe von 71,75 % der ruhe-
gehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstu-
fe der Besoldungsgruppe, in der sie oder er 
sich zur Zeit seiner Entlassung befunden 
hat. § 5 SHBesG gilt entsprechend. 
 
(2) Das Übergangsgeld wird für die Dauer 
der Zeit, die das Amt, aus dem die Beamtin 
oder der Beamte entlassen worden ist, über-
tragen war, mindestens für die Dauer von 
sechs Monaten, längstens für die Dauer von 
drei Jahren, gewährt. 
 
(3) § 53 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 und Abs. 4 gilt 
entsprechend. 
 
(4) Bezieht die entlassene Beamtin oder der 
entlassene Beamte Erwerbs- oder Erwerbs-
ersatzeinkommen im Sinne des § 64 Abs. 5, 
verringern sich die in entsprechender An-
wendung des § 5 SHBesG fortgezahlten 
Bezüge und das Übergangsgeld um den 
Betrag dieser Einkünfte; § 74 Nr. 11 findet 

§ 54 
Übergangsgeld für entlassene politische 

Beamtinnen und Beamte 
 

(1) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder 
der aus einem Amt im Sinne des § 37 LBG 
nicht auf eigenen Antrag entlassen wird, 
erhält ein Übergangsgeld in Höhe von 71,75 
% der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 
der Endstufe der Besoldungsgruppe, in der 
sie oder er sich zur Zeit seiner Entlassung 
befunden hat. § 5 SHBesG gilt entspre-
chend. 
 

(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
(4) unverändert. 
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keine Anwendung. 
 
Nummer 5 

§ 56 
Zahlung der Versorgungsbezüge 

 
(1) Die oberste Dienstbehörde setzt die Ver-
sorgungsbezüge fest, bestimmt die Person 
der Zahlungsempfängerin oder des Zah-
lungsempfängers und entscheidet über die 
Berücksichtigung von Zeiten als ruhegehalt-
fähige Dienstzeit sowie über die Bewilligung 
von Versorgungsbezügen auf Grund von 
Kannvorschriften. Sie kann diese Befugnisse 
- für die Beamtinnen und Beamten des Lan-
des im Einvernehmen mit dem für das Be-
amtenversorgungsrecht zuständigen Minis-
terium - auf andere Stellen übertragen. 
 
(2) Entscheidungen über die Bewilligung von 
Versorgungsbezügen auf Grund von Kann-
vorschriften dürfen erst beim Eintritt des 
Versorgungsfalles getroffen werden; vorhe-
rige Zusicherungen sind unwirksam. Die 
Anerkennung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeiten erfolgt von Amts wegen. Ob Zeiten 
auf Grund der §§ 10 bis 12 und 78 Abs. 2 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit zu berück-
sichtigen sind, soll in der Regel bei der Beru-
fung in das Beamtenverhältnis entschieden 
werden; diese Entscheidungen stehen unter 
dem Vorbehalt eines Gleichbleibens der 
Rechtslage, die ihnen zugrunde liegt. Wech-
selt eine Beamtin oder ein Beamter in den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes, ist zum 
Zeitpunkt des Wechsels eine Entscheidung 
nach Satz 3 zu treffen. 
 
 
(3) Entscheidungen in versorgungsrechtli-
chen Angelegenheiten, die eine grundsätzli-
che, über den Einzelfall hinausgehende Be-
deutung haben, sind von dem für das Beam-
tenversorgungsrecht zuständigen Ministeri-
um zu treffen; Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Die Versorgungsbezüge sind, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, für die gleichen 
Zeiträume und im gleichen Zeitpunkt zu zah-
len wie die Dienstbezüge der Beamtinnen 
und Beamten. 
 
(5) Werden Versorgungsbezüge nach dem 

§ 56 
Zahlung der Versorgungsbezüge 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Entscheidungen über die Bewilligung von 
Versorgungsbezügen auf Grund von Kann-
vorschriften dürfen erst beim Eintritt des 
Versorgungsfalles getroffen werden; vorhe-
rige Zusicherungen sind unwirksam. Die 
Anerkennung der ruhegehaltfähigen Dienst-
zeiten erfolgt von Amts wegen. Ob Zeiten 
auf Grund der §§ 10 bis 12, 77 Absatz 9 
und § 78 Absatz 2 als ruhegehaltfähige 
Dienstzeit zu berücksichtigen sind, soll in 
der Regel bei der Berufung in das Beamten-
verhältnis entschieden werden; diese Ent-
scheidungen stehen unter dem Vorbehalt 
eines Gleichbleibens der Rechtslage, die 
ihnen zugrunde liegt. Wechselt eine Beamtin 
oder ein Beamter in den Geltungsbereich 
dieses Gesetzes, ist zum Zeitpunkt des 
Wechsels eine Entscheidung nach Satz 3 zu 
treffen. 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
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Tag der Fälligkeit gezahlt, besteht kein An-
spruch auf Verzugszinsen. 
 
(6) Hat eine Versorgungsberechtigte oder 
ein Versorgungsberechtigter ihren oder sei-
nen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
außerhalb des Geltungsbereichs des 
Grundgesetzes, kann die oberste Dienstbe-
hörde oder die von ihr bestimmte Stelle die 
Zahlung der Versorgungsbezüge von der 
Bestellung einer oder eines Empfangsbe-
vollmächtigten im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes abhängig machen. Versor-
gungsberechtigte haben auf Verlangen eine 
Lebensbescheinigung vorzulegen. 
 
(7) Für die Zahlung der Versorgungsbezüge 
hat die Empfängerin oder der Empfänger auf 
Verlangen der zuständigen Behörde ein 
Konto anzugeben oder einzurichten, auf das 
die Überweisung erfolgen kann. Die Über-
mittlungskosten mit Ausnahme der Kosten 
für die Gutschrift auf dem Konto der Emp-
fängerin oder des Empfängers trägt die die 
Versorgungsbezüge zahlende Stelle; bei 
einer Überweisung der Versorgungsbezüge 
auf ein im Ausland geführtes Konto trägt die 
Versorgungsempfängerin oder der Versor-
gungsempfänger die Kosten und die Gefahr 
der Übermittlung der Versorgungsbezüge 
sowie die Kosten einer Meldung nach § 59 
der Außenwirtschaftsverordnung. Die Kon-
toeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Bu-
chungsgebühren trägt die Empfängerin oder 
der Empfänger. Eine Auszahlung auf andere 
Weise kann nur zugestanden werden, wenn 
der Empfängerin oder dem Empfänger die 
Einrichtung oder Benutzung eines Kontos 
aus wichtigem Grund nicht zugemutet wer-
den kann. 
 
(8) Bei der Berechnung von Versorgungsbe-
zügen sind die sich ergebenden Bruchteile 
eines Cents nach kaufmännischen Grunds-
ätzen zu runden. Zwischenrechnungen wer-
den jeweils auf zwei Dezimalstellen durch-
geführt. Jeder Versorgungsbestandteil ist 
einzeln zu runden. 
 
(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind 
nur auf Verlangen der oder des Empfangs-
berechtigten auszuzahlen. 

 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Beträge von weniger als fünf Euro sind 
nur auf Verlangen der oder des Empfangs-
berechtigten auszuzahlen. 
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Nummer 6 

§ 58 
Kindererziehungs- und 

Kindererziehungsergänzungszuschlag 
 
(1) Hat eine Beamtin oder ein Beamter ein 
nach dem 31. Dezember 1991 geborenes 
Kind erzogen, erhöht sich ihr oder sein Ru-
hegehalt für jeden Monat einer ihr oder ihm 
zuzuordnenden Kindererziehungszeit um 
einen Kindererziehungszuschlag. Dies gilt 
nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte 
wegen der Erziehung des Kindes in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versiche-
rungspflichtig (§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI) war 
und die allgemeine Wartezeit für eine Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist. 
 
(2) Die Kindererziehungszeit beginnt nach 
Ablauf des Monats der Geburt und endet 
nach 36 Kalendermonaten, spätestens je-
doch mit dem Ablauf des Monats, in dem die 
Erziehung endet. Wird während dieses Zeit-
raums vom erziehenden Elternteil ein weite-
res Kind erzogen, für das ihm eine Kinderer-
ziehungszeit zuzuordnen ist, wird die Kin-
dererziehungszeit für dieses und jedes wei-
tere Kind um die Anzahl der Kalendermona-
te der gleichzeitigen Erziehung verlängert. 
 
(3) Für die Zuordnung der Kindererzie-
hungszeit zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 des Sozialge-
setzbuches - Erstes Buch) gilt § 56 Abs. 2 
SGB VI entsprechend. 
 
(4) Die Höhe des Kindererziehungszuschla-
ges beträgt für jeden Monat der Kindererzie-
hungszeit 2,48 Euro. 
 
(5) Der um den Kindererziehungszuschlag 
erhöhte Betrag, der sich unter Berücksichti-
gung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
und der auf die Kindererziehungszeit entfal-
lenden ruhegehaltfähigen Dienstzeit als Ru-
hegehalt ergeben würde, darf die Höchst-
grenze nicht übersteigen. Als Höchstgrenze 
gilt der Betrag, der sich unter Berücksichti-
gung des aktuellen Rentenwerts nach dem 
SGB VI und des auf die Jahre der Kinderer-
ziehungszeit entfallenden Höchstwerts an 
Entgeltpunkten in der Rentenversicherung 
nach Anlage 2 b zum SGB VI als Rente er-

§ 58 
Kindererziehungs- und 

Kindererziehungsergänzungszuschlag 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Für die Zuordnung der Kindererzie-
hungszeit zu einem Elternteil (§ 56 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 2 und 3 des So-
zialgesetzbuches - Erstes Buch) gilt § 56 
Abs. 2 SGB VI entsprechend. 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
(5) unverändert. 
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geben würde. 
  
(6) Für Zeiten, für die kein Kindererzie-
hungszuschlag zusteht, erhöht sich das Ru-
hegehalt um einen Kindererziehungsergän-
zungszuschlag, wenn 
1. nach dem 31. Dezember 1991 liegende 

Zeiten der Erziehung eines Kindes bis zur 
Vollendung des zehnten Lebensjahres 
oder Zeiten der nichterwerbsmäßigen 
Pflege eines pflegebedürftigen Kindes (§ 
3 SGB VI) bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres 
a) mit entsprechenden Zeiten für ein an-

deres Kind zusammentreffen oder 
b) mit Zeiten im Beamtenverhältnis, die 

als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-
den, oder Zeiten nach § 60 Abs. 1 
Satz 1 zusammentreffen, 

2. für diese Zeiten kein Anspruch nach § 70 
Abs. 3 a Satz 2 SGB VI besteht und 

3. der Beamtin oder dem Beamten die Zei-
ten nach Absatz 3 zuzuordnen sind. 

 
(7) Die Höhe des Kindererziehungsergän-
zungszuschlages beträgt für jeden angefan-
genen Monat, in dem die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt waren, 
1. im Fall von Absatz 6 Nr. 1 Buchst. a: 0,82 

Euro, 
2. im Fall von Absatz 6 Nr. 1 Buchst. b: 0,62 

Euro. 
 
(8) Absatz 5 gilt für den Kindererziehungser-
gänzungszuschlag mit der Maßgabe, dass in 
Satz 1 neben dem Kindererziehungszu-
schlag der Kindererziehungsergänzungszu-
schlag und eine Leistung nach § 60 Abs. 1 
sowie bei der Ermittlung der Höchstgrenze 
an die Stelle des in Satz 2 genannten 
Höchstwerts an Entgeltpunkten für jeden 
Monat der Zeiten nach den Absätzen 1 und 
6 der in § 70 Abs. 2 Satz 1 SGB VI bestimm-
te Bruchteil des aktuellen Rentenwerts tritt. 
 
(9) Das um den Kindererziehungszuschlag 
oder den Kindererziehungsergänzungszu-
schlag erhöhte Ruhegehalt darf nicht höher 
sein als das Ruhegehalt, das sich unter Be-
rücksichtigung des Höchstruhegehaltssatzes 
und der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das Ruhegehalt berechnet, 
ergeben würde. 

 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) unverändert. 
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(10) Für die Anwendung des § 16 Abs. 2 
sowie von Ruhens-, Kürzungs- und Anrech-
nungsvorschriften gelten der Kindererzie-
hungszuschlag und der Kindererziehungser-
gänzungszuschlag als Teil des Ruhegehalts. 
Auf das Mindestruhegehalt nach § 16 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sind die Erhöhungen nach Ab-
satz 1 oder 6 nicht anzuwenden. 
 
(11) Hat eine Beamtin oder ein Beamter vor 
der Berufung in ein Beamtenverhältnis ein 
vor dem 1. Januar 1992 geborenes Kind 
erzogen, gelten die Absätze 1 bis 5, 9 und 
10 entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Kindererziehungszeit zwölf Kalendermonate 
nach Ablauf des Monats der Geburt endet. 
Die §§ 249 und 249 a SGB VI gelten ent-
sprechend. 
 

 
(10) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) unverändert. 

Nummer 7  
§ 59 

Kinderzuschlag zum Witwen- 
und Witwergeld 

 
(1) Das Witwen- und Witwergeld nach § 24 
Abs. 1 erhöht sich für jeden Monat einer 
nach § 58 Abs. 3 zuzuordnenden Kinderer-
ziehungszeit bis zum Ablauf des Monats, in 
dem das Kind das dritte Lebensjahr vollen-
det hat, um einen Kinderzuschlag. Der Zu-
schlag ist Bestandteil der Versorgung. Satz 
1 gilt nicht bei Bezügen nach § 24 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 16 Abs. 3 Satz 2. 
 
(2) War die Kindererziehungszeit der oder 
dem vor Vollendung des dritten Lebensjah-
res des Kindes Verstorbenen zugeordnet, 
erhalten Witwen und Witwer den Kinderzu-
schlag anteilig mindestens für die Zeit, die 
bis zum Ablauf des Monats, in dem das Kind 
das dritte Lebensjahr vollendet hat, fehlt. 
Stirbt eine Beamtin oder ein Beamter vor der 
Geburt des Kindes, sind der Berechnung 
des Kinderzuschlags 36 Kalendermonate 
zugrunde zu legen, wenn das Kind innerhalb 
von 300 Tagen nach dem Tod geboren wird. 
Ist das Kind später geboren, wird der Zu-
schlag erst nach Ablauf des in § 58 Abs. 2 
Satz 1 genannten Zeitraums gewährt. Ver-
stirbt das Kind vor Vollendung des dritten 
Lebensjahres, ist der Kinderzuschlag anteilig 
zu gewähren. 
 

§ 59 
Kinderzuschlag zum Witwen- 

und Witwergeld 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
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(3) Die Höhe des Kinderzuschlags beträgt 
für jeden Monat der Kindererziehungszeit, in 
dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 
erfüllt waren, 1,65 Euro. 
 
(4) § 58 Abs. 8 gilt entsprechend. 
 

(3) unverändert. 
 
 
 
 
(4) § 58 Absatz 10 Satz 1 gilt mit Aus-
nahme des § 16 Absatz 2 entsprechend. 
 

Nummer 8  
§ 61 

Vorübergehende Gewährung von Zu-
schlägen 

(1) Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger, die vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 
LBG in den Ruhestand treten, erhalten vo-
rübergehend Leistungen entsprechend den 
§§ 58 und 60, wenn 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die 

allgemeine Wartezeit für eine Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist, 

2.  
a. sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne 

des § 26 Abs. 1 des Beamtenstatus-
gesetzes in den Ruhestand versetzt 
worden sind oder 

b. sie wegen Erreichens einer besonde-
ren Altersgrenze in den Ruhestand ge-
treten sind, 

3. entsprechende Leistungen nach dem 
SGB VI dem Grunde nach zustehen, je-
doch vor dem Erreichen der maßgeben-
den Altersgrenze noch nicht gewährt 
werden, 

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % 
noch nicht erreicht haben und 

5. keine Einkünfte im Sinne des § 64 Abs. 5 
bezogen werden; die Einkünfte bleiben 
außer Betracht, soweit sie durchschnitt-
lich im Monat 400 Euro nicht überschrei-
ten. 

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Be-
trag nicht überschritten werden, der sich bei 
Berechnung des Ruhegehalts mit einem 
Ruhegehaltssatz von 66,97 % ergibt. 
 
(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Versorgungs-
empfängerin oder der Versorgungsempfän-
ger die Regelaltersgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (§§ 35 ff. oder §§ 
235 ff. SGB VI) erreicht. Sie endet vorher, 

§ 61 
Vorübergehende Gewährung von Zu-

schlägen 

(1) Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger, die vor Erreichen der 
Regelaltersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 
LBG in den Ruhestand treten, erhalten vo-
rübergehend Leistungen entsprechend den 
§§ 58 und 60, wenn 
1. bis zum Beginn des Ruhestandes die 

allgemeine Wartezeit für eine Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt 
ist, 

2.  
a. sie wegen Dienstunfähigkeit im Sinne 

des § 26 Abs. 1 des Beamtenstatusge-
setzes in den Ruhestand versetzt wor-
den sind oder 

b. sie wegen Erreichens einer besonde-
ren Altersgrenze in den Ruhestand ge-
treten sind, 

3. entsprechende Leistungen nach dem 
SGB VI dem Grunde nach zustehen, je-
doch vor dem Erreichen der maßgeben-
den Altersgrenze noch nicht gewährt 
werden, 

4. sie einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % 
noch nicht erreicht haben und 

5. keine Einkünfte im Sinne des § 64 Abs. 
5 bezogen werden; die Einkünfte bleiben 
außer Betracht, soweit sie durchschnitt-
lich im Monat 450 Euro nicht überschrei-
ten. 

Durch die Leistung nach Satz 1 darf der Be-
trag nicht überschritten werden, der sich bei 
Berechnung des Ruhegehalts mit einem 
Ruhegehaltssatz von 66,97 % ergibt. 
 
(2) Die Leistung entfällt spätestens mit Ab-
lauf des Monats, in dem die Versorgungs-
empfängerin oder der Versorgungsempfän-
ger die Regelaltersgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (§§ 35 ff. oder §§ 
235 ff. SGB VI) erreicht. Sie endet vorher, 
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wenn die Versorgungsempfängerin oder der 
Versorgungsempfänger 
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen 

Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf 
des Tages vor dem Beginn der Rente, 
oder 

2. ein Erwerbseinkommen über durch-
schnittlich im Monat 400 Euro hinaus be-
zieht, mit Ablauf des Tages vor Beginn 
der Erwerbstätigkeit. 
 

(3) Die Leistung wird auf Antrag gewährt. 
Anträge, die innerhalb von drei Monaten 
nach Eintritt der Beamtin oder des Beamten 
in den Ruhestand gestellt werden, gelten als 
zum Zeitpunkt des Ruhestandseintritts ge-
stellt. Wird der Antrag zu einem späteren 
Zeitpunkt gestellt, wird die Leistung vom 
Beginn des Antragsmonats an gewährt. 
 

wenn die Versorgungsempfängerin oder der 
Versorgungsempfänger 
1. eine Versichertenrente der gesetzlichen 

Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf 
des Tages vor dem Beginn der Rente, 
oder 

2. ein Erwerbseinkommen über durch-
schnittlich im Monat 450 Euro hinaus 
bezieht, mit Ablauf des Tages vor Be-
ginn der Erwerbstätigkeit. 
 

(3) unverändert. 

Nummer 9 

§ 64 
Zusammentreffen von Versorgungsbezü-
gen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzein-

kommen 
 
(1) Beziehen Versorgungsberechtigte Er-
werbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (Ab-
satz 5), erhalten sie daneben ihre Versor-
gungsbezüge nur bis zum Erreichen der in 
Absatz 2 bezeichneten Höchstgrenze. 
 
 
 
 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamtinnen, Ruhestands-

beamte, Witwen und Witwer die ruhegeh-
altfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe, aus der sich das 
Ruhegehalt berechnet, mindestens ein 
Betrag in Höhe des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1, 

2. für Waisen 40 % des Betrages, der sich 
nach Nummer 1 unter Berücksichtigung 
des ihnen zustehenden Unterschiedsbe-
trages nach § 57 Abs. 1 ergibt, 

3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, die wegen Dienstunfähig-
keit, die nicht auf einem Dienstunfall be-

§ 64 
Zusammentreffen von Versorgungsbezü-
gen mit Erwerbs- und Erwerbsersatzein-

kommen 
 
(1) Beziehen Versorgungsberechtigte, die 
nicht wegen Erreichens der für sie gel-
tenden Altersgrenze in den Ruhestand 
getreten sind, oder Empfänger von Hin-
terbliebenenbezügen Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen (Absatz 5), wer-
den daneben die Versorgungsbezüge nur 
bis zum Erreichen der in Absatz 2 be-
zeichneten Höchstgrenze gezahlt. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. (unverändert), 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (unverändert), 
 
 
 
3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-

standsbeamte, die wegen Dienstunfä-
higkeit, die nicht auf einem Dienstunfall 
beruht, oder nach § 36 LBG in den Ru-
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ruht, oder nach § 36 LBG in den Ruhe-
stand getreten sind, bis zum Ablauf des 
Monats, in dem die Regelaltersgrenze 
nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG erreicht 
wird, 71,75 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet, mindestens ein Betrag 
von 71,75 % des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 
sowie 400 Euro. 

 
(3) Den Versorgungsberechtigten ist min-
destens ein Betrag in Höhe von 20 % ihres 
jeweiligen Versorgungsbezuges (§ 2) zu 
belassen. Satz 1 gilt nicht beim Bezug von 
Verwendungseinkommen nach Absatz 6, 
das mindestens aus derselben Besoldungs-
gruppe oder einer vergleichbaren Entgelt-
gruppe berechnet wird, aus der sich auch 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge be-
stimmen. Für sonstiges in der Höhe ver-
gleichbares Verwendungseinkommen gelten 
Satz 2 und Absatz 5 Satz 5 entsprechend. 
 
(4) Bei der Ruhensberechnung für eine 
frühere Beamtin, einen früheren Beamten, 
eine frühere Ruhestandsbeamtin oder einen 
früheren Ruhestandsbeamten mit Anspruch 
auf Versorgung nach § 42 ist mindestens ein 
Betrag als Versorgung zu belassen, der un-
ter Berücksichtigung des Grades der Schä-
digungsfolgen auf Grund des Dienstunfalls 
dem Unfallausgleich entspricht. Dies gilt 
nicht, wenn wegen desselben Unfalls Grund-
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz 
zusteht. 
 
(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einschließlich Ab-
findungen, aus selbständiger Arbeit sowie 
aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 
Forstwirtschaft. Nicht als Erwerbseinkom-
men gelten steuerfreie Aufwandsentschädi-
gungen, im Rahmen der Einkunftsarten nach 
Satz 1 anerkannte Betriebsausgaben und 
Werbungskosten nach dem Einkommen-
steuergesetz, Jubiläumszuwendungen, ein 
Unfallausgleich (§ 39), steuerfreie Einnah-
men für Leistungen zur Grundpflege oder 
hauswirtschaftlichen Versorgung sowie Ein-

hestand getreten sind, bis zum Ablauf 
des Monats, in dem die Regelaltersgren-
ze nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG erreicht 
wird, 71,75 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das Ruhe-
gehalt berechnet, mindestens ein Betrag 
von 71,75 % des Eineinhalbfachen der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 4, zuzüglich des jeweils zustehenden 
Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 
sowie 450 Euro. 

 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Erwerbseinkommen sind Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einschließlich Ab-
findungen, aus selbständiger Arbeit sowie 
aus Gewerbebetrieb und aus Land- und 
Forstwirtschaft. Nicht als Erwerbseinkom-
men gelten steuerfreie Aufwandsentschädi-
gungen, im Rahmen der Einkunftsarten nach 
Satz 1 anerkannte Betriebsausgaben und 
Werbungskosten nach dem Einkommen-
steuergesetz, Jubiläumszuwendungen, ein 
Unfallausgleich (§ 39), steuerfreie Einnah-
men für Leistungen zur Grundpflege oder 
hauswirtschaftlichen Versorgung sowie Ein-
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künfte aus Tätigkeiten, die einer schriftstelle-
rischen, wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder Vortragstätigkeit entsprechen, soweit 
sie nicht nach Art und Umfang bei einer Be-
amtin oder einem Beamten gemäß § 73 
Abs. 2 LBG zu untersagen wären. Erwerbs-
ersatzeinkommen sind Leistungen, die auf 
Grund oder in entsprechender Anwendung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig 
erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu 
ersetzen. Die Berücksichtigung des Er-
werbs- und des Erwerbsersatzeinkommens 
erfolgt monatsbezogen; das für das Beam-
tenversorgungsrecht zuständige Ministerium 
kann auf Antrag der obersten Dienstbehörde 
Ausnahmen von der monatsbezogenen Ab-
rechnung zulassen. Wird Einkommen nicht 
in Monatsbeträgen erzielt, ist das Einkom-
men des Kalenderjahres, geteilt durch zwölf 
Kalendermonate, anzusetzen. 
 
(6) Nach Ablauf des Monats, in dem die oder 
der Versorgungsberechtigte die Regelalters-
grenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG er-
reicht, gelten die Absätze 1 bis 5 nur für Er-
werbseinkommen aus einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst (Verwendungseinkom-
men). Dies ist jede Beschäftigung im Dienst 
von Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des deutschen öffentlichen Rechts oder 
ihrer Verbände; ausgenommen ist die Be-
schäftigung bei öffentlich-rechtlichen Religi-
onsgesellschaften oder ihren Verbänden. 
Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht 
gleich die Verwendung im öffentlichen 
Dienst einer zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtung, an der eine Körper-
schaft oder ein Verband im Sinne des Sat-
zes 2 durch Zahlung von Beiträgen oder 
Zuschüssen oder in anderer Weise beteiligt 
ist. Ob die Voraussetzungen zutreffen, ent-
scheidet auf Antrag der zuständigen Stelle 
oder des Versorgungsberechtigten das für 
das Beamtenversorgungsrecht zuständige 
Ministerium oder die von ihm bestimmte 
Stelle. 
 
(7) Bezieht eine Beamtin oder ein Beamter 
im einstweiligen Ruhestand Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen nach Absatz 5, 
das nicht Verwendungseinkommen nach 
Absatz 6 ist, ruhen die Versorgungsbezüge 
um 50 % des Betrages, um den sie und das 
Einkommen die Höchstgrenze übersteigen. 

künfte aus Tätigkeiten, die einer schriftstelle-
rischen, wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder Vortragstätigkeit entsprechen, soweit 
sie nicht nach Art und Umfang bei einer Be-
amtin oder einem Beamten gemäß § 73 
Abs. 2 LBG zu untersagen wären. Erwerbs-
ersatzeinkommen sind Leistungen, die auf 
Grund oder in entsprechender Anwendung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften kurzfristig 
erbracht werden, um Erwerbseinkommen zu 
ersetzen. Die Berücksichtigung des Er-
werbs- und des Erwerbsersatzeinkommens 
erfolgt monatsbezogen; das für das Beam-
tenversorgungsrecht zuständige Ministerium 
kann auf Antrag der obersten Dienstbehörde 
Ausnahmen von der monatsbezogenen Ab-
rechnung zulassen. Wird Einkommen nicht 
in Monatsbeträgen erzielt, ist das Einkom-
men des Kalenderjahres, geteilt durch zwölf 
Kalendermonate, anzusetzen. 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
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(8) Bezieht eine Wahlbeamtin oder ein 
Wahlbeamter auf Zeit im Ruhestand neben 
ihren oder seinen Versorgungsbezügen 
Verwendungseinkommen nach Absatz 6, 
finden anstelle der Absätze 1 bis 7 die Vor-
schriften des § 53 des Beamtenversor-
gungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 
1998 geltenden Fassung Anwendung. Satz 
1 gilt entsprechend für Hinterbliebene. 
 

 
(8) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) Der Bezug aus einem Amtsverhältnis 
steht einem Verwendungseinkommen 
nach Absatz 6 gleich. 
 

Nummer 10 
§ 65 

Zusammentreffen mehrerer Versor-
gungsbezüge 

(1) Erhält aus einer Verwendung im öffentli-
chen Dienst (§ 64 Abs. 6) an neuen Versor-
gungsbezügen 
1. eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhe-

standsbeamter Ruhegehalt oder eine 
ähnliche Versorgung, 

2. eine Witwe, ein Witwer oder Waise aus 
der Verwendung der verstorbenen Beam-
tin oder Ruhestandsbeamtin oder des 
verstorbenen Beamten oder Ruhestands-
beamten Witwengeld, Witwergeld, Wai-
sengeld oder eine ähnliche Versorgung, 

3. eine Witwe oder ein Witwer Ruhegehalt 
oder eine ähnliche Versorgung, 

so sind neben den neuen Versorgungsbe-
zügen die früheren Versorgungsbezüge nur 
bis zum Erreichen der in Absatz 2 bezeich-
neten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei darf 
die Gesamtversorgung nicht hinter der 
früheren Versorgung zurückbleiben. 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-

standsbeamte (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1) das 
Ruhegehalt, das sich unter Zugrundele-
gung der gesamten ruhegehaltfähigen 
Dienstzeit und der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-
soldungsgruppe, aus der sich das frühere 
Ruhegehalt berechnet, ergibt, zuzüglich 
des Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 
1, 

2. für Witwen, Witwer und Waisen (Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2) das Witwen-, Witwer- oder 
Waisengeld, das sich aus dem Ruhegeh-

§ 65 
Zusammentreffen mehrerer Versor-

gungsbezüge 

(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
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alt nach Nummer 1 ergibt, zuzüglich des 
Unterschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1, 

3. für Witwen und Witwer (Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3) 71,75 %, in den Fällen des § 41 80 
% der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe, 
aus der sich das dem Witwen- und Wit-
wergeld zugrunde liegende Ruhegehalt 
bemisst, zuzüglich des Unterschiedsbe-
trages nach § 57 Abs. 1. 

Ist bei einem an der Ruhensregelung nach 
Satz 1 Nr. 1 oder 2 beteiligten Versorgungs-
bezug das Ruhegehalt nach § 16 Abs. 2 
oder einer entsprechenden bundes- oder 
landesrechtlichen Vorschrift gemindert, ist 
das für die Höchstgrenze maßgebende Ru-
hegehalt in sinngemäßer Anwendung dieser 
Vorschrift festzusetzen. Ist bei der Ruhens-
regelung nach Satz 1 Nr. 3 das dem Wit-
wen- oder Witwergeld zugrunde liegende 
Ruhegehalt nach § 16 Abs. 2 oder einer 
entsprechenden bundes- oder landesrechtli-
chen Vorschrift gemindert, ist die Höchst-
grenze entsprechend dieser Vorschrift zu 
berechnen, wobei dem zu vermindernden 
Ruhegehalt mindestens ein Ruhegehaltssatz 
von 71,75 % zugrunde zu legen ist. 
 
(3) Im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 ist neben 
dem neuen Versorgungsbezug mindestens 
ein Betrag in Höhe von 20 % des früheren 
Versorgungsbezuges zu belassen. 
 
(4) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf 
Witwen- oder Witwergeld oder eine ähnliche 
Versorgung, erhält sie oder er daneben sein 
Ruhegehalt zuzüglich des Unterschiedsbe-
trages nach § 57 Abs. 1 nur bis zum Errei-
chen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 sowie Satz 
3 bezeichneten Höchstgrenze. Die Gesamt-
bezüge dürfen nicht hinter ihrem oder sei-
nem Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 sowie 
eines Betrages in Höhe von 20 % des neuen 
Versorgungsbezuges zurückbleiben. 

 
(5) § 64 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(6) Erhält eine Versorgungsempfängerin 
oder ein Versorgungsempfänger neben dem 
Ruhegehalt Entschädigung, Übergangsgeld, 
Ruhegehalt oder Versorgung für Hinterblie-
bene nach dem Abgeordnetenstatut des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
(4) Erwirbt eine Ruhestandsbeamtin oder ein 
Ruhestandsbeamter einen Anspruch auf 
Witwen- oder Witwergeld oder eine ähnliche 
Versorgung, erhält sie oder er daneben ihr 
oder sein Ruhegehalt zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 nur bis 
zum Erreichen der in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
sowie Satz 3 bezeichneten Höchstgrenze. 
Die Gesamtbezüge dürfen nicht hinter ihrem 
oder seinem Ruhegehalt zuzüglich des Un-
terschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 sowie 
eines Betrages in Höhe von 20 % des neuen 
Versorgungsbezuges zurückbleiben. 

(5) unverändert. 
 
(6) unverändert. 
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Europäischen Parlaments, gilt § 29 Abs. 2 
Satz 1 des Gesetzes über die Rechtsver-
hältnisse der Mitglieder des Deutschen Bun-
destages (Abgeordnetengesetz) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
1996 (BGBl. I S. 326), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 3. April 
2009 (BGBl. I S. 700), sinngemäß mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der Abgeord-
netenentschädigung nach § 11 des Abge-
ordnetengesetzes die Leistung nach dem 
Abgeordnetenstatut des Europäischen Par-
laments tritt. 
 
Nummer 11 

§ 66 
Zusammentreffen von Versorgungsbezü-

gen mit Renten 
 
(1) Versorgungsbezüge werden neben Ren-
ten nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Als 
Renten gelten 
1. Renten aus den gesetzlichen Rentenver-

sicherungen, 
2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- 

oder Hinterbliebenenversorgung für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes, 

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, wobei für die Ruhegehaltemp-
fängerinnen oder den Ruhegehaltemp-
fängern ein dem Unfallausgleich (§ 39) 
entsprechender Betrag unberücksichtigt 
bleibt; bei einem Grad der Schädigungs-
folgen von 20 bleiben zwei Drittel der 
Mindestgrundrente nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz, bei einem Grad der 
Schädigungsfolgen von 10 ein Drittel der 
Mindestgrundrente nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz unberücksichtigt, 

4. Renten nach dem Gesetz über die Alters-
sicherung der Landwirte vom 29. Juli 
1994 (BGBl. I S. 1890), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 1939), 

5. Leistungen aus einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung oder aus einer 
befreienden Lebensversicherung, zu de-
nen der Arbeitgeber auf Grund eines Be-
schäftigungsverhältnisses im öffentlichen 
Dienst mindestens die Hälfte der Beiträge 
oder Zuschüsse in dieser Höhe geleistet 
hat, 

6. Betriebsrenten nach den §§ 1 b und 30 f 

§ 66 
Zusammentreffen von Versorgungsbezü-

gen mit Renten 
 

(1) Versorgungsbezüge werden neben Ren-
ten nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt. Als 
Renten gelten 

1. Renten aus den gesetzlichen Renten-
versicherungen, 

2. Renten aus einer zusätzlichen Alters- 
oder Hinterbliebenenversorgung für An-
gehörige des öffentlichen Dienstes, 

3. Renten aus der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, wobei für die Ruhegehaltemp-
fängerinnen oder den Ruhegehaltemp-
fängern ein dem Unfallausgleich (§ 39) 
entsprechender Betrag unberücksichtigt 
bleibt; bei einem Grad der Schädigungs-
folgen von 20 bleiben zwei Drittel der 
Mindestgrundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz, bei einem Grad der 
Schädigungsfolgen von 10 ein Drittel der 
Mindestgrundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz unberücksichtigt, 

4. Renten nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte vom 
29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1133), 

5. Leistungen aus einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung oder aus einer 
befreienden Lebensversicherung, zu de-
nen der Arbeitgeber auf Grund eines 
Beschäftigungsverhältnisses im öffentli-
chen Dienst mindestens die Hälfte der 
Beiträge oder Zuschüsse in dieser Höhe 
geleistet hat, 
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des Betriebsrentengesetzes vom 19. De-
zember 1974 (BGBl. I S. 3610), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 e des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2940), sofern sie auf einer Verwendung 
im öffentlichen Dienst beruhen. 

 
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht 
beantragt oder auf sie verzichtet oder wird 
an deren Stelle eine Kapitalleistung, Bei-
tragserstattung oder Abfindung gezahlt, tritt 
an die Stelle der Rente der Betrag, der vom 
Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre. 
Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstat-
tung oder eines sonstigen Kapitalbetrages 
ist der sich bei einer Verrentung ergebende 
Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, 
wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ru-
hestandsbeamte innerhalb von drei Monaten 
nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich 
der hierauf gewährten Zinsen an den 
Dienstherrn abführt. Zu den Renten und den 
Leistungen nach Satz 2 Nr. 5 rechnet nicht 
der Kinderzuschuss. Renten, Rentenerhö-
hungen und Rentenminderungen, die auf § 
1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
§ 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten 
im Versorgungsausgleich, jeweils in der bis 
zum 31. August 2009 geltenden Fassung 
oder auf den Vorschriften des Versorgungs-
ausgleichsgesetzes vom 3. April 2009 
(BGBl. I. S. 700), geändert durch Artikel 9 d 
des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I. S. 
1939), beruhen, sowie Zuschläge oder Ab-
schläge beim Rentensplitting unter Ehegat-
ten nach § 76 c SGB VI, bleiben unberück-
sichtigt. Die Kapitalbeträge nach Satz 4 sind 
um die Vomhundertsätze der allgemeinen 
Anpassungen nach § 80 zu erhöhen oder zu 
vermindern, die sich nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs auf die Kapital-
beträge bis zur Gewährung von Versor-
gungsbezügen ergeben. Der Verrentungsbe-
trag nach Satz 4 errechnet sich bezogen auf 
den Monat aus dem Verhältnis zwischen 
dem nach Satz 8 dynamisierten Kapitalbe-
trag und dem Verrentungsdivisor, der sich 
aus dem Zwölffachen Betrag des Kapital-
wertes nach der vom Bundesministerium der 
Finanzen zu § 14 Abs. 1 des Bewertungsge-
setzes in der Fassung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I. S. 231), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
3018), in der jeweils geltenden Fassung im 

6. Betriebsrenten nach den §§ 1 b und 30 f 
des Betriebsrentengesetzes vom 19. 
Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 e des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2940), sofern sie auf einer Verwen-
dung im öffentlichen Dienst beruhen, 

7. Altersgeld nach versorgungsrechtli-
chen Vorschriften. 

 
Wird eine Rente im Sinne des Satzes 2 nicht 
beantragt oder auf sie verzichtet oder wird 
an deren Stelle eine Kapitalleistung, Bei-
tragserstattung oder Abfindung gezahlt, tritt 
an die Stelle der Rente der Betrag, der vom 
Leistungsträger ansonsten zu zahlen wäre. 
Bei Zahlung einer Abfindung, Beitragserstat-
tung oder eines sonstigen Kapitalbetrages 
ist der sich bei einer Verrentung ergebende 
Betrag zugrunde zu legen. Dies gilt nicht, 
wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ru-
hestandsbeamte innerhalb von drei Monaten 
nach Zufluss den Kapitalbetrag zuzüglich 
der hierauf gewährten Zinsen an den 
Dienstherrn abführt. Zu den Renten und den 
Leistungen nach Satz 2 Nr. 5 rechnet nicht 
der Kinderzuschuss. Renten, Rentenerhö-
hungen und Rentenminderungen, die auf § 
1587 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder 
§ 1 des Gesetzes zur Regelung von Härten 
im Versorgungsausgleich, jeweils in der bis 
zum 31. August 2009 geltenden Fassung 
oder auf den Vorschriften des Versorgungs-
ausgleichsgesetzes vom 3. April 2009 
(BGBl. I. S. 700), geändert durch Artikel 9 d 
des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I. S. 
1939), beruhen, sowie Zuschläge oder Ab-
schläge beim Rentensplitting unter Ehegat-
ten nach § 76 c SGB VI, bleiben unberück-
sichtigt. Die Kapitalbeträge nach Satz 4 sind 
um die Vomhundertsätze der allgemeinen 
Anpassungen nach § 80 zu erhöhen oder zu 
vermindern, die sich nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung des Anspruchs auf die Kapital-
beträge bis zur Gewährung von Versor-
gungsbezügen ergeben. Der Verrentungsbe-
trag nach Satz 4 errechnet sich bezogen auf 
den Monat aus dem Verhältnis zwischen 
dem nach Satz 8 dynamisierten Kapitalbe-
trag und dem Verrentungsdivisor, der sich 
aus dem Zwölffachen Betrag des Kapital-
wertes nach der vom Bundesministerium der 
Finanzen zu § 14 Abs. 1 des Bewertungsge-
setzes in der Fassung vom 1. Februar 1991 
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Bundessteuerblatt veröffentlichten Tabelle 
ergibt. 
 
 
 
 
(2) Als Höchstgrenze gelten 
1. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-

standsbeamte der Betrag, der sich als 
Ruhegehalt zuzüglich des Unterschieds-
betrages nach § 57 Abs. 1 ergeben wür-
de, wenn der Berechnung zugrunde ge-
legt werden 

2.  
a. bei den ruhegehaltfähigen Dienstbe-

zügen die Endstufe der Besoldungs-
gruppe, aus der sich das Ruhegehalt 
berechnet, 

b. als ruhegehaltfähige Dienstzeit die Zeit 
vom vollendeten 17. Lebensjahr sowie 
vor dem 17. Lebensjahr tatsächlich 
abgeleistete ruhegehaltfähige Dienst-
zeiten bis zum Eintritt des Versor-
gungsfalles abzüglich von Zeiten nach 
§ 13, zuzüglich der Zeiten, um die sich 
die ruhegehaltfähige Dienstzeit erhöht, 
und der bei der Rente berücksichtigten 
Zeiten einer rentenversicherungspflich-
tigen Beschäftigung oder Tätigkeit 
nach Eintritt des Versorgungsfalles, 

3. für Witwen und Witwer der Betrag, der 
sich als Witwen- oder Witwergeld zuzüg-
lich des Unterschiedsbetrages nach § 57 
Abs. 1, für Waisen der Betrag, der sich 
als Waisengeld zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages nach § 57 Abs. 1, wenn 
dieser neben dem Waisengeld gezahlt 
wird, aus dem Ruhegehalt nach Nummer 
1 ergeben würde. 

Ist bei einem an der Ruhensregelung betei-
ligten Versorgungsbezug das Ruhegehalt 
nach § 16 Abs. 2 gemindert, ist das für die 
Höchstgrenze maßgebende Ruhegehalt in 
sinngemäßer Anwendung dieser Vorschrift 
festzusetzen. 
 
(3) Als Renten im Sinne des Absatzes 1 
gelten nicht 
1. bei Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-

standsbeamten (Absatz 2 Nr. 1) Hinter-
bliebenenrenten aus einer Beschäftigung 
oder Tätigkeit des Ehegatten, 

2. bei Witwen, Witwer und Waisen (Absatz 2 
Nr. 2) Renten auf Grund einer eigenen 

(BGBl. I. S. 231), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
3018), in der jeweils geltenden Fassung im 
Bundessteuerblatt veröffentlichten Tabelle 
ergibt. 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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Beschäftigung oder Tätigkeit. 
 
(4) Bei Anwendung der Absätze 1 und 2 
bleibt außer Ansatz der Teil der Rente (Ab-
satz 1), der 
1. dem Verhältnis der Versicherungsjahre 

auf Grund freiwilliger Weiterversicherung 
oder Selbstversicherung zu den gesam-
ten Versicherungsjahren oder, wenn sich 
die Rente nach Werteinheiten berechnet, 
dem Verhältnis der Werteinheiten für 
freiwillige Beiträge zu der Summe der 
Werteinheiten für freiwillige Beiträge, 
Pflichtbeiträge, Ersatzzeiten und Ausfall-
zeiten oder, wenn sich die Rente nach 
Entgeltpunkten berechnet, dem Verhält-
nis der Entgeltpunkte für freiwillige Bei-
träge zu der Summe der Entgeltpunkte 
für freiwillige Beiträge, Pflichtbeiträge, Er-
satzzeiten, Zurechnungszeiten und An-
rechnungszeiten entspricht, 

2. auf einer Höherversicherung beruht. 
 
Dies gilt nicht, soweit der Arbeitgeber min-
destens die Hälfte der Beiträge oder Zu-
schüsse in dieser Höhe geleistet hat. 
 
(5) Bei Anwendung des § 64 ist von der 
nach Anwendung der Absätze 1 bis 4 ver-
bleibenden Gesamtversorgung auszugehen. 
 
(6) Beim Zusammentreffen von zwei Versor-
gungsbezügen mit einer Rente ist zunächst 
der neuere Versorgungsbezug nach den 
Absätzen 1 bis 4 und danach der frühere 
Versorgungsbezug unter Berücksichtigung 
des gekürzten neueren Versorgungsbezu-
ges nach § 65 zu regeln. Der hiernach ge-
kürzte frühere Versorgungsbezug ist unter 
Berücksichtigung des gekürzten neueren 
Versorgungsbezuges nach den Absätzen 1 
bis 4 zu regeln; für die Berechnung der 
Höchstgrenze nach Absatz 2 ist hierbei die 
Zeit bis zum Eintritt des neueren Versor-
gungsfalles zu berücksichtigen. 
 
(7) § 64 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
(8) Den in Absatz 1 bezeichneten Renten 
stehen entsprechende wiederkehrende 
Geldleistungen gleich, die auf Grund der 
Zugehörigkeit zu Zusatz- oder Sonderver-
sorgungssystemen der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik geleistet 

 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
 
(8) unverändert. 
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werden oder die von einem ausländischen 
Versicherungsträger nach einem für die 
Bundesrepublik Deutschland wirksamen 
zwischen- oder überstaatlichen Abkommen 
gewährt werden. 
 

 
 
 
 
 
 

Nummer 12 
§ 72 

Erlöschen der Witwen-, Witwer- 
und Waisenversorgung 

 
(1) Der Anspruch der Witwen, Witwer und 
Waisen auf Versorgungsbezüge erlischt 

1. für jede Berechtigte oder jeden Berechtig-
ten mit dem Ende des Monats, in dem sie 
oder er stirbt, 

2. für jede Witwe oder jeden Witwer außer-
dem mit dem Ende des Monats, in dem 
sie oder er sich verheiratet, 

3. für jede Waise außerdem mit dem Ende 
des Monats, in dem sie das 18. Lebens-
jahr vollendet, 

4. für jede Berechtigte oder jeden Berechtig-
ten, die oder der durch ein deutsches Ge-
richt im Geltungsbereich des Grundge-
setzes im ordentlichen Strafverfahren 
wegen eines Verbrechens zu Freiheits-
strafe von mindestens zwei Jahren oder 
wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach 
den Vorschriften über Friedensverrat, 
Hochverrat, Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates oder Landesverrat 
und Gefährdung der äußeren Sicherheit 
strafbar ist, zu Freiheitsstrafe von min-
destens sechs Monaten verurteilt worden 
ist, mit der Rechtskraft des Urteils. 

 
Entsprechendes gilt, wenn die oder der Be-
rechtigte auf Grund einer Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 
18 des Grundgesetzes ein Grundrecht ver-
wirkt hat. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 
und des Satzes 2 gilt § 46 sinngemäß. § 24 
Abs. 2 des Beamtenstatusgesetzes und §§ 
33 und 34 LBG finden entsprechende An-
wendung. 
 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres auf Antrag gewährt, 
solange die in § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
Buchst. a, b und d, Nr. 3 und Abs. 5 Satz 1, 
2 und 4 des Einkommensteuergesetzes in 
der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden 

§ 72 
Erlöschen der Witwen-, Witwer und Wai-

senversorgung 

(1) Der Anspruch der Witwen, Witwer und 
Waisen auf Versorgungsbezüge er-lischt 
1. für jede Berechtigte oder jeden Be-

rechtigten mit dem Ende des Monats, 
in dem sie oder er stirbt, 

2. für jede Witwe oder jeden Witwer mit 
dem Ende des Monats, in dem sie o-
der er sich verheiratet, 

3. für jede Waise mit dem Ende des Mo-
nats, in dem sie das 18. Lebens-jahr 
vollendet, 

4.  für jede Berechtigte oder jeden 
Berechtigten, die oder der durch ein 
deutsches Gericht im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes im ordentli-
chen Strafverfahren wegen eines Ver-
brechens zu Freiheitsstrafe von min-
destens zwei Jahren oder wegen ei-
ner vorsätzlichen Tat, die nach den 
Vorschriften über Friedensverrat, 
Hochverrat, Gefährdung des demo-
kratischen Rechtsstaates oder Lan-
desverrat und Gefährdung der äuße-
ren Sicherheit strafbar ist, zu Frei-
heitsstrafe von mindestens sechs 
Monaten verurteilt worden ist, mit der 
Rechtskraft des Urteils. 
 

Entsprechendes gilt, wenn die oder der 
Berechtigte auf Grund einer Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes ein 
Grundrecht verwirkt hat. In den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 4 und des Satzes 2 
gilt § 46 entsprechend. § 24 Absatz 2 des 
Beamtenstatusgesetzes und §§ 33 und 34 
LBG finden entsprechende Anwendung. 
 
(2) Das Waisengeld wird nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres auf Antrag längs-
tens bis zur Vollendung des 27. Lebens-
jahres gewährt, solange die Waise  
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Fassung genannten Voraussetzungen ge-
geben sind. Im Falle einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung im 
Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Ein-
kommensteuergesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2006 geltenden Fassung wird 
das Waisengeld ungeachtet der Höhe eines 
eigenen Einkommens dem Grunde nach 
gewährt; soweit ein eigenes Einkommen der 
Waise das Zweifache des Mindestvollwai-
sengeldes (§ 16 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung 
mit § 28 Abs. 1) übersteigt, wird es zur Hälf-
te auf das Waisengeld zuzüglich des Unter-
schiedsbetrages (§ 57 Abs. 1) angerechnet. 
Das Waisengeld nach Satz 2 wird über das 
27. Lebensjahr hinaus nur gewährt, wenn 

1. die Behinderung bei Vollendung des 27. 
Lebensjahres bestanden hat oder bis zu 
dem sich nach § 32 Abs. 5 des Einkom-
mensteuergesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2006 geltenden Fassung er-
gebenden Zeitpunkt eingetreten ist, wenn 
die Waise sich in verzögerter Schul- oder 
Berufsausbildung befunden hat, und 

2. die Waise ledig oder verwitwet ist oder ihr 
Ehegatte oder früherer Ehegatte ihr kei-
nen ausreichenden Unterhalt leisten kann 
oder dem Grunde nach nicht unterhalts-
pflichtig ist und sie nicht unterhält. 

 
(3) Hat eine Witwe oder ein Witwer sich wie-
der verheiratet und wird die Ehe aufgelöst, 
lebt der Anspruch auf Witwen- oder Witwer-
geld wieder auf; ein von der Witwe oder dem 
Witwer infolge Auflösung der Ehe erworbe-
ner neuer Versorgungs-, Unterhalts- oder 
Rentenanspruch ist auf das Witwen- oder 
Witwergeld und den Unterschiedsbetrag 
nach § 57 Abs. 1 anzurechnen. Wird eine in 
Satz 1 genannte Leistung nicht beantragt 
oder wird auf sie verzichtet oder wird an 
ihrer Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung 
oder Beitragserstattung gezahlt, ist der Be-
trag anzurechnen, der ansonsten zu zahlen 
wäre. Der Auflösung der Ehe steht die Nich-
tigerklärung gleich. 
 

1. sich in der Schul- oder Berufsausbil-
dung oder in einer Übergangszeit von 
höchstens vier Monaten befindet, 

2. ein freiwilliges soziales Jahr, ein frei-
williges ökologisches Jahr oder einen 
ähnlichen Dienst leistet oder 

3. wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten. 
 

Im Fall einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung wird das Wai-
sengeld ungeachtet der Höhe eines eige-
nen Einkommens dem Grunde nach ge-
währt; soweit ein eigenes Einkommen 
der Waise das Zweifache des Mindest-
vollwaisengeldes (§ 16 Absatz 3 Satz 2 in 
Verbindung mit § 28 Absatz 1) übersteigt, 
wird es zur Hälfte auf das Waisengeld 
zuzüglich des Familienzuschlags (§ 57 
Absatz 1) angerechnet. 
 
 
 
 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
Nummer 1 wird eine Waise, die 
1. den gesetzlichen Grundwehrdienst 

oder Zivildienst geleistet hat oder 
2. sich anstelle des gesetzlichen 

Grundwehrdienstes freiwillig für die 
Dauer von nicht mehr als drei Jahren 
zum Wehrdienst verpflichtet hat oder 

3. eine vom gesetzlichen Wehrdienst 
oder Zivildienst befreiende Tätigkeit 
als Entwicklungshelfer im Sinne des § 
1 Absatz 1 des Entwicklungshelferge-
setzes vom 18. Juni 1969 (BGBl. I S. 
549), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Oktober 2013 (BGBl. I. S. 
3836), ausgeübt hat, 

4. für einen der Dauer dieser Dienste 
oder der Tätigkeit entsprechenden 
Zeitraum, höchstens für die Dauer 
des inländischen Grundwehrdienstes 
oder bei anerkannten Kriegsdienst-
verweigerern für die Dauer des inlän-
dischen gesetzlichen Zivildienstes,  

über das 27. Lebensjahr hinaus berück-
sichtigt. 
 
(4) Das Waisengeld nach Absatz 2 Satz 1 
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Nummer 3 wird über das 27. Lebens-jahr 
hinaus nur gewährt, wenn 
1. die Behinderung bei Vollendung des 

27. Lebensjahres bestanden hat oder 
bis zu dem sich nach Absatz 3 erge-
benden Zeitpunkt eingetreten ist, 
wenn die Waise sich in verzögerter 
Schul- oder Berufsausbildung befun-
den hat und 

2. die Waise ledig oder verwitwet ist o-
der ihre Ehegattin oder ihr Ehegatte 
oder frühere Ehegattin oder früherer 
Ehegatte ihr keinen ausreichenden 
Unterhalt leisten kann oder dem 
Grunde nach nicht unterhaltspflichtig 
ist und sie nicht unterhält. 
 

(5) Hat eine Witwe oder ein Witwer sich 
wieder verheiratet und wird die Ehe auf-
gelöst, lebt der Anspruch auf Witwer- 
oder Witwengeld wieder auf; ein von der 
Witwe oder dem Witwer infolge Auflö-
sung der Ehe erworbener neuer Versor-
gungs-, Unterhalts- oder Rentenanspruch 
ist auf das Witwen- oder Witwer-geld und 
den Unterschiedsbetrag nach § 57 Absatz 
1 anzurechnen. Wird eine in Satz 1 ge-
nannte Leistung nicht beantragt oder 
wird auf sie verzichtet oder wird an ihrer 
Stelle eine Abfindung, Kapitalleistung 
oder Beitragserstattung gezahlt, ist der 
Betrag anzurechnen, der ansonsten zu 
zahlen wäre. Der Auflösung der Ehe steht 
die Nichtigerklärung gleich. 
 

Artikel 4 - Änderung des Gesetzes über die Gewährung jährlicher Sonderzahlungen 
Nummer 1 

§ 6 
Allgemeiner Betrag 

 
(1) Die Höhe der Sonderzahlung nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 beträgt 

1. für die Empfängerinnen und Empfän-
ger der Besoldungsgruppen A 2 bis 
A 10 660 Euro und 

2. für die Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger mit ru-
hegehaltfähigen Dienstbezügen aus 
dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 10 330 Euro, für 
deren Hinterbliebene und Waisen 
200 Euro beziehungsweise 50 Euro. 

3. Sie wird bei Berechtigten nach Nr. 1, 

§ 6 
Allgemeiner Betrag 

(1) Die Höhe der Sonderzahlung nach § 2 
Absatz 1 Satz 1 beträgt 

1. für die Empfängerinnen und Empfän-
ger der Besoldungsgruppen A 2 bis 
A 10 660 Euro und 

2. für die Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger mit ru-
hegehaltfähigen Dienstbezügen aus 
dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 10 330 Euro, für 
deren Hinterbliebene und Waisen 
200 Euro beziehungsweise 50 Euro 
und 
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deren Arbeitszeit oder deren Dienst 
und deren Bezüge ermäßigt worden 
sind, im gleichen Verhältnis verrin-
gert und  

für die Beamtinnen und Beamten im Vorbe-
reitungsdienst 330 Euro. 
 
(2) Hat die oder der Berechtigte nicht wäh-
rend des gesamten Kalenderjahres auf 
Grund einer Tätigkeit im Dienst eines öffent-
lich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1 
SHBesG) Bezüge oder aus einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis Versorgungsbe-
züge (§ 4 Abs. 2) erhalten, vermindert sich 
der Grundbetrag für die Zeiten, für die ihr 
oder ihm keine Bezüge zugestanden haben. 
Die Minderung beträgt für jeden vollen Mo-
nat ein Zwölftel. Dabei werden mehrere Zeit-
räume zusammengezählt und in diesem 
Falle der Monat zu dreißig Tagen gerechnet. 
Die Verminderung unterbleibt für die Monate 
des Entlassungsjahres, in denen Grund-
wehrdienst oder Zivildienst geleistet wird, 
wenn der Berechtigte vor dem 1. Dezember 
entlassen worden ist und unverzüglich in 
den öffentlichen Dienst zurückkehrt. Der 
Zahlung von Dienstbezügen steht die Zah-
lung von Mutterschaftsgeld nach dem Mut-
terschutzgesetz während eines Arbeitsver-
hältnisses zu einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn gleich. 
 
(3) Erhält die oder der Berechtigte eine ent-
sprechende Sonderzahlung aus einem an-
deren Beschäftigungsverhältnis, ist diese 
Leistung auf die nach § 2 Abs. 1 Satz 1 zu-
stehende Sonderzahlung anzurechnen. 
 

3. für die Beamtinnen und Beamten 
im Vorbereitungsdienst 330 Euro. 

Sie wird bei Berechtigten nach Nummer 
1, deren Arbeitszeit oder deren Dienst 
und deren Bezüge ermäßigt worden sind, 
im gleichen Verhältnis verringert. 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bezüge im Sinne des Absatz 2 sind: 
1. Dienstbezüge im Sinne des § 2 Absatz 

1 SHBesG, 
2. Anwärterbezüge, 
3. Entgelte aus einem hauptberuflichen 

Arbeitsverhältnis bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Absatz 1 
SHBesG). 
 

(4) Erhält die oder der Berechtigte eine ent-
sprechende Sonderzahlung aus einem an-
deren Beschäftigungsverhältnis, ist diese 
Leistung auf die nach § 2 Abs. 1 Satz 1 zu-
stehende Sonderzahlung anzurechnen. 
 

Nummer 2 

§ 9 
Stichtag 

 
Für die Gewährung und Bemessung der 
Sonderzahlung nach § 2 Abs. 1 sind die 

§ 9 
Stichtag 

 
Für die Gewährung und Bemessung der 
Sonderzahlung nach § 2 Abs. 1 sind die 
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rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse 
am 1. Dezember des jeweiligen Kalender-
jahres maßgebend, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 

rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse 
am 1. Dezember des jeweiligen Kalender-
jahres maßgebend, soweit in diesem Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. Sind für die 
Gewährung des allgemeinen Betrages 
der Sonderzahlung die Voraussetzungen 
des Satzes 1 nur deshalb nicht erfüllt, 
weil wegen einer Elternzeit kein An-
spruch auf Bezüge besteht, ist dies un-
schädlich. 
 

Artikel 5 - Änderung des Landesrichtergesetzes 
Nummer 1 – Änderung der Inhaltsübersicht 
Nummer 2 

§ 7 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 
 
(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 

1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 
% des regelmäßigen Dienstes, 

2. Urlaub ohne Dienstbezüge 
bis zur Dauer von 15 Jahren zu bewilligen, 
wenn sie mindestens 
a) ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) eine sonstige Angehörige oder einen 

sonstigen Angehörigen, die oder der nach 
ärztlichem Gutachten pflegebedürftig ist, 

tatsächlich betreuen oder pflegen und zwin-
gende dienstliche Belange der Bewilligung 
nicht entgegenstehen. Der Bewilligung einer 
Teilzeitbeschäftigung im Umfang von 30 % 
bis unter 50 % dürfen dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Anträge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sind 
nur zu genehmigen, wenn die Richterin oder 
der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn 
oder bei Änderung der Teilzeitbeschäftigung 
und beim Übergang zur Vollzeitbeschäfti-
gung auch in einem anderen Gericht des-
selben Gerichtszweiges verwendet zu wer-
den. Anträge nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
sind nur dann zu genehmigen, wenn die 
Richterin oder der Richter zugleich einer 
Verwendung auch in einem anderen Rich-

§ 7 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 
 
(1) Richterinnen und Richtern mit Dienstbe-
zügen ist auf Antrag 

1. Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 25 
% des regelmäßigen Dienstes, 

2. Urlaub ohne Dienstbezüge 
bis zur Dauer von 15 Jahren zu bewilligen, 
wenn sie mindestens 
a) ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) eine sonstige pflegebedürftige Angehö-

rige oder einen sonstigen pflegebedürf-
tigen Angehörigen 

tatsächlich betreuen oder pflegen und zwin-
gende dienstliche Belange der Bewilligung 
nicht entgegenstehen. Der Bewilligung einer 
Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 Nummer 
1 im Umfang von 25% bis unter 50% dürfen 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. 
Die Pflegebedürftigkeit ist durch Vorlage 
eines ärztlichen Gutachtens oder einer 
Bescheinigung der Pflegekasse oder des 
Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung oder durch Vorlage einer ent-
sprechenden Bescheinigung einer priva-
ten Krankenversicherung nachzuweisen. 
 
(2) unverändert. 
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teramt desselben Gerichtszweiges zustimmt. 
 
(3) Während einer Freistellung vom Dienst 
nach Absatz 1 Satz 1 dürfen nur solche Ne-
bentätigkeiten ausgeübt werden, die dem 
Zweck der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 
 
(4) Die oder der Dienstvorgesetzte hat eine 
Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäf-
tigung oder den Übergang zur Vollzeitbe-
schäftigung auf Antrag der Richterin oder 
des Richters zuzulassen, wenn dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 
 
(5) Der Dienstherr hat durch geeignete 
Maßnahmen den aus familiären Gründen 
Beurlaubten die Verbindung zum Beruf und 
den beruflichen Wiedereinstieg zu erleich-
tern. 
 

 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
 
 

Nummer 3  
§ 7b 

Teilzeitbeschäftigung 
 
(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 
Teilzeitbeschäftigung mit mindestens der 
Hälfte des regelmäßigen Dienstes zu bewil-
ligen, wenn 

1. das Aufgabengebiet des richterlichen 
Amtes Teilzeitbeschäftigung zulässt, 

2. dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen, und 

3. die Richterin oder der Richter zustimmt, 
mit Beginn oder bei Änderung der Teil-
zeitbeschäftigung und beim Übergang zur 
Vollzeitbeschäftigung auch in einem an-
deren Richteramt desselben Gerichts-
zweiges verwendet zu werden. 

 
(2) § 7 Abs. 4 und § 7 a Abs. 3 gelten ent-
sprechend. 
 
(3) Sofern dienstliche Belange nicht entge-
genstehen kann der ermäßigte Dienst auch 
in der Weise abgeleistet werden, dass die 
Teilzeitbeschäftigung über einen Zeitraum 
bis zu sieben Jahren gewährt und dabei der 
Teil, um den der Dienst ermäßigt ist, zu ei-
nem ununterbrochenen Zeitraum zusam-
mengefasst wird, der am Ende der bewillig-
ten Teilzeitbeschäftigung liegen muss. Das 
Nähere regelt die oberste Dienstbehörde. 
 

§ 7b 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
(3) Unter den gleichen Voraussetzungen 
des Absatzes 1 die Teilzeitbeschäftigung 
für einen Zeitraum bis zu sieben Jahren 
auch in der Weise bewilligt werden, 
1. dass dabei der Teil, um den der 

Dienst ermäßigt ist, zu einem unun-
terbrochenen Zeitraum zusammenge-
fasst wird, der am Ende der bewillig-
ten Teilzeitbeschäftigung liegen muss 
(Freistellungsphase) oder 

2. dass am Ende des Bewilligungszeit-
raums eine Reduzierung des Dienstes 
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steht, die durch eine entsprechend 
höhere Dienstleistung in der An-
fangsphase erbracht wird. 

Nummer 4 

 § 7d 
Familienpflegezeit 

 
(1) Richterinnen und Richtern mit Dienst-
bezügen ist auf Antrag für die Dauer von 
längstens 48 Monaten Teilzeitbeschäfti-
gung als Familienpflegezeit zur Pflege 
einer oder eines pflegebedürftigen Ange-
hörigen zu bewilligen, wenn 
1. zwingende dienstliche Belange nicht 

entgegenstehen und 
2. die Richterin oder der Richter zu-

stimmt, mit Beginn oder bei Änderung 
der Teilzeitbeschäftigung und beim 
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
auch in einem anderen Gericht des-
selben Gerichtszweiges verwendet zu 
werden. 

Der Bewilligung einer Familienpflegezeit 
mit tatsächlicher Arbeitszeit in der Pfle-
gephase im Umfang von 25 % bis unter 
50 % des regelmäßigen Dienstes und in 
den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 dürfen 
dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen. Die Pflegebedürftigkeit ist durch 
Vorlage eines ärztlichen Gutachtens oder 
einer Bescheinigung der Pflegekasse 
oder des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung oder durch Vorlage 
einer entsprechenden Bescheinigung 
einer privaten Krankenversicherung 
nachzuweisen.  
 
(2) Die Teilzeitbeschäftigung wird in der 
Weise bewilligt, dass die Richterinnen 
und Richter ihren tatsächlichen Dienst 
während einer zusammenhängenden 
Pflegephase bis zu längstens 24 Monaten 
um den Anteil des reduzierten Dienstes 
ermäßigen, welcher nach Beendigung der 
Pflegephase in der ebenso langen Nach-
pflegephase erbracht wird. In der Pflege-
phase muss unbeschadet der Regelung 
des Satzes 3 mindestens 25 % des re-
gelmäßigen Dienstes erbracht werden. 
Die Teilzeitbeschäftigung kann auch in 
der Weise bewilligt werden, dass in der 
Pflegephase der Teil, um den der Dienst 
während der Familienpflegezeit ermäßigt 
ist, zu einem ununterbrochenen Zeitraum 
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von bis zu sechs Monaten zusammenge-
fasst wird. Eine nachträgliche Verlänge-
rung der Pflegephase auf bis zu 6 Monate 
im Falle des Satzes 3 oder bis zu 24 Mo-
nate im Falle des Satzes 1 ist möglich. 
 
(3) Für die Bemessung der Höhe der mo-
natlichen Dienstbezüge gilt § 7 Absatz 1 
und 2 Besoldungsgesetz Schleswig-
Holstein (SHBesG) entsprechend für den 
Durchschnitt des reduzierten Dienstes 
zum regelmäßigen Dienst im Zeitraum 
der Pflege- und Nachpflegephase. 
 
(4) Die Pflegephase der Familienpflege-
zeit endet vorzeitig mit Ablauf des Mo-
nats, der auf den Monat folgt, in dem die 
Voraussetzungen der Pflege eines pfle-
gebedürftigen Angehörigen nach Absatz 
1 wegfallen. 
 
(5) Die Familienpflegezeit ist mit Wirkung 
für die Vergangenheit zu widerrufen,  
1. bei Beendigung des Richterverhält-

nisses, 
2. bei einem auf Antrag der Richterin 

oder des Richters erfolgten Wechsel 
des Dienstherrn, 

3. wenn Umstände eintreten, welche die 
vorgesehene Abwicklung unmöglich 
machen oder wesentlich erschweren 
oder 

4. in besonderen Härtefällen, wenn der 
Richterin oder dem Richter die Fort-
setzung der Teilzeitbeschäftigung 
nicht mehr zuzumuten ist und dienst-
liche Belange nicht entgegenstehen. 

 
(6) Die Familienpflegezeit kann vom 
Dienstherrn anstelle des Widerrufs 
1. im Falle einer Beurlaubung aus fami-

liären Gründen von mehr als einem 
Monat nach § 7 Absatz 1 oder 

2. im Falle einer Elternzeit 
unterbrochen und mit der restlichen 
Pflegezeit oder mit einer entsprechend 
verkürzten Nachpflegephase fortgesetzt 
werden. 
 
(7) Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der 
Dienststatus entsprechend der nach dem 
Modell zu erbringenden Dienstleistung 
festgesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge sind 
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von der Richterin oder dem Richter zu-
rückzuzahlen. Dies gilt nicht für die über-
zahlten Bezüge des Zeitraums der Pfle-
gephase, soweit er bereits in der Nach-
pflegephase ausgeglichen wurde. § 15 
Absatz 2 Satz 3 SHBesG gilt entspre-
chend. 
 
(8) Eine neue Familienpflegezeit kann 
erst für die Zeit nach Beendigung der 
Nachpflegephase bewilligt werden. 
 
(9) Die Richterin oder der Richter ist ver-
pflichtet, jede Änderung der Tatsachen 
mitzuteilen, die für die Bewilligung maß-
geblich sind. § 7 Absatz 3 gilt entspre-
chend. 
 

Nummer 5 
§7d 

Höchstdauer von Beurlaubung und un-
terhälftiger Teilzeit 

 
Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der 
Hälfte des regelmäßigen Dienstes nach § 7 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (unterhälftige Teilzeitbe-
schäftigung), Urlaub nach § 7 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 und Urlaub nach § 7 a Abs. 1 dürfen 
insgesamt die Dauer von 15 Jahren nicht 
überschreiten. Dabei bleibt eine unterhälftige 
Teilzeitbeschäftigung während einer Eltern-
zeit unberücksichtigt. Satz 1 findet bei Ur-
laub nach § 7 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 keine 
Anwendung, wenn es der Richterin oder 
dem Richter nicht mehr zuzumuten ist, zur 
Voll- oder Teilzeitbeschäftigung zurückzu-
kehren. 
 

§7e 
Höchstdauer von Beurlaubung und un-

terhälftiger Teilzeit 
 

Teilzeitbeschäftigung mit weniger als der 
Hälfte des regelmäßigen Dienstes nach § 
7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder § 7d 
Absatz 1 Satz 1, Urlaub nach § 7 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und Urlaub nach § 7a 
Absatz 1 dürfen insgesamt die Dauer von 
17 Jahren nicht überschreiten. Dabei 
bleibt eine unterhälftige Teilzeitbeschäfti-
gung während einer Elternzeit unberücksich-
tigt. Satz 1 findet bei Urlaub nach § 7 a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 keine Anwendung, wenn es 
der Richterin oder dem Richter nicht mehr 
zuzumuten ist, zur Voll- oder Teilzeitbe-
schäftigung zurückzukehren. 
 

Nummer 6 
 § 7f 

Altersteilzeit 63plus 
 

(1) Richterinnen und Richtern mit Dienst-
bezügen ist auf Antrag, der sich auf die 
Zeit bis zum Eintritt in den Ruhestand 
wegen Erreichens der Altersgrenze er-
strecken muss, Teilzeitbeschäftigung zu 
bewilligen, wenn das Aufgabengebiet des 
richterlichen Amtes Altersteilzeit 63plus 
zulässt, die Richterin oder der Richter 
das dreiundsechzigste Lebensjahr voll-
endet hat und dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen (Altersteilzeit 63plus). 
Die Teilzeitbeschäftigung muss mit min-
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destens 50 % des regelmäßigen Dienstes 
beantragt werden; sie darf nicht mehr als 
90 % des regelmäßigen Dienstes betra-
gen. 
 
(2) Für Richterinnen und Richter, die 
schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 
2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
sind, gilt Absatz 1 mit der Maßgabe, dass 
1. bei ihnen die nach § 3a Absatz 2 oder 

3 maßgebende Altersgrenze an die 
Stelle des 63.Lebensjahres tritt, 

2. sich der Antrag mindestens auf die 
Zeit erstrecken muss, zu der sie nach 
vollendetem 65. Lebensjahr auf An-
trag in den Ruhestand versetzt wer-
den können. 

(3) § 7a Absatz 3 gilt entsprechend. 
 

Nummer 7 
§ 7e 

Hinweispflicht und Benachteiligungsver-
bot 

 
(1) Wird eine Teilzeitbeschäftigung oder eine 
langfristige Beurlaubung nach den §§ 7 bis 7 
c beantragt, ist die Richterin oder der Richter 
auf die Folgen hinzuweisen, insbesondere 
auf die Folgen für Ansprüche aufgrund 
dienstrechtlicher Regelungen. 
 
(2) Die Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 7, 
7 b und 7 c darf das berufliche Fortkommen 
nicht beeinträchtigen. Eine unterschiedliche 
Behandlung von Richterinnen und Richtern 
mit Teilzeitbeschäftigung gegenüber Richte-
rinnen und Richtern mit Vollzeitbeschäfti-
gung ist nur zulässig, wenn zwingende sach-
liche Gründe sie rechtfertigen. 
 

§ 7g 
Hinweispflicht und Benachteiligungsver-

bot 
 

(1) Wird eine Teilzeitbeschäftigung oder eine 
langfristige Beurlaubung nach den §§ 7 bis 
7d und 7f beantragt, ist die Richterin oder 
der Richter auf die Folgen hinzuweisen, ins-
besondere auf die Folgen für Ansprüche 
aufgrund dienstrechtlicher Regelungen. 

 
(2) Die Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 7, 
7b bis 7d und 7f darf das berufliche Fort-
kommen nicht beeinträchtigen. Eine unter-
schiedliche Behandlung von Richterinnen 
und Richtern mit Teilzeitbeschäftigung ge-
genüber Richterinnen und Richtern mit Voll-
zeitbeschäftigung ist nur zulässig, wenn 
zwingende sachliche Gründe sie rechtferti-
gen. 
 

Nummer 8 
§ 57 

Zuständigkeit des Dienstgerichts 
 
(1) Das Dienstgericht entscheidet 

1. in Disziplinarverfahren gegen Richterin-
nen und Richter, auch wenn sie sich im 
Ruhestand befinden, 

2. über die Versetzung im Interesse der 
Rechtspflege (§ 31 des Deutschen Rich-
tergesetzes), 

3. bei Richterinnen und Richtern auf Le-

§ 57 
Zuständigkeit des Dienstgerichts 

 
(1) Das Dienstgericht entscheidet 

1. in Disziplinarverfahren gegen Richterin-
nen und Richter, auch wenn sie sich im 
Ruhestand befinden, 

2. über die Versetzung im Interesse der 
Rechtspflege (§ 31 des Deutschen Rich-
tergesetzes), 

3. bei Richterinnen und Richtern auf Le-
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benszeit oder auf Zeit über die 
a) Nichtigkeit einer Ernennung (§ 18 des 

Deutschen Richtergesetzes) 
b) Rücknahme einer Ernennung (§ 19 

des Deutschen Richtergesetzes), 
c) Entlassung (§ 21 des Deutschen Rich-

tergesetzes), 
d) Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit (§ 34 Satz 1 des 
Deutschen Richtergesetzes), 

e) eingeschränkte Verwendung wegen 
begrenzter Dienstfähigkeit. 

4. bei Anfechtung 
a) einer Maßnahme wegen Veränderung 

der Gerichtsorganisation (§ 32 des 
Deutschen Richtergesetzes), 

b) der Übertragung eines weiteren Rich-
teramtes (§ 27 Abs. 2 des Deutschen 
Richtergesetzes), 

c) der Abordnung einer Richterin oder ei-
nes Richters nach § 37 Abs. 3 des 
Deutschen Richtergesetzes, 

d) einer Verfügung, durch die eine Rich-
terin oder ein Richter auf Probe oder 
kraft Auftrags entlassen, durch die ihre 
oder seine Ernennung zurückgenom-
men oder die Nichtigkeit ihrer oder 
seiner Ernennung festgestellt oder 
durch die sie oder er wegen Dienstun-
fähigkeit in den Ruhestand versetzt 
wird, 

e) der Heranziehung zu einer Nebentä-
tigkeit, 

f) einer Maßnahme der Dienstaufsicht 
aus den Gründen des § 26 Abs. 3 des 
Deutschen Richtergesetzes, 

g) einer Verfügung nach den §§ 7 bis 7 c. 
 
 
(2) Das Dienstgericht entscheidet ferner in 
Disziplinarverfahren gegen Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte, auch wenn sie sich 
im Ruhestand befinden. 
 

benszeit oder auf Zeit über die 
a) Nichtigkeit einer Ernennung (§ 18 des 

Deutschen Richtergesetzes) 
b) Rücknahme einer Ernennung (§ 19 

des Deutschen Richtergesetzes), 
c) Entlassung (§ 21 des Deutschen 

Richtergesetzes), 
d) Versetzung in den Ruhestand wegen 

Dienstunfähigkeit (§ 34 Satz 1 des 
Deutschen Richtergesetzes), 

e) eingeschränkte Verwendung wegen 
begrenzter Dienstfähigkeit. 

4. bei Anfechtung 
a) einer Maßnahme wegen Veränderung 

der Gerichtsorganisation (§ 32 des 
Deutschen Richtergesetzes), 

b) der Übertragung eines weiteren Rich-
teramtes (§ 27 Abs. 2 des Deutschen 
Richtergesetzes), 

c) der Abordnung einer Richterin oder 
eines Richters nach § 37 Abs. 3 des 
Deutschen Richtergesetzes, 

d) einer Verfügung, durch die eine Rich-
terin oder ein Richter auf Probe oder 
kraft Auftrags entlassen, durch die ih-
re oder seine Ernennung zurückge-
nommen oder die Nichtigkeit ihrer o-
der seiner Ernennung festgestellt o-
der durch die sie oder er wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 
versetzt wird, 

e) der Heranziehung zu einer Nebentä-
tigkeit, 

f) einer Maßnahme der Dienstaufsicht 
aus den Gründen des § 26 Abs. 3 des 
Deutschen Richtergesetzes, 

g) einer Verfügung nach den §§ 7 bis 7d 
und 7f 

 
(2) unverändert. 

Artikel 6 - Änderung der Sonderurlaubsverordnung 
Nummer 1- Änderung der Inhaltsübersicht 
Nummer 2 

§ 2 
Verfahren 

 
(1) Sonderurlaub wird nur bewilligt, wenn die 
Angelegenheit nicht außerhalb der Arbeits-
zeit, bei Teilnahme an der gleitenden Ar-
beitszeit nicht außerhalb der Kernzeit, erle-

§ 2 
Verfahren 

 
(1) unverändert. 
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digt werden kann. Bei Lehrkräften im Schul- 
und Hochschuldienst sollen bei einem Son-
derurlaub, der fünf Arbeitstage überschreitet, 
die Ferien oder vorlesungsfreie Zeit berück-
sichtigt werden. 
 
(2) Die Beamtin oder der Beamte hat den 
Sonderurlaub rechtzeitig bei der oder dem 
Dienstvorgesetzten zu beantragen. Die Be-
amtin oder der Beamte hat dafür zu sorgen, 
dass ihr oder ihm Mitteilungen der Dienstbe-
hörde jederzeit zugeleitet werden können, 
wenn die oder der Dienstvorgesetzte dies 
verlangt. Kann Sonderurlaub aus einem von 
der Beamtin oder dem Beamten nicht zu 
vertretenden Grund nicht rechtzeitig bean-
tragt werden, ist der Antrag unverzüglich 
nach Bekanntwerden des Urlaubsanlasses 
zu stellen. 
 
(3) Für die Bewilligung des Sonderurlaubs 
ist die oder der Dienstvorgesetzte zuständig, 
soweit in dieser Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist. Sie oder er kann diese Befug-
nis anderen Personen übertragen. Soll Son-
derurlaub nur stundenweise bewilligt wer-
den, ist dafür die oder der unmittelbare Vor-
gesetzte zuständig. Der Leiterin oder dem 
Leiter einer Behörde wird der Sonderurlaub 
von der vorgesetzten Behörde erteilt. Die 
oberste Dienstbehörde bestimmt, ob und für 
welche Zeit die Leiterin oder der Leiter einer 
Behörde sich selbst beurlauben kann. 
 
(4) Ist die durchschnittliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit auf mehr oder we-
niger als fünf Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, erhöht oder vermindert sich 
die Dauer des Sonderurlaubs in den Fällen 
des § 6 Abs. 4, § 7, § 8 Abs. 1, §§ 9 bis 11 
und § 13 Abs. 2 entsprechend. Ergeben sich 
bei der Berechnung des Sonderurlaubs 
Bruchteile eines Urlaubstages von 0,5 oder 
mehr, wird auf einen vollen Urlaubstag auf-
gerundet. 
 

 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ist die durchschnittliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit auf mehr oder we-
niger als fünf Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, erhöht oder vermindert sich 
die Dauer des Sonderurlaubs in den Fällen 
des § 6 Abs. 4, § 7, § 8 Abs. 1 und der §§ 9 
bis 11 und § 13 Abs. 2 entsprechend. Erge-
ben sich bei der Berechnung des Sonderur-
laubs Bruchteile eines Urlaubstages von 0,5 
oder mehr, wird auf einen vollen Urlaubstag 
aufgerundet. 
 

Nummer 3 
§ 8 

Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwe-
cke 

 
(1) Für die Teilnahme an 

1. Sitzungen des überörtlichen Vorstandes 

§ 8 
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwe-

cke 
 
(1) Für die Teilnahme an 

1. Sitzungen des überörtlichen Vorstandes 
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einer Gewerkschaft oder eines Berufs-
verbandes, dem die Beamtin oder der 
Beamte angehört, 

2. Tagungen von Gewerkschaften oder 
Berufsverbänden auf internationaler, 
Bundes- oder Landesebene, beim Feh-
len einer Landesebene auf Bezirksebe-
ne, wenn die Beamtin oder der Beamte 
als Mitglied eines Gewerkschafts- oder 
Berufsverbandsvorstandes oder als De-
legierte oder Delegierter teilnimmt, 

kann Sonderurlaub bewilligt werden, wenn 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
Bei Gewerkschaften, die mehrere Beschäf-
tigtengruppen vertreten, treten an die Stelle 
des Vorstandes die für Angelegenheiten der 
Beamtinnen und Beamten zuständigen ge-
wählten, überörtlichen Landes- und Bundes-
ausschüsse oder Kommissionen. Sonderur-
laub nach Satz 1 darf fünf Arbeitstage im 
Kalenderjahr nicht überschreiten. 
 
 
 
 
(2) Für die Teilnahme an Sitzungen, Ver-
sammlungen oder Verhandlungen als Ver-
treterin oder Vertreter oder als Beauftragte 
oder Beauftragter einer Gewerkschaft, einer 
Spitzenorganisation einer Gewerkschaft 
oder eines Berufsverbandes kann Sonderur-
laub für die Dauer der notwendigen Abwe-
senheit vom Dienst bewilligt werden, wenn 
aufgrund eines Gesetzes Beteiligungsrechte 
wahrgenommen werden und dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. 
 

einer Gewerkschaft oder eines Berufs-
verbandes, dem die Beamtin oder der 
Beamte angehört, 

2. Tagungen von Gewerkschaften oder 
Berufsverbänden auf internationaler, 
Bundes- oder Landesebene, beim Feh-
len einer Landesebene auf Bezirksebe-
ne, wenn die Beamtin oder der Beamte 
als Mitglied eines Gewerkschafts- oder 
Berufsverbandsvorstandes oder als De-
legierte oder Delegierter teilnimmt, 

kann Sonderurlaub bis zu fünf Arbeitsta-
gen im Kalenderjahr bewilligt werden, 
wenn dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen. Bei Gewerkschaften, die mehrere Be-
schäftigtengruppen vertreten, treten an die 
Stelle des Vorstandes die für Angelegenhei-
ten der Beamtinnen und Beamten zuständi-
gen gewählten, überörtlichen Landes- und 
Bundesausschüsse oder Kommissionen. 
Abweichend von Satz 1 kann die oder der  
Dienstvorgesetzte in besonders begrün-
deten Fällen Sonderurlaub bis zu zehn 
Arbeitstagen im Kalenderjahr bewilligen. 
 
(2) unverändert 

Nummer 4 
§ 13 

Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen 
 
(1) Sonderurlaub soll für folgende persönli-
che Anlässe bewilligt werden: 

1.  
a) Niederkunft der Ehefrau, der ein-

getragenen Lebenspartnerin oder 
der Lebensgefährtin 

 
1 Arbeitstag, 

 
 

b) muss die Beamtin oder der Be-
amte aus diesem Grunde die Be-
treuung ihrer oder seiner Kinder, 

§ 13 
Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen 
 
(1) Sonderurlaub soll für folgende persönli-
che Anlässe bewilligt werden: 

1.  
a) Niederkunft der Ehefrau, der ein-

getragenen Lebenspartnerin oder 
der Lebensgefährtin 
 
1 Arbeitstag, 
 

b) muss die Beamtin oder der Be-
amte aus diesem Grunde die Be-
treuung ihrer oder seiner Kinder, 
die das achte Lebensjahr noch 
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die das achte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder die 
wegen körperlicher, geistiger o-
der seelischer Behinderung dau-
ernd pflegebedürftig sind, über-
nehmen, weil eine andere Person 
für diesen Zweck nicht sofort zur 
Verfügung steht, 

 
bis zu 2 Arbeitstagen. 
 

2. Schwere Erkrankung 
a) einer oder eines Angehörigen, 

der Lebensgefährtin oder des Le-
bensgefährten, soweit diese oder 
dieser in demselben Haushalt 
lebt 

 
1 Arbeitstag im Kalenderjahr, 

 
b) einer Betreuungsperson, wenn 

die Beamtin oder der Beamte aus 
diesem Grunde die Betreuung ih-
rer oder seiner Kinder, die das 
achte Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben oder die wegen kör-
perlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung dauernd pfle-
gebedürftig sind, übernehmen 
muss 

 
bis zu 4 Arbeitstagen im Kalen-
derjahr;  

 
Sonderurlaub wird nur bewilligt, soweit eine 
andere Person für diesen Zweck nicht sofort 
zur Verfügung steht und in den Fällen des 
Buchstaben a die Beamtin oder der Beamte 
die nach ärztlicher Bescheinigung unerläss-
liche Pflege oder Betreuung der oder des 
Erkrankten übernehmen muss. 
 

3. Tod der Ehefrau, des Ehemannes, 
der eingetragenen Lebenspartnerin, 
des eingetragenen Lebenspartners, 
der Lebensgefährtin, des Lebensge-
fährten, eines Kindes oder eines El-
ternteils 

 
2 Arbeitstage, 

 

4.  Umzug aus Anlass der Versetzung, 
Abordnung, Zuweisung nach § 123 
a des Beamtenrechtsrahmengeset-

nicht vollendet haben oder die 
wegen körperlicher, geistiger o-
der seelischer Behinderung dau-
ernd pflegebedürftig sind, über-
nehmen, weil eine andere Person 
für diesen Zweck nicht sofort zur 
Verfügung steht  
 
zusätzlich bis zu 2 Arbeitstage , 
 

2. Erkrankung  
a) einer oder eines Angehörigen, 

der Lebensgefährtin oder des 
Lebensgefährten; 
 
1 Arbeitstag im Kalenderjahr, 
 

b) einer Betreuungsperson, wenn 
die Beamtin oder der Beamte 
aus diesem Grunde die Betreu-
ung ihrer oder seiner Kinder, die 
das achte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder die wegen 
körperlicher, geistiger oder see-
lischer Behinderung dauernd 
pflegebedürftig sind, überneh-
men muss; dies gilt entspre-
chend, wenn bei einer Betreu-
ungsperson mit mindestens 
zwei Kindern diese ein er-
kranktes Kind ins Kranken-
haus begleiten muss 
(Rooming-In) 
 
bis zu 4 Arbeitstage im Kalen-
derjahr,  
 

Sonderurlaub wird nur bewilligt, so-weit eine 
andere Person für diesen Zweck nicht sofort 
zur Verfügung steht und die Beamtin oder 
der Beamte die nach ärztlicher Bescheini-
gung unerlässliche Pflege oder Betreuung 
der oder des Erkrankten oder ihrer oder sei-
ner Kinder über-nehmen muss. 
 

3. Tod der Ehefrau, des Ehemannes, 
der eingetragenen Lebenspartnerin, 
des eingetragenen Lebenspartners, 
der Lebensgefährtin, des Lebensge-
fährten, eines Kindes oder eines El-
ternteils 
 
2 Arbeitstage, 
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zes oder Umsetzung an einen ande-
ren Ort aus dienstlichen Gründen 
 

 1 Arbeitstag, 
 

5. 25-, 40- oder 50-jähriges Dienstjubi-
läum 

 
1 Arbeitstag. 

 
Kinder im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 Buchst. 
b, Nr. 2 Buchst. b und Nr. 3 sind auch die 
Kinder der eingetragenen Lebenspartnerin 
der Beamtin oder des eingetragenen Leben-
spartners des Beamten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sonderurlaub soll bis zu insgesamt zehn 
Arbeitstagen im Kalenderjahr, bei Alleiner-
ziehenden bis zu insgesamt zwanzig Ar-
beitstagen im Kalenderjahr, bewilligt werden, 
wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforder-
lich ist, dass die Beamtin oder der Beamte 
zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege 
eines erkrankten Kindes dem Dienst fern-
bleibt, eine andere im selben Haushalt le-
bende Person für diesen Zweck nicht zur 
Verfügung steht und das Kind das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 
 
 
 
 
 
 

4. Umzug aus Anlass der Versetzung, 
Abordnung, Zuweisung oder Um-
setzung an einen anderen Ort aus 
dienstlichen Gründen 
 
1 Arbeitstag, 
 

5. 25-, 40- oder 50-jähriges Dienstjubi-
läum 
 
1 Arbeitstag. 

 
In Fällen des Satzes 1 Nummer 1 Buch-
stabe b und Nummer 2 Buchstabe b kann 
auch Sonderurlaub im Umfang von hal-
ben Tagen gewährt werden, deren Länge 
sich nach der Hälfte der für den jeweili-
gen Arbeitstag festgesetzten regelmäßi-
gen Arbeitszeit richtet. Sonderurlaub 
nach Satz 1 Nummer 1 muss in unmittel-
barem zeitlichen Zusammenhang mit der 
Niederkunft, Sonderurlaub nach Satz 1 
Nummer 3 bis Nummer 5 in engem zeitli-
chen Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Ereignis in Anspruch genommen werden. 
Kinder im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 
Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b und 
Nummer 3 sind auch die Kinder der ein-
getragenen Lebenspartnerin der Beamtin 
oder des eingetragenen Lebenspartners 
des Beamten. 
 
 
 
 
(2) Sonderurlaub soll bis zu zehn Arbeits-
tage im Kalenderjahr, bei Alleinerziehen-
den bis zu zwanzig Arbeitstage im Kalen-
derjahr, für jedes Kind der Beamtin oder 
des Beamten bewilligt werden, wenn es 
nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, 
dass die Beamtin oder der Beamte zur Be-
aufsichtigung, Betreuung oder Pflege eines 
erkrankten Kindes dem Dienst fernbleibt, 
eine andere in demselben Haushalt lebende 
Person für diesen Zweck nicht zur Verfü-
gung steht und das Kind das zwölfte Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat oder be-
hindert und auf Hilfe angewiesen ist. Der 
Anspruch nach Satz 1 beträgt maximal 25 
Arbeitstage, bei Alleinerziehenden maxi-
mal 50 Arbeitstage je Kalenderjahr.  
 
(3) Um für einen Angehörigen in einer 
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(3) Die oder der Dienstvorgesetzte kann aus 
anderen wichtigen persönlichen Gründen 
Sonderurlaub bis zur Dauer von drei Arbeits-
tagen bewilligen. § 2 Abs. 3 Satz 3 bleibt 
unberührt. 
 

akut aufgetretenen Pflegesituation eine 
bedarfsgerechte Pflege zu organisieren 
oder die sofortige pflegerische Versor-
gung des betroffenen Angehörigen selbst 
sicherzustellen, soll bei Vorlage einer die 
Pflegebedürftigkeit ausweisenden ärztli-
chen Bescheinigung Sonderurlaub bis zu 
zehn Arbeitstage im Kalenderjahr bewil-
ligt werden. 
 
(4) Bei einer Lebendspende von Organen 
und Gewebe nach den §§ 8 und 8a des 
Transplantationsgesetzes soll Sonderur-
laub in dem nach ärztlicher Bescheini-
gung erforderlichen Umfang bewilligt 
werden. 
 
(5) Die oder der Dienstvorgesetzte kann aus 
anderen wichtigen persönlichen Gründen 
Sonderurlaub bis zur Dauer von drei Arbeits-
tagen bewilligen. In Fällen der persönli-
chen Betroffenheit von Naturkatastro-
phen kann Sonderurlaub im erforderli-
chen Umfang nach den jeweiligen Um-
ständen des Einzelfalls gewährt werden. 
§ 2 Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt. 
 

Nummer 5 

§ 14 
Sonderurlaub zur Ableistung eines 

freiwilligen sozialen oder ökologischen 
Jahres 

 
 
Zur Ableistung eines freiwilligen sozialen 
Jahres oder eines freiwilligen ökologischen 
Jahres kann Beamtinnen und Beamten Ur-
laub unter Wegfall der Besoldung bis zu 18 
Monaten bewilligt werden, wenn dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. 
 

§ 14 
Sonderurlaub zur Ableistung eines 

freiwilligen sozialen oder ökologischen 
Jahres, eines Bundesfreiwilligendienstes 

oder eines freiwilligen Wehrdienstes 
 
Zur Ableistung eines freiwilligen sozialen 
Jahres, eines freiwilligen ökologischen 
Jahres, eines Bundesfreiwilligendienstes 
oder eines freiwilligen Wehrdienstes 
kann Beamtinnen und Beamten Sonder-
urlaub unter Wegfall der Besoldung bis 
zu 24 Monaten bewilligt werden, wenn 
dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen. 
 

Artikel 7 - Änderung der Elternzeitverordnung 
Nummer 1 

§ 1 
Anspruch auf Elternzeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamte haben nach 
Maßgabe des § 15 Abs. 1 und 1 a des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 
5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

§ 1 
Anspruch auf Elternzeit 

 
(1) Beamtinnen und Beamte haben nach 
Maßgabe des § 15 Abs. 1 und 1 a des Bun-
deselterngeld- und Elternzeitgesetzes vom 
5. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2748), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
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28. März 2009 (BGBl. I S. 634), Anspruch 
auf Elternzeit ohne Dienst- oder Anwärter-
bezüge. 
 
(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes; bei einem angenommenen oder in 
Vollzeit- oder Adoptionspflege genommenen 
Kind bis zu drei Jahren ab Aufnahme bei der 
berechtigten Person, längstens bis zur Voll-
endung des achten Lebensjahres des Kin-
des. Die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 3 
Abs. 1 der Mutterschutzverordnung wird auf 
die Begrenzung nach Satz 1 angerechnet. 
Bei mehreren Kindern besteht der Anspruch 
auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich 
die Zeiträume im Sinne von Satz 1 über-
schneiden. Ein Anteil der Elternzeit von bis 
zu zwölf Monaten kann bis zur Vollendung 
des achten Lebensjahres des Kindes in An-
spruch genommen werden, wenn zwingende 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen; 
dies gilt auch, wenn sich die Zeiträume im 
Sinne von Satz 1 bei mehreren Kindern 
überschneiden. Die Elternzeit kann auf zwei 
Zeitabschnitte verteilt werden. Die Aufteilung 
der Elternzeit auf weitere Zeitabschnitte be-
darf der Zustimmung der oder des Dienst-
vorgesetzten; beantragen Beamtinnen und 
Beamte mit Lehraufgaben im Schul- und 
Hochschuldienst sowie hauptamtliche Lehr-
kräfte an der Fachhochschule für Verwal-
tung und Dienstleistung eine Aufteilung, die 
ausschließlich oder überwiegend die Schul-
ferien oder die vorlesungsfreie Zeit ausspart, 
soll nicht zugestimmt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von 
jedem Elternteil allein oder von beiden El-
ternteilen gemeinsam genommen werden. 
Satz 1 gilt entsprechend für Ehegatten, Le-
benspartnerinnen, Lebenspartner und die 
Berechtigten nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2325), 
Anspruch auf Elternzeit ohne Dienst- oder 
Anwärterbezüge. 
 
(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres des 
Kindes; bei einem angenommenen oder in 
Vollzeit- oder Adoptionspflege genommenen 
Kind bis zu drei Jahren ab Aufnahme bei der 
berechtigten Person, längstens bis zur Voll-
endung des achten Lebensjahres des Kin-
des. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten 
kann zwischen dem dritten Geburtstag 
und dem vollendeten achten Lebensjahr 
des Kindes in Anspruch genommen wer-
den. Die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 
3 Absatz 1 der Mutterschutzverordnung 
wird für die Elternzeit der Mutter auf die 
Begrenzung nach den Sätzen 1 und 2 
angerechnet. Bei mehreren Kindern be-
steht der Anspruch auf Elternzeit für je-
des Kind, auch wenn sich die Zeiträume 
im Sinne der Sätze 1 und 2 überschnei-
den. Jedes Elternteil kann seine Eltern-
zeit auf drei Zeitabschnitte verteilen. Die 
Aufteilung der Elternzeit auf weitere Zeit-
abschnitte bedarf der Zustimmung der 
oder des Dienstvorgesetzten; sie oder er 
kann die Inanspruchnahme eines dritten 
Abschnitts einer Elternzeit innerhalb von 
acht Wochen nach Zugang des Antrags 
aus dringenden dienstlichen Gründen 
ablehnen, wenn dieser Abschnitt im Zeit-
raum zwischen dem dritten und dem 
vollendeten achten Lebensjahr des Kin-
des liegen soll. Bei Beamtinnen und Be-
amten mit Lehraufgaben im Schul- und 
Hochschuldienst sowie hauptamtlichen 
Lehrkräften an der Fachhochschule für 
Verwaltung und Dienstleistung sind Un-
terbrechungen der Elternzeit nicht zuläs-
sig, wenn sie überwiegend auf die Schul-
ferien oder die vorlesungsfreie Zeit ent-
fallen. Bei der Wahl von Beginn und Ende 
der Elternzeit dürfen Schulferien oder die 
vorlesungsfreie Zeit nicht ohne sachge-
rechte Begründung ausgespart werden. 
 
(3) unverändert 
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Buchst. b und c des Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes. 
 
(4) Während der Elternzeit ist Beamtinnen 
und Beamten auf Antrag eine Teilzeitbe-
schäftigung bei demselben Dienstherrn mit 
mindestens 30 % der regelmäßigen Arbeits-
zeit bis zu 30 Stunden wöchentlich zu bewil-
ligen, wenn zwingende dienstliche Belange 
nicht entgegenstehen; bei Beamtinnen und 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst beträgt der Mindestumfang 50 %, 
wenn dringende dienstliche Belange nicht 
entgegen stehen. Im Übrigen darf während 
der Elternzeit mit Genehmigung der obers-
ten Dienstbehörde oder der oder des 
Dienstvorgesetzten eine Teilzeitbeschäfti-
gung bis zu 30 Stunden wöchentlich als Ar-
beitnehmerin oder Arbeitnehmer oder als 
Selbständige oder Selbständiger ausgeübt 
werden. Die Genehmigung kann nur versagt 
werden, wenn zwingende dienstliche Belan-
ge entgegenstehen; über den Antrag auf 
Erteilung der Genehmigung ist innerhalb von 
vier Wochen zu entscheiden. 
 

 
 
 
(4) Während der Elternzeit ist Beamtinnen 
und Beamten auf Antrag eine Teilzeitbe-
schäftigung bei demselben Dienstherrn mit 
mindestens 25 % der regelmäßigen Arbeits-
zeit bis zu 30 Wochenstunden im Durch-
schnitt des Monats zu bewilligen, wenn 
zwingende dienstliche Belange nicht entge-
genstehen; bei Beamtinnen und Beamten 
auf Widerruf im Vorbereitungsdienst beträgt 
der Mindestumfang 50 %, wenn dringende 
dienstliche Belange nicht entgegen stehen. 
Im Übrigen darf während der Elternzeit mit 
Genehmigung der obersten Dienstbehörde 
oder der oder des Dienstvorgesetzten eine 
Teilzeitbeschäftigung bis zu 30 Wochen-
stunden im Durchschnitt des Monats als 
Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer oder als 
Selbständige oder Selbständiger ausgeübt 
werden. Die Genehmigung kann nur versagt 
werden, wenn zwingende dienstliche Belan-
ge entgegenstehen; über den Antrag auf 
Erteilung der Genehmigung ist innerhalb von 
vier Wochen zu entscheiden. 
 

Nummer 2 
§ 2 

Verfahren 
 
(1) Die Elternzeit soll sieben Wochen vor 
Beginn schriftlich beantragt werden. Dabei 
ist anzugeben, für welche Zeiträume inner-
halb von zwei Jahren sie beantragt wird. 
Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss 
an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der 
Mutterschutzfrist nach § 3 Abs. 1 der Mut-
terschutzverordnung auf den Zeitraum nach 
Satz 2 angerechnet. Nimmt die Mutter die 
Elternzeit im Anschluss an einen auf die 
Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, 
werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 
3 Abs. 1 der Mutterschutzverordnung und 
die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zeit-
raum nach Satz 2 angerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
Verfahren 

 
(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, 
muss sie 
1. für den Zeitraum bis zum vollendeten 

dritten Lebensjahr des Kindes spätes-
tens sieben Wochen und 

2. für den Zeitraum zwischen dem drit-
ten Geburtstag und dem vollendeten 
achten Lebensjahr des Kindes spä-
testens 13 Wochen vor Beginn der El-
ternzeit schriftlich beantragen.  

Beantragt die Beamtin oder der Beamte 
Elternzeit nach Satz 1 Nummer 1, muss 
sie oder er gleichzeitig angeben, für wel-
che Zeiträume innerhalb von zwei Jahren 
Elternzeit genommen werden soll. Bei 
dringenden Gründen ist ausnahmsweise 
eine angemessene kürzere Frist möglich. 
Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss 
an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der 
Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 1 der Mut-
terschutzverordnung auf den Zeitraum nach 
Satz 2 angerechnet. Nimmt die Mutter die 
Elternzeit im Anschluss an einen auf die 
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(2) Kann die Beamtin oder der Beamte aus 
einem von ihr oder ihm nicht zu vertretenden 
Grund eine sich unmittelbar an die Mutter-
schutzfrist nach § 3 Abs. 1 der Mutter-
schutzverordnung anschließende Elternzeit 
nicht rechtzeitig beantragen, kann sie oder 
er dies innerhalb einer Woche nach Wegfall 
des Grundes nachholen. 
 
(3) Die Beamtin oder der Beamte soll der 
oder dem Dienstvorgesetzten spätestens 
zwölf Wochen vor Beendigung der Elternzeit 
mitteilen, ob sie oder er beabsichtigt, den 
Dienst nach Beendigung der Elternzeit wie-
der anzutreten. 
 
(4) Eine Änderung der Anspruchsberechti-
gung hat die Beamtin oder der Beamte der 
oder dem Dienstvorgesetzten unverzüglich 
mitzuteilen. 

Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, 
werden die Zeit der Mutterschutzfrist nach § 
3 Absatz 1 der Mutterschutzverordnung und 
die Zeit des Erholungsurlaubs auf den Zeit-
raum nach Satz 2 angerechnet. 
 
(2) Kann die Beamtin oder der Beamte aus 
einem von ihr oder ihm nicht zu vertretenden 
Grund eine sich unmittelbar an die Mutter-
schutzfrist nach § 3 Absatz 1 der Mutter-
schutzverordnung anschließende Elternzeit 
nicht rechtzeitig beantragen, kann sie oder 
er dies innerhalb einer Woche nach Wegfall 
des Grundes nachholen. 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 

Nummer 3 
§ 3 

Beendigung oder Verlängerung der El-
ternzeit 

 
(1) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet 
oder im Rahmen des § 1 Abs. 2 verlängert 
werden, wenn die oder der Dienstvorgesetz-
te zustimmt. Die vorzeitige Beendigung we-
gen der Geburt eines weiteren Kindes oder 
wegen eines besonderen Härtefalles im Sin-
ne des § 7 Abs. 2 Satz 3 des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes kann nur abge-
lehnt werden, wenn zwingende dienstliche 
Belange der vorzeitigen Beendigung entge-
genstehen; über den Antrag auf vorzeitige 
Beendigung der Elternzeit ist innerhalb von 
vier Wochen zu entscheiden. Eine vorzeitige 
Beendigung der Elternzeit zum Zwecke der 
Inanspruchnahme der Mutterschutzfristen 
nach § 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 der Mutter-
schutzverordnung ist nicht zulässig. Die El-
ternzeit ist auf Antrag zu verlängern, wenn 
ein vorgesehener Wechsel in der An-
spruchsberechtigung aus einem wichtigen 
Grund nicht erfolgen kann. 
 
 

§ 3 
Beendigung oder Verlängerung der El-

ternzeit 
 
(1) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet 
oder im Rahmen des § 1 Absatz 2 verlängert 
werden, wenn die oder der Dienstvorgesetz-
te zustimmt. Die vorzeitige Beendigung 
wegen der Geburt eines weiteren Kindes 
oder wegen eines besonderen Härtefal-
les, insbesondere bei Eintritt einer 
schweren Krankheit, Schwerbehinderung 
oder Tod eines Elternteils oder eines 
Kindes der berechtigten Person oder bei 
erheblich gefährdeter wirtschaftlicher 
Existenz der Eltern nach Inanspruch-
nahme der Elternzeit kann nur abgelehnt 
werden, wenn zwingende dienstliche Be-
lange der vorzeitigen Beendigung entge-
genstehen; über den Antrag auf vorzeiti-
ge Beendigung der Elternzeit ist inner-
halb von vier Wochen zu entscheiden. 
Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme 
der Mutterschutzfristen nach § 1 Absatz 2 
und § 3 Absatz 1 der Mutterschutzver-
ordnung auch ohne Zustimmung der o-
der des Dienstvorgesetzten vorzeitig be-
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(2) Stirbt das Kind während der Elternzeit, 
endet diese spätestens drei Wochen nach 
dem Tod des Kindes. 
 
 

endet werden; in diesen Fällen soll die 
Beamtin der oder dem Dienstvorgesetz-
ten die Beendigung der Elternzeit recht-
zeitig mitteilen. Die Elternzeit ist auf Antrag 
zu verlängern, wenn ein vorgesehener 
Wechsel in der Anspruchsberechtigung aus 
einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 
 
(2) unverändert. 
 

Nummer 4 
§ 4 

Erholungsurlaub 
 
Der Erholungsurlaub wird nicht nach § 4 
Abs. 5 Satz 1 der Erholungsurlaubsverord-
nung vom 2. August 2001 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 141) gekürzt, wenn die Beamtin oder der 
Beamte während der Elternzeit eine Teil-
zeitbeschäftigung bei demselben Dienst-
herrn oder einem öffentlich-rechtlichen Ar-
beitgeber leistet. 

§ 4 
Erholungsurlaub 

 
Der Erholungsurlaub wird nicht nach § 4 
Absatz 6 Satz 1 der Erholungsurlaubs-
verordnung vom 2. August 2001 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 141, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom (einsetzen: Datum und 
Fundstelle dieses Gesetzes) gekürzt, 
wenn die Beamtin oder der Beamte während 
der Elternzeit eine Teilzeitbeschäftigung bei 
demselben Dienstherrn oder einem öffent-
lich-rechtlichen Arbeitgeber leistet. 
 

Nummer 5 
§ 6 

Übergangsvorschrift 
 
Für die vor dem 1. Januar 2007 geborenen 
oder mit dem Ziel der Adoption aufgenom-
menen Kinder sind die Regelungen dieser 
Verordnung mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass es bei der Prüfung des § 1 Abs. 1 die-
ser Verordnung in Verbindung mit § 15 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b des Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetzes auf den Zeit-
punkt der Geburt oder der Aufnahme des 
Kindes nicht ankommt. 
 

§ 6 
Übergangsvorschrift 

 
Für vor dem 1. Juli 2015 geborene oder 
mit dem Ziel der Adoption aufgenomme-
ne Kinder ist diese Verordnung in der bis 
zum 31. März 2016 geltenden Fassung 
weiter anzuwenden. 

Artikel 8 - Änderung der Erholungsurlaubsverordnung 
Nummer 1 

§ 3 
Wartezeit 

 
Erholungsurlaub kann erst sechs Monate, 
bei Beamtinnen und Beamten im Vorberei-
tungsdienst drei Monate nach der Einstel-
lung in den öffentlichen Dienst (Wartezeit) 
gewährt werden. Er kann vor Ablauf der 
Wartezeit gewährt werden, wenn besondere 

§ 3 
Wartezeit 

 
Erholungsurlaub kann erst sechs Monate, 
bei Beamtinnen und Beamten im Vorberei-
tungsdienst drei Monate nach der Einstel-
lung in den öffentlichen Dienst (Wartezeit) 
gewährt werden. Er kann vor Ablauf der 
Wartezeit gewährt werden, wenn besondere 
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Gründe dies erfordern. 
 

Gründe dies erfordern. 
 

Nummer 2  

§ 4 
Dauer des Erholungsurlaubs 

 
(1) Der Erholungsurlaub beträgt für Beam-
tinnen und Beamte, deren durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit auf fünf Tage in der Ka-
lenderwoche verteilt ist, und für Richterinnen 
und Richter für jedes Urlaubsjahr 
 
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 
26 Arbeitstage, 
 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 
29 Arbeitstage, 
 
nach dem vollendeten 40. Lebensjahr. 
30 Arbeitstage. 
 
Maßgebend ist das Lebensjahr, das von der 
Beamtin oder dem Beamten im Urlaubsjahr 
vollendet wird. 
 
(2) Arbeitstage im Sinne dieser Verordnung 
sind die Tage, an denen die Beamtin oder 
der Beamte dienstplanmäßig oder regelmä-
ßig zu arbeiten hat oder zu arbeiten hätte, 
mit Ausnahme der auf Arbeitstage fallenden 
gesetzlichen Feiertage, für die kein Freizeit-
ausgleich gewährt wird. Endet eine Dienst-
schicht nicht an dem Tag, an dem sie be-
gonnen hat, gilt als Arbeitstag im Sinne des 
Satzes 1 nur der Tag, an dem sie begonnen 
hat. 
 
(3) Beginnt oder endet das Beamtenverhält-
nis im Laufe des Urlaubsjahres, beträgt der 
Erholungsurlaub ein Zwölftel des Jahresur-
laubs für jeden vollen Kalendermonat der 
Dienstzugehörigkeit. Endet das Beamten-
verhältnis wegen Erreichens der Altersgren-
ze (§ 35 LBG), beträgt der Erholungsurlaub 
sechs Zwölftel, wenn das Beamtenverhältnis 
in der ersten Hälfte des Urlaubsjahres endet, 
und zwölf Zwölftel, wenn das Beamtenver-
hältnis in der zweiten Hälfte des Urlaubsjah-
res endet. 
 
(4) Ist die durchschnittliche Wochenarbeits-
zeit regelmäßig oder dienstplanmäßig auf 
mehr als fünf Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, erhöht sich der Erholungsur-

§ 4 
Dauer des Erholungsurlaubs 

 
(1) Der Erholungsurlaub beträgt für Be-
amtinnen und Beamte, deren durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche verteilt ist, 
und für Richterinnen und Richter für je-
des Urlaubsjahr 30 Arbeitstage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Beginnt oder endet das Beamtenverhält-
nis im Laufe des Urlaubsjahres, beträgt der 
Erholungsurlaub ein Zwölftel des Jahresur-
laubs für jeden vollen Kalendermonat der 
Dienstzugehörigkeit. Endet das Beamten-
verhältnis mit oder nach dem Erreichen 
der Altersgrenze (§ 35 LBG), beträgt der 
Erholungsurlaub sechs Zwölftel, wenn das 
Beamtenverhältnis in der ersten Hälfte des 
Urlaubsjahres endet, und zwölf Zwölftel, 
wenn das Beamtenverhältnis in der zweiten 
Hälfte des Urlaubsjahres endet. Dies gilt 
nicht für den Mindesturlaubsanspruch 
nach § 12. In diesen Fällen erfolgt eine 
anteilige Kürzung für jeden vollen Kalen-
dermonat nach dem Ruhestandseintritt. 
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laub für jeden zusätzlichen Arbeitstag im 
Urlaubsjahr um ein Zweihundertsechzigstel 
des Erholungsurlaubs nach Absatz 1. Ist die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit regel-
mäßig oder dienstplanmäßig auf weniger als 
fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche ver-
teilt, vermindert sich der Erholungsurlaub für 
jeden zusätzlichen arbeitsfreien Tag im Ur-
laubsjahr um ein Zweihundertsechzigstel 
des Erholungsurlaubs nach Absatz 1; die 
zusätzlichen arbeitsfreien Tage werden oh-
ne Rücksicht auf gesetzliche Feiertage er-
mittelt. In Verwaltungen, in denen die Vertei-
lung der durchschnittlichen Wochenarbeits-
zeit häufig wechselt, kann von der Berech-
nungsweise nach den Sätzen 1 und 2 ab-
gewichen werden. Ändert sich die Verteilung 
der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, ist 
der zum Zeitpunkt der Änderung noch zu-
stehende Erholungsurlaub in entsprechen-
der Anwendung von Satz 1 oder 2 neu fest-
zusetzen. Hierbei ist die Zahl der Arbeitsta-
ge zugrunde zu legen, die sich ergeben 
würde, wenn die für die Zeit des Erholungs-
urlaubs maßgebende Verteilung der Arbeits-
zeit für das ganze Urlaubsjahr gelten würde. 
Die Sätze 1 bis 4 sind auf einen nach § 6 
Satz 2 und 3 noch zustehenden Erholungs-
urlaub entsprechend anzuwenden. 
 
(5) Der Erholungsurlaub wird für jeden vollen 
Kalendermonat einer Beurlaubung ohne 
Besoldung um ein Zwölftel gekürzt. Hat die 
Beamtin oder der Beamte den ihr oder ihm 
zustehenden Erholungsurlaub vor Beginn 
der Beurlaubung ohne Besoldung nicht oder 
nicht vollständig erhalten, ist der Resturlaub 
nach dem Ende der Beurlaubung ohne Be-
soldung im laufenden oder im nächsten Ur-
laubsjahr zu gewähren. Hat die Beamtin 
oder der Beamte vor dem Beginn der Beur-
laubung ohne Besoldung mehr Erholungsur-
laub erhalten als ihr oder ihm nach Satz 1 
zusteht, ist der Erholungsurlaub, der der 
Beamtin oder dem Beamten nach dem Ende 
der Beurlaubung ohne Besoldung zusteht, 
um die zuviel gewährten Erholungsurlaubs-
tage zu kürzen. Der Erholungsurlaub wird 
nicht nach Satz 1 gekürzt, wenn die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle spätestens bei Beendigung der Beur-
laubung ohne Besoldung schriftlich aner-
kannt hat, dass diese dienstlichen Interes-
sen oder öffentlichen Belangen dient. 

(4) Der Jahresurlaub nach Absatz 1 wird 
für jeden vollen Kalendermonat in der 
Freistellungsphase 
1. bei Altersteilzeit gemäß § 63 Absatz 1 

Satz 4 des Landesbeamtengesetzes 
oder gemäß § 7c Absatz 1 Satz 1 des 
Landesrichtergesetzes oder 

2. bei einer Teilzeitbeschäftigung gemäß 
§ 61 Absatz 1 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes oder gemäß § 7b Ab-
satz 3 des Landesrichtergesetzes 

um ein Zwölftel gekürzt. 
 
(5) Ist die durchschnittliche Wochenarbeits-
zeit regelmäßig oder dienstplanmäßig auf 
mehr als fünf Arbeitstage in der Kalender-
woche verteilt, erhöht sich der Erholungsur-
laub für jeden zusätzlichen Arbeitstag im 
Urlaubsjahr um ein Zweihundertsechzigstel 
des Erholungsurlaubs nach Absatz 1. Ist die 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit regel-
mäßig oder dienstplanmäßig auf weniger als 
fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche ver-
teilt, vermindert sich der Erholungsurlaub für 
jeden zusätzlichen arbeitsfreien Tag im Ur-
laubsjahr um ein Zweihundertsechzigstel 
des Erholungsurlaubs nach Absatz 1; die 
zusätzlichen arbeitsfreien Tage werden oh-
ne Rücksicht auf gesetzliche Feiertage er-
mittelt. In Verwaltungen, in denen die Vertei-
lung der durchschnittlichen Wochenarbeits-
zeit häufig wechselt, kann von der Berech-
nungsweise nach den Sätzen 1 und 2 ab-
gewichen werden. Bei einer Änderung der 
Zahl der Wochenarbeitstage während des 
Urlaubsjahres sind alle zu diesem Zeit-
punkt bestehenden Urlaubsansprüche 
entsprechend neu festzusetzen. Hierbei 
ist die Zahl der Arbeitstage zugrunde zu 
legen, die sich ergeben würde, wenn die für 
die Zeit des Erholungsurlaubs maßgebende 
Verteilung der Arbeitszeit für das ganze Ur-
laubsjahr gelten würde. Die Sätze 1 bis 4 
sind auf einen nach § 6 Satz 2 und 3 noch 
zustehenden Erholungsurlaub entsprechend 
anzuwenden. Eine Minderung bestehen-
der Urlaubsansprüche aus Vorjahren und 
anteiliger Urlaubsansprüche des laufen-
den Jahres unterbleibt, soweit diese bis 
zum Zeitpunkt einer Verringerung der 
Zahl der wöchentlichen Arbeitstage tat-
sächlich nicht in Anspruch genommen 
werden konnten. 
 



 94

Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

 
(6) Ergeben sich bei der Berechnung des 
Erholungsurlaubs Bruchteile von Arbeitsta-
gen, ist die erste Stelle nach dem Komma 
bis 4 nach unten, ab 5 nach oben auf einen 
vollen Arbeitstag zu runden. 
 

(6) Der Erholungsurlaub wird für jeden vollen 
Kalendermonat einer Beurlaubung ohne 
Besoldung um ein Zwölftel gekürzt. Hat die 
Beamtin oder der Beamte den ihr oder ihm 
zustehenden Erholungsurlaub vor Beginn 
der Beurlaubung ohne Besoldung nicht oder 
nicht vollständig erhalten, ist der Resturlaub 
nach dem Ende der Beurlaubung ohne Be-
soldung im laufenden oder im nächsten Ur-
laubsjahr zu gewähren. Hat die Beamtin 
oder der Beamte vor dem Beginn der Beur-
laubung ohne Besoldung mehr Erholungsur-
laub erhalten als ihr oder ihm nach Satz 1 
zusteht, ist der Erholungsurlaub, der der 
Beamtin oder dem Beamten nach dem Ende 
der Beurlaubung ohne Besoldung zusteht, 
um die zuviel gewährten Erholungsurlaubs-
tage zu kürzen. Der Erholungsurlaub wird 
nicht nach Satz 1 gekürzt, wenn die oberste 
Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle spätestens bei Beendigung der Beur-
laubung ohne Besoldung schriftlich aner-
kannt hat, dass diese dienstlichen Interes-
sen oder öffentlichen Belangen dient. 
 
(7) Ergeben sich bei der Berechnung des 
Erholungsurlaubs Bruchteile von Arbeitsta-
gen, ist die erste Stelle nach dem Komma 
bis 4 nach unten, ab 5 nach oben auf einen 
vollen Arbeitstag zu runden. Dies gilt nicht 
bei Durchführung einer Berechnung nach 
§ 12. 
 

Nummer 3 
§ 6 

Abwicklung des Erholungsurlaubs 
 
Der Erholungsurlaub ist grundsätzlich im 
Urlaubsjahr in Anspruch zu nehmen. Erho-
lungsurlaub, der nicht bis zum 30. Septem-
ber des folgenden Jahres abgewickelt wor-
den ist, verfällt. Für Beamtinnen und Beam-
te, die in der zweiten Jahreshälfte in das 
Beamtenverhältnis eingetreten sind, verfällt 
der Erholungsurlaub mit dem Ablauf des 
folgenden Jahres. 
 

§ 6 
Abwicklung des Erholungsurlaubs 

 
(1) Der Erholungsurlaub ist im Urlaubs-
jahr in Anspruch zu nehmen. Erholungs-
urlaub, der nicht bis zum 30. September 
des folgenden Jahres abgewickelt wor-
den ist, verfällt. Konnte der Erholungsur-
laub aus dringenden dienstlichen Grün-
den nicht bis zum 30. September abgewi-
ckelt werden, verlängert sich diese Frist 
bis zum 31. Dezember. Dies gilt auch für 
Beamtinnen und Beamte, die in der zwei-
ten Jahreshälfte in das Beamtenverhält-
nis eingetreten sind.  
 
(2) Die vorläufige Dienstenthebung (§ 38 
Landesdisziplinargesetz) und das Verbot 
der Führung der Dienstgeschäfte (§ 39 
Beamtenstatusgesetz) sind für die Ent-
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stehung des Urlaubsanspruches un-
schädlich. Der Verfall des Urlaubsan-
spruches bleibt unberührt. 
 
(3) Für den nach Artikel 7 der Richtlinie 
2003/88/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. November 
2003 über bestimmte Aspekte der Ar-
beitszeitgestaltung (ABl. L 299 S. 9) ge-
währleisteten Mindestjahresurlaub von 
vier Wochen gelten besondere Verfalls- 
und Abgeltungsbestimmungen. Konnte 
der Mindestjahresurlaub aufgrund von 
Krankheit nicht bis zum Ende des 30. 
September des auf das Urlaubsjahr fol-
genden Jahres abgewickelt werden, ver-
fällt dieser abweichend von Absatz 1 mit 
Ablauf des 31. März des zweiten auf das 
Urlaubsjahr folgenden Jahres. Der An-
spruch auf Mindestjahresurlaub ist ge-
richtet auf eine bezahlte Erholungsphase 
von mindestens vier Wochen im konkre-
ten Urlaubsjahr, sei es durch Urlaub des 
laufenden Urlaubsjahres oder durch 
übertragenen Urlaub aus vorangegange-
nen Urlaubsjahren. 
 

Nummer 4 
§ 8 

Erkrankung 
 
(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter 
während ihres oder seines Erholungsurlaubs 
durch Krankheit dienstunfähig und zeigt sie 
oder er dies unverzüglich an, wird ihr oder 
ihm die Zeit der Dienstunfähigkeit nicht auf 
den Erholungsurlaub angerechnet. Die Be-
amtin oder der Beamte hat die Dienstunfä-
higkeit durch eine ärztliche Bescheinigung 
nachzuweisen. 
 
 
 
(2) Will die Beamtin oder der Beamte wegen 
der Erkrankung Erholungsurlaub über die 
bewilligte Zeit hinaus nehmen, bedarf es 
dazu eines neuen Antrags. 
 

§ 8 
Erkrankung 

 
(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter 
während ihres oder seines Erholungsurlaubs 
durch Krankheit dienstunfähig und zeigt sie 
oder er dies unverzüglich an, wird ihr oder 
ihm die Zeit der Dienstunfähigkeit nicht auf 
den Erholungsurlaub angerechnet. Dies gilt 
auch in Fällen des § 13 Absatz 2 und 3 
Sonderurlaubsverordnung. Die Beamtin 
oder der Beamte hat die Dienstunfähigkeit 
durch eine ärztliche Bescheinigung nachzu-
weisen. 
 
(2) unverändert. 

Nummer 5 
§ 9 

Erholungsurlaub jugendlicher Beamtin-
nen und Beamten 

 
Der Erholungsurlaub jugendlicher Beamtin-

§ 9 
Erholungsurlaub jugendlicher Beamtin-

nen und Beamten 
 
Der Erholungsurlaub jugendlicher Beamtin-
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nen und Beamten richtet sich nach § 19 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 
1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert 
durch Artikel 36 des Gesetzes vom 21. De-
zember 2000 (BGBl. I S. 1983); weiterge-
hende Erholungsurlaubsansprüche nach 
dieser Verordnung bleiben unberührt. Die 
Wartezeit beträgt drei Monate. Für die Ab-
wicklung des Erholungsurlaubs gelten die 
Bestimmungen des § 6. 
 

nen und Beamten richtet sich nach § 19 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 
1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Ap-
ril 2013 (BGBl. I S. 868); weitergehende 
Erholungsurlaubsansprüche nach dieser 
Verordnung bleiben unberührt. Die Wartezeit 
beträgt drei Monate. Für die Abwicklung des 
Erholungsurlaubs gelten die Bestimmungen 
des § 6. 
 

Nummer 6 
§ 10 

Zusatzurlaub für Schichtdienst 
 
(1) Verrichtet eine Beamtin oder ein Beamter 
Dienst nach einem Schichtplan, der einen 
regelmäßigen Wechsel der täglichen Ar-
beitszeit in Wechselschichten bei ununter-
brochenem Fortgang der Arbeit während der 
ganzen Woche, gegebenenfalls mit einer 
Unterbrechung der Arbeit am Wochenende 
von höchstens 48 Stunden Dauer, vorsieht, 
und sind dabei nach dem Dienstplan im Jah-
resdurchschnitt in je fünf Wochen mindes-
tens 40 Arbeitsstunden in der Nachtschicht 
zu leisten, erhält sie oder er bei einer sol-
chen Dienstleistung Zusatzurlaub nach der 
folgenden Übersicht: 
In der Fünf-Tage-Woche 
Dienstleistung im Kalenderjahr an mindes-
tens 
87 Arbeitstagen 
130 Arbeitstagen 
173 Arbeitstagen 
195 Arbeitstagen 
 
In der Sechs-Tage-Woche 
Dienstleistung im Kalenderjahr an mindes-
tens 
104 Arbeitstagen 
156 Arbeitstagen 
208 Arbeitstagen 
234 Arbeitstagen 
 
Zusatzurlaub 
Dienstleistung im Kalenderjahr an mindes-
tens 
1 Arbeitstag, 
2 Arbeitstage, 
3 Arbeitstage, 
4 Arbeitstage. 
 
Beginnen an einem Tag zwei Dienstschich-

§ 10 
Zusatzurlaub für Nachtdienst 

 
(1) Verrichtet eine Beamtin oder ein Be-
amter Dienst nach einem Plan, erhält sie 
oder er bei einer Dienstleistung im Ka-
lenderjahr von mindestens 

1. 110 Nachtdienststunden  
einen Arbeitstag, 

2. 220 Nachtdienststunden  
zwei Arbeitstage, 

3. 330 Nachtdienststunden  
drei Arbeitstage, 

4. 440 Nachtdienststunden  
vier Arbeitstage, 

5. 550 Nachtdienststunden  
fünf Arbeitstage 

Zusatzurlaub im Urlaubsjahr. 
 
(2) Soweit teilzeitbeschäftigte Beamtin-
nen und Beamte aufgrund der Ermäßi-
gung ihrer Arbeitszeit die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 nicht erfüllen, sind 
diese Regelungen mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Anzahl der Nacht-
dienst-stunden im Verhältnis der ermä-
ßigten Arbeitszeit zur regelmäßigen Ar-
beitszeit gekürzt wird. 
 
(3) Der Bemessung des Zusatzurlaubs für 
Nachtdienst für ein Urlaubsjahr werden 
die in diesem Urlaubsjahr erbrachten 
Dienstleistungen nach den Absätzen 1 
und 2 zugrunde gelegt. Nachtdienststun-
den, die zur Erreichung des jeweils 
nächsten Schwellenwertes der Absätze 1 
und 2 im Urlaubsjahr nicht ausreichen, 
verfallen nicht, sondern sind in das 
Folgejahr übertragbar. Der Zusatzurlaub 
nach den Absätzen 1 und 2 darf insge-
samt fünf Arbeitstage für das Urlaubsjahr 
nicht überschreiten; Absatz 5 bleibt un-
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ten und endet die zweite Dienstschicht an 
einem anderen Tag, gelten abweichend von 
§ 4 Abs. 2 Satz 2 beide Tage als Arbeitsta-
ge. 
 
(2) Verrichtet eine Beamtin oder ein Beam-
ter, die oder der die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht erfüllt, nach einem 
Schichtplan Dienst zu erheblich unterschied-
lichen Zeiten, erhält sie oder er 
 
ein Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn sie oder 
er mindestens 110 Stunden, 
 
zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie 
oder er mindestens 220 Stunden, 
 
drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie oder 
er mindestens 330 Stunden, 
 
vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie oder 
er mindestens 450 Stunden 
 
im Kalenderjahr Nachtdienst geleistet hat. 
Die Voraussetzungen des Satzes 1 sind nur 
erfüllt, wenn die Lage oder die Dauer der 
Schichten überwiegend um mindestens drei 
Stunden voneinander abweichen. 
 
(3) Erfüllt eine Beamtin oder ein Beamter 
weder die Voraussetzungen des Absatzes 1 
noch die des Absatzes 2, erhält sie oder er 
 
ein Arbeitstag Zusatzurlaub, wenn sie oder 
er mindestens 150 Stunden, 
 
zwei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie 
oder er mindestens 300 Stunden, 
 
drei Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie oder 
er mindestens 450 Stunden, 
 
vier Arbeitstage Zusatzurlaub, wenn sie oder 
er mindestens 600 Stunden 
 
im Kalenderjahr Nachtdienst geleistet hat. 
 
(4) Soweit teilzeitbeschäftigte Beamtinnen 
und Beamte aufgrund der Ermäßigung ihrer 
Arbeitszeit die Voraussetzungen der Absät-
ze 1 bis 3 nicht erfüllen, sind diese Regelun-
gen mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Anzahl der geforderten Arbeitsstunden in 
der Nachtschicht oder der geforderten 

berührt. § 4 Absatz 5 ist nicht anzuwen-
den. 
 
(4) Nachtdienst ist der dienstplanmäßige 
Dienst zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. 
 
(5) Für Beamtinnen und Beamte, die das 
50. Lebensjahr vollendet haben oder im 
Laufe des Urlaubsjahres vollenden, er-
höht sich der Zusatzurlaub um einen Ar-
beitstag. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht 
1. für Beamtinnen und Beamte der Feu-

erwehr und des Wachdienstes, wenn 
sie nach einem Schichtplan einge-
setzt sind, der für den Regelfall 
Schichten von 24 Stunden Dauer vor-
sieht, 

2. für Beamtinnen und Beamte, die sich 
zwischen Dienstende und nächstem 
Dienstbeginn an Bord von ruhenden 
Schiffen oder auf ruhenden anderen 
schwimmenden Geräten bereithalten, 

3. für Beamtinnen und Beamte, die an 
Bord von Schiffen oder auf anderen 
schwimmenden Geräten zur Bord- 
und Hafenwache oder zur Ankerwa-
che eingesetzt sind. 

 
Ist mindestens ein Viertel der Schichten, 
die Beamtinnen und Beamte der Feuer-
wehr und des Wachdienstes leisten, kür-
zer als 24, aber länger als elf Stunden, 
erhalten die Beamtinnen und Beamten für 
je fünf Monate Schichtdienst im Urlaubs-
jahr einen Arbeitstag Zusatzurlaub; Ab-
satz 5 ist nicht anzuwenden. 
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Nachtdienststunden im Verhältnis der ermä-
ßigten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeits-
zeit gekürzt wird. 
 
(5) Der Bemessung des Zusatzurlaubs für 
Schichtdienst für ein Urlaubsjahr werden die 
in diesem Urlaubsjahr erbrachten Dienstleis-
tungen nach den Absätzen 1 bis 4 zugrunde 
gelegt. Der Zusatzurlaub nach den Absätzen 
1 bis 4 darf insgesamt vier Arbeitstage für 
das Urlaubsjahr nicht überschreiten; Absatz 
7 bleibt unberührt. § 4 Abs. 4 ist nicht anzu-
wenden. 
 
(6) Nachtdienst ist der dienstplanmäßige 
Dienst zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. 
 
(7) Für Beamtinnen und Beamte, die das 50. 
Lebensjahr vollendet haben oder im Laufe 
des Urlaubsjahres vollenden, erhöht sich der 
Zusatzurlaub um einen Arbeitstag. 
 
(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht 
1. für Beamtinnen und Beamte der Feuer-

wehr und des Wachdienstes, wenn sie 
nach einem Schichtplan eingesetzt sind, 
der für den Regelfall Schichten von 24 
Stunden Dauer vorsieht, 

2. für Beamtinnen und Beamte, die sich 
zwischen Dienstende und nächstem 
Dienstbeginn an Bord von ruhenden 
Schiffen oder auf ruhenden anderen 
schwimmenden Geräten bereithalten, 

3. für Beamtinnen und Beamte, die an 
Bord von Schiffen oder auf anderen 
schwimmenden Geräten zur Bord- und 
Hafenwache oder zur Ankerwache ein-
gesetzt sind. 

 
Ist mindestens ein Viertel der Schichten, die 
Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr und 
des Wachdienstes leisten, kürzer als 24, 
aber länger als elf Stunden, erhalten die 
Beamtinnen und Beamten für je fünf Monate 
Schichtdienst im Urlaubsjahr einen Arbeits-
tag Zusatzurlaub; Absatz 7 ist nicht anzu-
wenden. 
 
Nummer 7 
 § 12 

Urlaubsabgeltungsanspruch 
 
(1) Beamtinnen und Beamten, die krank-
heitsbedingt bis zur Beendigung des Be-
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amtenverhältnisses ihren Urlaub nicht 
nehmen konnten oder während der akti-
ven Dienstzeit versterben, wird der bis 
dahin nicht verfallene Mindestjahresur-
laub abgegolten. 
 
(2) Die Höhe der Abgeltung bemisst sich 
nach dem Durchschnitt der Besoldung 
der letzten drei Monate vor Eintritt oder 
Versetzung in den Ruhestand ohne Be-
rücksichtigung von Sonder- und Nach-
zahlungen. 
 
(3) Die Urlaubsansprüche sind von Amts 
wegen zu berechnen und unterliegen der 
regelmäßigen dreijährigen Verjährungs-
frist (§ 195 BGB), beginnend mit dem En-
de des Jahres des Ruhestandseintritts. 
 

Nummer 8 
§ 12 

Übergangsregelung 
 
Für Beamtinnen und Beamte in den Besol-
dungsgruppen A15 und darüber, C2 und 
darüber und Richterinnen und Richter in den 
Besoldungsgruppen R2 und darüber, die 
das 30. Lebensjahr vor dem 1. Januar 2002 
vollendet haben, beträgt der Erholungsur-
laubsanspruch vom vollendeten 30. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 
abweichend von § 4 Abs. 1 30 Arbeitstage. 
 

§ 13 
Übergangsregelung 

 
§ 4 Absatz 1 gilt rückwirkend auch für die 
Kalenderjahre 2011 und 2012. Ein gemäß 
§ 4 zusätzlich entstandener Urlaubsan-
spruch für das Urlaubsjahr 2011 ist ver-
fallen, wenn er nicht bis zum Ablauf des 
30. September 2013 abgewickelt worden 
ist. 
 

Nummer 9 –  
Änderung der Paragrafennummerierung der ursprünglichen Inkrafttretensregelung 
 
Artikel 9 - Änderung der Allgemeinen Laufbahnverordnung 
Nummer 1 

§ 1 
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
 
(1) Diese Verordnung gilt für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes, der Gemeinden, 
Kreise und Ämter sowie der sonstigen der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts ohne 
Gebietshoheit sowie der rechtsfähigen An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts. 
 
(2) Die Verordnung gilt nicht für 

1. Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer (§§ 116 bis 121 Landes-
beamtengesetz (LBG)), 

§ 1 
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Verordnung gilt nicht für 

1. Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer (§§ 116 bis 119 Landes-
beamtengesetz (LBG)), 



 100

Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

2. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 
(§ 6 LBG) und 

3. Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte (§ 
7 Abs. 5 LBG) sowie diejenigen Be-
amtinnen und Beamten auf Zeit, de-
ren Zugangsvoraussetzungen (§ 14 
LBG) gesetzlich besonders geregelt 
sind. 

 
(3) Soweit in den Besonderen Laufbahnver-
ordnungen nach § 25 Abs. 2 Satz 2 LBG von 
der Allgemeinen Laufbahnverordnung ab-
weichende Regelungen getroffen werden, 
gehen diese den Vorschriften der Allgemei-
nen Laufbahnverordnung vor. 
 
(4) Die Vorschriften über die Probezeit gel-
ten nicht für Beamtinnen und Beamte auf 
Zeit. 
 
(5) Wird mit der Einstellung ein Beförde-
rungsamt verliehen (§ 18 Satz 2 LBG), gilt 
dies zugleich als Beförderung. Amtszulagen 
(§ 42 Abs. 2 des durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-
H. S. 785) übergeleiteten Bundesbesol-
dungsgesetzes, geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2008 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 791, Bundesbesoldungsgesetz - 
Überleitungsfassung)) gelten als Bestandteil 
des Endgrundgehalts (§ 20 Abs. 1 LBG). Die 
Feststellung nach § 19 Abs. 4 Satz 1 gilt als 
Prüfung (§ 30 Abs. 4 LBG). 
 

2. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte 
(§ 6 LBG) und 

3. Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte (§ 
7 Abs. 5 LBG) sowie diejenigen Be-
amtinnen und Beamten auf Zeit, de-
ren Zugangsvoraussetzungen (§ 14 
LBG) gesetzlich besonders geregelt 
sind. 
 

(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
(5) unverändert. 

Nummer 2 
§ 3 

Gestaltung der Laufbahnen 
 
(1) Die für die Gestaltung der Laufbahn zu-
ständige oberste Landesbehörde kann Äm-
ter einer Laufbahn, die eine gleiche Qualifi-
kation erfordern, zu einem Laufbahnzweig 
zusammenfassen. Laufbahnzweige können 
insbesondere eingerichtet werden, wenn 
1. eine bestimmte Vorbildung, Ausbildung 

oder Prüfung für bestimmte Ämter der 
Laufbahn 
a. durch besondere Rechtsvorschrift vor-

geschrieben ist oder 
b. aufgrund der Eigenart der wahrzu-

nehmenden Aufgaben erforderlich ist 
oder 

2. bei der Besetzung bestimmter Ämter re-
gelmäßig die gleiche Qualifikation gefor-

§ 3 
Gestaltung der Laufbahnen 

 
(1) unverändert. 
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dert wird. 
 
(2) Regelmäßig zu durchlaufen sind alle 
Ämter einer Laufbahn, die in der Besol-
dungsordnung A aufgeführt sind, ab dem 
jeweiligen Einstiegsamt. Voraussetzung für 
die Übertragung eines Amtes der Besol-
dungsordnung B ist das Erreichen eines 
Amtes der Besoldungsgruppe A 16. 
 
(3) Sind für eine Laufbahn über die in § 14 
LBG bezeichneten Einstiegsämter hinaus 
besondere Einstiegsämter nach § 24 des 
Bundesbesoldungsgesetzes - Überleitungs-
fassung geregelt, brauchen die darunter 
liegenden Ämter der Laufbahn nicht durch-
laufen zu werden. 
 
 
 
 
(4) Beim Laufbahnwechsel sind Ämter, die 
den in der bisherigen Laufbahn durchlaufe-
nen Ämtern entsprechen, nicht mehr zu 
durchlaufen. 
 
(5) Beim Aufstieg nach §§ 25 und 26 brau-
chen die noch nicht durchlaufenen Ämter 
der bisherigen Laufbahn nicht durchlaufen 
zu werden. 
 
(6) Wechselt eine Richterin oder ein Richter, 
die oder der ein Amt der Besoldungsord-
nung R innehat, in die Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt in der 
Fachrichtung Allgemeine Dienste, kann ihr 
oder ihm ein Amt in der Besoldungsgruppe 
14 der Besoldungsordnung A frühestens ein 
Jahr, ein Amt in der Besoldungsgruppe 15 
frühestens drei Jahre und ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 16 frühestens fünf Jahre 
nach der Ernennung zur Richterin oder zum 
Richter auf Lebenszeit übertragen werden. 
Satz 1 gilt für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte entsprechend. 
 
(7) Bei der Übertragung eines Amtes nach § 
37 LBG brauchen Ämter mit niedrigerem 
Endgrundgehalt nicht durchlaufen zu wer-
den. 
 
 
 
 

 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Sind für eine Laufbahn über die in § 14 
LBG bezeichneten Einstiegsämter hinaus 
besondere Einstiegsämter nach §°25 Ab-
satz 2 des Besoldungsgesetzes Schles-
wig-Holstein vom 26. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom [einfügen: Datum und 
Fundstelle dieses Gesetzes] geregelt, 
brauchen die darunter liegenden Ämter der 
Laufbahn nicht durchlaufen zu werden. 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
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Nummer 3 
§ 7 

Probezeit 
(§ 19 LBG) 

 
(1) Die Probezeit dient der Bewährung für 
die Laufbahn. Sie soll insbesondere erwei-
sen, dass die Beamtin oder der Beamte 
nach Einarbeitung die übertragenen Aufga-
ben erfüllt und zugleich erste Erkenntnisse 
vermitteln, für welche Verwendung die Be-
amtin oder der Beamte besonders geeignet 
erscheint. Die Beamtin oder der Beamte soll 
während der Probezeit in unterschiedlichen 
Aufgabengebieten eingesetzt werden. Be-
standteil der Bewährung ist die erfolgreiche 
Teilnahme an verpflichtenden Fortbildungs-
maßnahmen, die unter Berücksichtigung der 
erworbenen Laufbahnbefähigung, der bisher 
wahrgenommenen hauptberuflichen Tätig-
keiten und der bisherigen Qualifizierungs-
maßnahmen festzulegen sind. Die für die 
Gestaltung der Laufbahn zuständige oberste 
Landesbehörde kann die zum Abschluss der 
Probezeit in der Laufbahn zu fordernden 
fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten regeln. In einer Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, sollen 
von der Probezeit mindestens sechs Monate 
außerhalb einer obersten Bundes- oder 
Landesbehörde abgeleistet werden; Zeiten 
nach Absatz 2 können angerechnet werden. 
 
(2) Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienst-
bezüge ist keine Probezeit. Die Zeit einer 
Beurlaubung ohne Dienstbezüge 

1. für die Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatli-
chen Einrichtungen oder zur Über-
nahme von Aufgaben der Entwick-
lungshilfe, 

2. für sonstige Tätigkeiten, die überwie-
gend dienstlichen Interessen oder öf-
fentlichen Belangen dienen, 

 
gilt als Probezeit, soweit die Tätigkeit nach 
Art und Bedeutung der Tätigkeit in der Lauf-
bahn gleichwertig ist und das Vorliegen der 
Voraussetzungen spätestens bei Gewäh-
rung der Beurlaubung von der obersten 
Dienstbehörde schriftlich festgestellt wurde. 
Die Ministerpräsidentin oder der Minister-
präsident bestimmt, für welche Einrichtun-
gen nach Satz 1 Nr. 1 die Feststellung zu-

§ 7 
Probezeit 
(§ 19 LBG) 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
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lässig ist. Die Mindestprobezeit nach § 19 
Abs. 2 Satz 3 LBG ist außerhalb einer sol-
chen Beurlaubung abzuleisten. 
 
(3) Die Anrechnung von Zeiten hauptberufli-
cher Tätigkeiten innerhalb und außerhalb 
des öffentlichen Dienstes nach § 19 Abs. 2 
LBG darf nur in dem Umfang erfolgen, der 
die ordnungsgemäße Feststellung der Be-
währung gewährleistet. Dabei werden Tätig-
keiten in einem Kirchenbeamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder auf Probe wie Zeiten im 
Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen be-
handelt. 
 
(4) Wird einer anderen Bewerberin oder ei-
nem anderen Bewerber mit der Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe 
gleichzeitig ein Amt mit leitender Funktion 
nach § 5 LBG übertragen, endet mit dem 
erfolgreichen Abschluss der zweijährigen 
Probezeit nach § 5 Abs. 1 LBG auch die 
laufbahnrechtliche Probezeit nach Absatz 1. 
 

 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Wird einer anderen Bewerberin oder ei-
nem anderen Bewerber mit der Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten auf Probe 
gleichzeitig ein Amt mit leitender Funktion 
nach § 5 LBG übertragen, endet mit dem 
erfolgreichen Abschluss der zweijährigen 
Probezeit nach § 5 Abs. 1 LBG auch die 
laufbahnrechtliche Probezeit nach Absatz 1. 
 

Nummer 4 
§ 9 

Qualifizierung 
 
(1) Die Qualifizierung (§ 22 LBG) umfasst 
berufliche Erfahrung, dienstliche Mobilität 
und dienstlich veranlasste oder auf eigene 
Initiative durchgeführte Maßnahmen, z.B. 
1. behördeninterne Fortbildung, 
2. Fortbildung an verwaltungsinternen oder 

externen Fortbildungseinrichtungen, 
3. erfolgreiche Fortbildung an Fortbildungs-

einrichtungen, die mit einer Prüfung oder 
mit einem vergleichbaren Zertifikat abge-
schlossen wurde, 

4. erfolgreich abgeschlossener Besuch ei-
ner Berufsakademie, Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie, 

5. Bachelor- und Master-Studienab-
schlüsse und vergleichbare Studienab-
schlüsse an Präsenz oder Fernhochschu-
len, 

6. erfolgreich abgeschlossene Zusatz-, Er-
gänzungs- und Aufbaustudiengänge oder 

7. eigene Lehr- oder sonstige Fortbil-
dungstätigkeiten. 

 
Als Maßnahme der Qualifizierung kommen 
auch die Hospitation in einem Wirtschaftsun-
ternehmen oder in einer sonstigen Einrich-

§ 9 
Qualifizierung 

 
(1) unverändert. 
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tung außerhalb der öffentlichen Verwaltung, 
der Austausch insbesondere von Nach-
wuchskräften zwischen den obersten 
Dienstbehörden des Landes und zwischen 
den Dienstherren sowie die Entsendung zu 
einer öffentlichen zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtung in Betracht. 
 
(2) Je höher das Beförderungsamt ist, desto 
höhere Anforderungen sind an die Qualifizie-
rung zu stellen. Die für die Gestaltung der 
Laufbahn zuständige oberste Landesbehör-
de kann bestimmen, dass besondere Aus-
wahlverfahren erfolgreich zu durchlaufen 
sind. 
 
(3) Die Übertragung von Ämtern mit Füh-
rungsverantwortung soll in der Regel erst 
nach Ableisten einer Führungskräftequalifi-
zierung erfolgen. Ist eine Führungskräf-
tequalifizierung vor der Übertragung eines 
Amtes mit Führungsverantwortung nicht 
erfolgt, soll sie nachgeholt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Als Qualifizierung für die Übertragung 
von Beförderungsämtern ab dem zweiten 
Beförderungsamt in beiden Laufbahn-
gruppen soll neben in der Probezeit 
wahrzunehmenden Fortbildungsmaß-
nahmen und der beruflichen Erfahrung 
die Teilnahme an Fortbildungsmaßnah-
men nach § 11 Absatz 2 Satz 1 im Um-
fang von durchschnittlich mindestens 14 
Stunden im Jahr gefordert werden; für 
die Berechnung des Durchschnitts ist der 
jeweils geltende Regelbeurteilungszeit-
raum aus § 39 Absatz 1 zugrunde zu le-
gen. 
 
(4) Ist mit der Übertragung eines Amtes 
die Übernahme von Führungsfunktionen 
verbunden, ist zusätzlich zu den Fortbil-
dungsmaßnahmen nach Absatz 3 eine 
Führungskräftefortbildung im Umfang 
von mindestens 35 Stunden zu absolvie-
ren. In der Laufbahngruppe 2 beträgt bei 
Beamtinnen und Beamten, die im zweiten 
Einstiegsamt eingestellt worden sind, der 
Anteil der Führungskräftefortbildung 
mindestens 50 % der nach Absatz 3 
wahrzunehmenden Fortbildungsmaß-
nahmen, mindestens 60 Stunden. Ist die-
se Fortbildung vor der Übertragung eines 
Amtes mit Führungsfunktionen nicht er-
folgt, ist sie zeitnah nachzuholen. 
 

Nummer 5 
§ 10 a 

Beförderung in ein Amt 
der Besoldungsgruppe A 14 

 
(1) Für die Beförderung von Beamtinnen 

§ 10 a 
Beförderung in ein Amt 

der Besoldungsgruppe A 14 
 
(1) Für die Beförderung von Beamtinnen 
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oder Beamten, die unterhalb des zweiten 
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 ein-
gestellt worden sind, in ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 14 ist erforderlich, dass sie 
durch ihre Leistungen im beruflichen Wer-
degang ihre Eignung für Ämter ab der Be-
soldungsgruppe A 14 gezeigt haben. Die 
Beförderung setzt voraus, dass die Beam-
tinnen und Beamten 
1. ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 in-

nehaben, 
2. den Nachweis einer breiten Verwendung 

erbracht haben, 
3. auf der Grundlage einer Führungspoten-

zialanalyse eine positive Prognose für die 
Eignung zur Wahrnehmung von Füh-
rungsaufgaben oberhalb eines Amtes der 
Besoldungsgruppe A 13 erhalten haben 
(Absätze 2 bis 5), 

4. geeignete Fortbildungsmaßnahmen er-
folgreich abgeschlossen haben (Absatz 
6) und 

5. sich in Aufgaben mindestens des zweiten 
Einstiegsamtes der Laufbahn bewährt 
haben (Absatz 7). 

 
 
 
 
(2) Ziel der Führungspotenzialanalyse nach 
Absatz 1 Nr. 3 ist es, zu ermitteln, ob sich 
die Beamtinnen und Beamten voraussicht-
lich für die Wahrnehmung von Führungsauf-
gaben, insbesondere Lenkungs-, Planungs- 
und Managementaufgaben, in Ämtern ober-
halb der Besoldungsgruppe A 13 in einer 
breiten Verwendung eignen. Die Führungs-
potenzialanalyse endet mit einer qualifizier-
ten Empfehlung (Anlage 2, welche Bestand-
teil der Verordnung ist) und kann wiederholt 
werden. Hierfür kann eine Wartefrist festge-
legt werden, innerhalb der eine weitere er-
folgreiche individuelle Qualifizierung erfolgen 
soll. Die Führungspotenzialanalyse wird ein-
heitlich für alle Dienstherren im Sinne des § 
1 Abs. 1 durch die für die ressortübergrei-
fende Personalentwicklung zuständige 
oberste Landesbehörde durchgeführt. 
 
(3) Die Führungspotenzialanalyse wird durch 
einen Ausschuss von sechs hierfür geschul-
ten Mitgliedern (Beobachterinnen und Be-
obachter) mit Stimmrecht durchgeführt; Mit-
glieder des Ausschusses sind 

oder Beamten, die unterhalb des zweiten 
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 ein-
gestellt worden sind, in ein Amt der Besol-
dungsgruppe A 14 ist erforderlich, dass sie 
durch ihre Leistungen im beruflichen Wer-
degang ihre Eignung für Ämter ab der Be-
soldungsgruppe A 14 gezeigt haben. Die 
Beförderung setzt voraus, dass die Beam-
tinnen und Beamten 
1. ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 

innehaben, 
2. den Nachweis einer breiten Verwendung 

erbracht haben, 
3. auf der Grundlage einer Führungspoten-

zialanalyse eine positive Prognose für 
die Eignung zur Wahrnehmung von Füh-
rungsaufgaben oberhalb eines Amtes 
der Besoldungsgruppe A 13 erhalten 
haben (Absätze 2 bis 5), 

4. geeignete Fortbildungsmaßnahmen er-
folgreich abgeschlossen haben (Absatz 
6) und 

5. sich in Aufgaben mindestens des zwei-
ten Einstiegsamtes der Laufbahn be-
währt haben (Absatz 7). 

 
Die Anforderungen des Satzes 2 Nummer 
4 und 5 können auch im Rahmen eines  
dafür von der für die Gestaltung der 
Laufbahn zuständigen obersten Landes-
behörde vorgesehenen, mit einem Mas-
tergrad erfolgreich abgeschlossenen und 
für die Laufbahn geeigneten Hochschul-
studiums erfüllt werden. 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
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1. als Vorsitzende oder Vorsitzender des 
Ausschusses eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der für die ressortübergreifende 
Personalangelegenheiten zuständigen 
obersten Landesbehörde, entweder 
a. die Leiterin oder der Leiter der allge-

meinen Abteilung oder ihre Vertrete-
rin oder ihr Vertreter oder 

b. die Leiterin oder der Leiter des für 
ressortübergreifende Personalange-
legenheiten zuständigen Referates 
oder ihre Vertreterin oder ihr Vertre-
ter, 

2. die Leiterin oder der Leiter einer Abtei-
lung einer obersten Landesbehörde oder 
eine Leiterin oder ein Leiter eines Refera-
tes einer obersten Landesbehörde, 

3. zwei Vertreterinnen oder Vertreter kom-
munaler Dienstherren oder sonstiger 
Dienstherren im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 
3 LBG in leitender Funktion, 

4. ein Mitglied eines Personalrates oder ein 
Mitglied eines Bezirks-, Haupt- oder Ge-
samtpersonalrates des Landes oder einer 
kommunalen Dienststelle oder sonstiger 
Dienstherren im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 
3 LBG und 

5. entweder 
a. eine Gleichstellungsbeaufragte einer 

Dienststelle des Landes oder eines 
kommunalen Dienstherrn oder sonsti-
ger Dienstherren im Sinne des § 1 
Abs. 1 Nr. 3 LBG oder 

b. die Leiterin oder der Leiter der für 
Gleichstellung zuständigen Abteilung 
der zuständigen obersten Landesbe-
hörde oder 

c. die Leiterin oder der Leiter des für 
Gleichstellung zuständigen Referates 
der zuständigen obersten Landesbe-
hörde. 

 
Der Ausschuss übt seine Tätigkeit unabhän-
gig aus. Die Beobachterinnen und Beobach-
ter werden durch die für die ressortübergrei-
fende Personalentwicklung zuständige 
oberste Landesbehörde berufen. Die oder 
der Vorgesetzte einer an der jeweiligen Füh-
rungspotenzialanalyse teilnehmenden Be-
amtin oder eines teilnehmenden Beamten 
darf nicht als Beobachterin oder Beobachter 
teilnehmen. Verwaltungsexterne Personen 
können zur wissenschaftlichen Unterstüt-
zung hinzugezogen werden; Gäste können 
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zugelassen werden, wenn vorab die Zu-
stimmung der teilnehmenden Beamtinnen 
und Beamten erfolgt ist. Eine im Verhältnis 
zu den teilnehmenden Beamtinnen und Be-
amten angemessene Beteiligung kommuna-
ler oder sonstiger Dienstherren soll gewähr-
leistet sein. Im Übrigen regelt sich das Ver-
fahren in entsprechender Anwendung der 
Vorschriften über Ausschüsse in den §§ 100 
bis 105 des Landesverwaltungsgesetzes. 
 
(4) Die Zulassung zur Führungspotenzial-
analyse durch die oberste Dienstbehörde 
setzt die durch die berufliche Entwicklung 
nachgewiesene erforderliche Eignung vo-
raus. Dazu gehören mindestens eine dienst-
liche Beurteilung mit der höchsten Bewer-
tungsstufe und die nachgewiesene Verwen-
dungsbreite; für Beamtinnen und Beamte 
des Landes muss dies eine Regelbeurtei-
lung sein. Die letzte Beurteilung muss eine 
Empfehlung zur Teilnahme an der Füh-
rungspotenzialanalyse enthalten. Die Zulas-
sung zur Führungspotenzialanalyse kann 
abhängig gemacht werden von 
1. dem Erreichen einer bestimmten Besol-

dungsgruppe, 
2. dem Nachweis erbrachter dienstlicher 

Mobilität, 
3. der Zustimmung einer anderen Behörde 

oder eines koordinierenden Gremiums 
desselben Dienstherrn. 

 
Ein Anspruch auf eine Teilnahme an der 
Führungspotenzialanalyse besteht nicht. 
 
(5) Die oberste Dienstbehörde trifft auf der 
Grundlage des § 9 Beamtenstatusgesetz 
vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), geän-
dert durch Gesetz vom 5. Februar 2009 
(BGBl. I S. 160, ber. S. 462), die Prognose 
über die Eignung zur Wahrnehmung von 
Führungsaufgaben im Sinne des Absatzes 2 
Satz 1. Sie hat dabei insbesondere das Er-
gebnis der Führungspotenzialanalyse bei 
ihrer Entscheidung zu berücksichtigen. Die 
Kosten der Führungspotenzialanalyse trägt 
der jeweilige Dienstherr. 
 
(6) Vor der Beförderung in ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 14 sollen die Beamtinnen 
und Beamten geeignete Fortbildungsmaß-
nahmen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
im Umfang von insgesamt mindestens 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert. 
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Stunden, davon mindestens insgesamt 160 
Stunden in der Bewährungszeit nach Absatz 
7, wahrnehmen. Es ist eine Führungskräf-
tequalifizierung im Umfang von mindestens 
60 Stunden wahrzunehmen. Die Wahrneh-
mung der Fortbildungsmaßnahmen soll ge-
währleisten, dass die fachliche, persönliche, 
soziale und methodische Kompetenz der 
Beamtinnen und Beamten im Hinblick auf 
die Anforderungen von Ämtern oberhalb der 
Besoldungsgruppe A 13 erworben werden. 
Erfüllt die Beamtin oder der Beamte bereits 
vor der Zulassung zur Führungspotenzial-
analyse die Bildungsvoraussetzungen für 
eine Einstellung im zweiten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2, wird dies auf die zu ab-
solvierenden Fortbildungsmaßnahmen an-
gerechnet. In diesem Fall sind lediglich die 
Führungskräftefortbildungen im Umfang von 
60 Stunden zu absolvieren. 
 
(7) Vor der Beförderung in ein Amt der Be-
soldungsgruppe A 14 haben die Beamtinnen 
und Beamten sich zwei Jahre in der Wahr-
nehmung von Aufgaben mindestens des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn zu 
bewähren (Bewährungszeit). Die Zulassung 
zur Bewährungszeit erfolgt durch die oberste 
Dienstbehörde. Voraussetzung für die Zu-
lassung ist, dass die Beamtin oder der Be-
amte 

1. eine positive Prognose für die Wahr-
nehmung von Führungsaufgaben 
nach Absatz 2 Satz 1 auf der Grund-
lage einer Empfehlung aus einer 
Führungspotentialanalyse erhalten 
hat, 

2. sich ihre oder seine Eignung für die 
Wahrnehmung von Führungsaufga-
ben in der beruflichen Entwicklung 
bestätigt hat und 

3. ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 
inne hat. 

 
Der Dienstherr kann weitere Voraussetzun-
gen fordern. Vor der Zulassung zur Bewäh-
rungszeit bestätigt die für die Gestaltung der 
Laufbahn zuständige oberste Landesbehör-
de, dass die Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. Die oberste Dienstbehörde kann die 
Bewährungszeit um höchstens ein Jahr ab-
kürzen, wenn der Beamtin oder dem Beam-
ten bereits vor Beginn der Bewährungszeit 
Aufgaben im Sinne des Satzes 1 übertragen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
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worden sind. 
 
(8) Die zuständige oberste Dienstbehörde 
kann Höchstquoten für das Verhältnis zwi-
schen der Anzahl der Planstellen für diejeni-
gen Beamtinnen und Beamten, die die Vo-
raussetzungen zur Beförderung nach dieser 
Vorschrift und diejenigen, die die Vorausset-
zungen nach § 14 Abs. 4 LBG oder nach § 
17 LBG für das zweite Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 2 erfüllen, festlegen. 
 
(9) Die für die Gestaltung der Laufbahn zu-
ständige oberste Landesbehörde bestätigt 
die von der obersten Dienstbehörde ge-
troffene Feststellung, dass die Vorausset-
zungen für eine Beförderung im Sinne des 
Absatzes 1 vorliegen. 
 

 
 
(8) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) unverändert. 
 

Nummer 6 
§ 12 

Nachteilsausgleich 
 
(1) Der Ausgleich einer beruflicher Verzöge-
rung nach § 23 Abs. 3 LBG setzt voraus, 
dass sich die Beamtin oder der Beamte 

1. innerhalb von sechs Monaten oder 
2. im Falle fester Einstellungstermine 

zum nächsten Einstellungstermin 
 
nach Beendigung der Kinderbetreuung be-
worben hat und diese Bewerbung zur Ein-
stellung geführt hat. Gleiches gilt, wenn die 
Bewerbung um Einstellung erst nach Been-
digung der im Anschluss an die Kinderbe-
treuung begonnenen oder fortgesetzten, für 
den zukünftigen Beruf als Beamtin oder Be-
amter über die allgemeinbildende Schulbil-
dung hinausgehenden vorgeschriebenen 
Ausbildung oder hauptberuflichen Tätigkeit 
erfolgt ist und diese Bewerbung zur Einstel-
lung geführt hat. Ist die Bewerbung abge-
lehnt worden und ist sie aufrechterhalten 
worden oder im Falle fester Einstellungster-
mine zu jedem Einstellungstermin erneuert 
worden, finden die Sätze 1 und 2 entspre-
chend Anwendung, wenn die Beamtin oder 
der Beamte zu einem späteren Termin ein-
gestellt worden ist. Die Sätze 1 und 2 gelten 
sinngemäß, wenn eine Beamtin oder ein 
Beamter wegen Kinderbetreuung ohne An-
wärter- oder Dienstbezüge beurlaubt worden 
war, soweit eine Anrechnung auf die Dauer 
des Vorbereitungsdienstes nicht erfolgt ist. 

§ 12 
Nachteilsausgleich 

 
(1) Der Ausgleich einer beruflicher Verzöge-
rung nach § 23 Abs. 3 LBG setzt voraus, 
dass sich die Beamtin oder der Beamte 

1. innerhalb von sechs Monaten oder 
2. im Falle fester Einstellungstermine 

zum nächsten Einstellungstermin 
 
nach Beendigung der Kinderbetreuung be-
worben hat und diese Bewerbung zur Ein-
stellung geführt hat. Gleiches gilt, wenn die 
Bewerbung um Einstellung erst nach Been-
digung der im Anschluss an die Kinderbe-
treuung begonnenen oder fortgesetzten, für 
den zukünftigen Beruf als Beamtin oder Be-
amter über die allgemeinbildende Schulbil-
dung hinausgehenden vorgeschriebenen 
Ausbildung oder hauptberuflichen Tätigkeit 
erfolgt ist und diese Bewerbung zur Einstel-
lung geführt hat. Ist die Bewerbung abge-
lehnt worden und ist sie aufrechterhalten 
worden oder im Falle fester Einstellungster-
mine zu jedem Einstellungstermin erneuert 
worden, finden die Sätze 1 und 2 entspre-
chend Anwendung, wenn die Beamtin oder 
der Beamte zu einem späteren Termin ein-
gestellt worden ist. Die Sätze 1 und 2 gelten 
sinngemäß, wenn eine Beamtin oder ein 
Beamter wegen Kinderbetreuung ohne An-
wärter- oder Dienstbezüge beurlaubt worden 
war, soweit eine Anrechnung auf die Dauer 
des Vorbereitungsdienstes nicht erfolgt ist. 
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(2) Als Ausgleich werden auf Antrag je Kind 
die tatsächliche Verzögerung bis zu einem 
Zeitraum von zwei Jahren, bei mehreren 
Kindern insgesamt höchstens drei Jahre 
berücksichtigt. Zeiten der Betreuung eines 
Kindes werden jeweils nur bei einer Person 
zum Ausgleich gebracht. Werden in einem 
Haushalt mehrere Kinder gleichzeitig be-
treut, wird für denselben Zeitraum der Aus-
gleich nur einmal gewährt. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
bei der tatsächlichen Pflege einer oder eines 
nach ärztlichen Gutachten pflegebedürftigen 
Angehörigen, insbesondere aus dem Kreis 
der Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, 
Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerin-
nen oder Lebenspartner, Geschwister sowie 
volljährigen Kinder. 
 
(4) Der Ausgleich einer beruflichen Verzöge-
rung nach § 23 Abs. 4 LBG setzt voraus, 
dass aufgrund der dort genannten Rechts-
vorschriften des Bundes ein Nachteilsaus-
gleich durchzuführen ist. 
 

 
(1) Als Nachteilsausgleich nach § 23 Ab-
satz 3 LBG werden auf Antrag je Kind die 
tatsächliche Verzögerung bis zu einem Zeit-
raum von zwei Jahren, bei mehreren Kin-
dern insgesamt höchstens drei Jahre be-
rücksichtigt. Zeiten der Betreuung eines 
Kindes werden jeweils nur bei einer Person 
zum Ausgleich gebracht. Werden in einem 
Haushalt mehrere Kinder gleichzeitig be-
treut, wird für denselben Zeitraum der Aus-
gleich nur einmal gewährt. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei der tat-
sächlichen Pflege einer oder eines nach 
ärztlichen Gutachten pflegebedürftigen An-
gehörigen, insbesondere aus dem Kreis der 
Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, Ehegat-
ten, eingetragenen Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner, Geschwister sowie volljähri-
gen Kinder und im Falle eines Ausgleichs 
nach § 23 Absatz 4 LBG. 
 
(4) Der Ausgleich einer beruflichen Verzöge-
rung nach § 23 Abs. 4 LBG setzt voraus, 
dass aufgrund der dort genannten Rechts-
vorschriften des Bundes ein Nachteilsaus-
gleich durchzuführen ist. 
 

Nummer 7 
§ 18 

Bildungsvoraussetzungen 
 
(1) Für eine Laufbahn der Laufbahngruppe 1 
ist als Bildungsvoraussetzung für das erste 
Einstiegsamt ein Hauptschulabschluss oder 
ein als gleichwertig anerkannter Bil-
dungstand nachzuweisen. Bewerberinnen 
und Bewerber für die Laufbahn Technische 
Dienste müssen außerdem die vorgeschrie-
benen fachlichen Kenntnisse und Fähigkei-
ten nachweisen durch Zeugnisse über 
1. mindestens die Gesellenprüfung in einem 

der betreffenden Fachrichtung entspre-
chenden Handwerk oder eine entspre-
chende Abschlussprüfung im Sinne des § 
37 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes 
vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 Abs. 90 
des Gesetzes vom 5. Februar 2009 
(BGBl. I S. 160), oder 

2. eine zum Erwerb dieser Fähigkeiten und 
Kenntnisse ausreichende hauptberufliche 
Tätigkeit. 

§ 18 
Bildungsvoraussetzungen 

 
(1) Für eine Laufbahn der Laufbahngruppe 1 
ist als Bildungsvoraussetzung für das erste 
Einstiegsamt der Erste allgemeinbildende 
Schulabschluss oder ein Hauptschulab-
schluss oder ein als gleichwertig anerkann-
ter Bildungstand nachzuweisen. Bewerbe-
rinnen und Bewerber für die Laufbahn Tech-
nische Dienste müssen außerdem die vor-
geschriebenen fachlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten nachweisen durch Zeugnisse 
über 
1. mindestens die Gesellenprüfung in ei-

nem der betreffenden Fachrichtung ent-
sprechenden Handwerk oder eine ent-
sprechende Abschlussprüfung im Sinne 
des § 37 Abs. 1 des Berufsbildungsge-
setzes vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 
931), zuletzt geändert durch Artikel 15 
Abs. 90 des Gesetzes vom 5. Februar 
2009 (BGBl. I S. 160), oder 

2. eine zum Erwerb dieser Fähigkeiten und 



 111

Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

 
(2) Für die Laufbahngruppe 1 sind für das 
zweite Einstiegsamt 
1. ein Realschulabschluss oder 
2. ein Hauptschulabschluss und eine förder-

liche abgeschlossene Berufsausbildung 
oder 

3. ein Hauptschulabschluss und eine abge-
schlossene Ausbildung in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
oder 

4. ein als gleichwertig anerkannter Bil-
dungsstand nachzuweisen. Bewerberin-
nen und Bewerber für Laufbahnen in der 
Fachrichtung Technische Dienste müs-
sen die notwendigen technischen Kennt-
nisse und Fähigkeiten nachweisen durch 
Zeugnisse über 

1. den erfolgreichen Besuch einer 
Fachschule oder 

2. die Ablegung der Meisterprüfung in 
einem der betreffenden Fachrich-
tung entsprechenden Handwerk. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Ministerpräsidentin oder der Minis-
terpräsident stellt im Einvernehmen mit dem 
für Bildung zuständigen Ministerium fest, ob 
ein als gleichwertig anerkannter Bildungs-
stand nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 vorliegt. 
 
(4) Die für die Gestaltung der Laufbahn zu-
ständige oberste Landesbehörde kann Aus-
nahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen. 
 

Kenntnisse ausreichende hauptberufli-
che Tätigkeit. 

 
(2) Für die Laufbahngruppe 1 sind für das 
zweite Einstiegsamt 
1. ein Mittlerer Schulabschluss oder der 

Realschulabschluss oder 
2. der Erste allgemeinbildende Schulab-

schluss oder ein Hauptschulab-
schluss und eine förderliche abge-
schlossene Berufsausbildung oder 

3. der Erste allgemeinbildende Schulab-
schluss oder ein Hauptschulab-
schluss und eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem öffentlich-
rechtlichen Ausbildungsverhältnis 
oder 

4. ein als gleichwertig anerkannter Bil-
dungsstand nachzuweisen. Bewerbe-
rinnen und Bewerber für Laufbahnen in 
der Fachrichtung Technische Dienste 
müssen die notwendigen technischen 
Kenntnisse und Fähigkeiten nachweisen 
durch Zeugnisse über 

1. den erfolgreichen Besuch einer 
Fachschule oder 

2. die Ablegung der Meisterprüfung in 
einem der betreffenden Fachrich-
tung entsprechenden Handwerk. 

 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 

Nummer 8 
§ 19 

Vorbereitungsdienst 
 
(1) Für eine Laufbahn der Laufbahngruppe 1 
dauert der Vorbereitungsdienst für das erste 
Einstiegsamt mindestens sechs Monate. 
Zeiten im öffentlichen Dienst können auf den 
Vorbereitungsdienst angerechnet werden. 
 
(2) Für eine Laufbahn der Laufbahngruppe 1 
dauert der Vorbereitungsdienst für das zwei-
te Einstiegsamt zwei Jahre. Er besteht aus 
einer fachtheoretischen und einer berufs-

§ 19 
Vorbereitungsdienst 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
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praktischen Ausbildung. Die fachtheoreti-
sche Ausbildung dauert insgesamt mindes-
tens sechs Monate. 
 
(3) Auf den Vorbereitungsdienst nach Ab-
satz 2 können. 

1. Zeiten eines förderlichen beruflichen 
oder schulischen Bildungsganges 
und 

2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätig-
keit, die für die Ausbildung förderlich 
sind, angerechnet werden, 

a. soweit der Vorbereitungs-
dienst ein Jahr übersteigt o-
der 

b. bei Tarifbeschäftigten, wenn 
sie mindestens fünf Jahre im 
öffentlichen Dienst mit 
gleichwertigen Aufgaben be-
schäftigt worden sind. 

 
Tätigkeiten können nur angerechnet werden, 
wenn diese nicht bereits Voraussetzung für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
waren. Es ist jedoch ein Vorbereitungsdienst 
von mindestens einem Jahr abzuleisten. 
 
(4) Für das erste Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 1 schließt der Vorbereitungs-
dienst mit der Feststellung ab, ob die Beam-
tin oder der Beamte das Ziel des Vorberei-
tungsdienstes erreicht hat. Die für die Ge-
staltung der Laufbahn zuständige oberste 
Landesbehörde kann Prüfungen vorschrei-
ben. 
 

 
 
 
 
(3) Auf den Vorbereitungsdienst nach Ab-
satz 2 können. 

1. Zeiten eines förderlichen beruflichen 
oder schulischen Bildungsganges 
und 

2. Zeiten einer hauptberuflichen Tätig-
keit, die für die Ausbildung förderlich 
sind, angerechnet werden, 

a. soweit der Vorbereitungs-
dienst ein Jahr übersteigt o-
der 

b. bei Tarifbeschäftigten, wenn 
sie mindestens fünf Jahre im 
öffentlichen Dienst mit 
gleichwertigen Aufgaben be-
schäftigt worden sind. 

 
Tätigkeiten können nur angerechnet werden, 
wenn diese nicht bereits Voraussetzung für 
die Einstellung in den Vorbereitungsdienst 
waren. Es ist jedoch ein Vorbereitungsdienst 
von mindestens einem Jahr abzuleisten. 
 
(3) Für das erste Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 1 schließt der Vorbereitungs-
dienst mit der Feststellung ab, ob die Beam-
tin oder der Beamte das Ziel des Vorberei-
tungsdienstes erreicht hat. Die für die Ge-
staltung der Laufbahn zuständige oberste 
Landesbehörde kann Prüfungen vorschrei-
ben. 
. 

Nummer 9 
§ 22 

Allgemeine Dienste 
 
(1) In das zweite Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 2 kann auch eingestellt werden, 
wer nach dem Deutschen Richtergesetz die 
Befähigung zum Richteramt erworben hat. 
 
(2) Der Laufbahnwechsel einer Beamtin o-
der eines Beamten auf Probe oder auf Le-
benszeit aus einer Laufbahn der Fachrich-
tung Polizei in eine Laufbahn der Fachrich-
tung Allgemeine Dienste ist zulässig. Dabei 
ist im Einzelfall durch die Ministerpräsidentin 
oder den Ministerpräsidenten zu entschei-
den, ob eine Einführung nach § 6 erforder-
lich ist. 

§ 22 
Allgemeine Dienste 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
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(3) Als Qualifizierung für die Übertragung 
von Beförderungsämtern ab dem zweiten 
Beförderungsamt in beiden Laufbahngrup-
pen ist in der Regel neben in der Probezeit 
wahrzunehmenden Fortbildungsmaßnah-
men und der beruflichen Erfahrung die Teil-
nahme an Fortbildungsmaßnahmen nach § 
11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 im Umfang von 
durchschnittlich mindestens 14 Stunden im 
Jahr zu fordern; für die Berechnung des 
Durchschnitts ist der jeweils geltende Re-
gelbeurteilungszeitraum aus § 39 Abs. 1 
zugrunde zu legen. 
 
(4) Ist mit der Übertragung eines Amtes die 
Übernahme von Führungsfunktionen ver-
bunden, ist zusätzlich zu den Fortbildungs-
maßnahmen nach Absatz 3 eine Führungs-
kräftefortbildung im Umfang von mindestens 
35 Stunden zu absolvieren. In der Lauf-
bahngruppe 2 beträgt bei Beamtinnen und 
Beamten, die im zweiten Einstiegsamt ein-
gestellt worden sind, der Anteil der Füh-
rungskräftefortbildung mindestens 50 % der 
nach Absatz 3 wahrzunehmenden Fortbil-
dungsmaßnahmen, mindestens 60 Stunden. 
§ 9 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 

(3) Als Qualifizierung für die Übertragung 
von Beförderungsämtern ab dem zweiten 
Beförderungsamt in beiden Laufbahngrup-
pen ist in der Regel neben in der Probezeit 
wahrzunehmenden Fortbildungsmaßnah-
men und der beruflichen Erfahrung die Teil-
nahme an Fortbildungsmaßnahmen nach § 
11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 im Umfang von 
durchschnittlich mindestens 14 Stunden im 
Jahr zu fordern; für die Berechnung des 
Durchschnitts ist der jeweils geltende Re-
gelbeurteilungszeitraum aus § 39 Abs. 1 
zugrunde zu legen. 
 
(4) Ist mit der Übertragung eines Amtes die 
Übernahme von Führungsfunktionen ver-
bunden, ist zusätzlich zu den Fortbildungs-
maßnahmen nach Absatz 3 eine Führungs-
kräftefortbildung im Umfang von mindestens 
35 Stunden zu absolvieren. In der Lauf-
bahngruppe 2 beträgt bei Beamtinnen und 
Beamten, die im zweiten Einstiegsamt ein-
gestellt worden sind, der Anteil der Füh-
rungskräftefortbildung mindestens 50 % der 
nach Absatz 3 wahrzunehmenden Fortbil-
dungsmaßnahmen, mindestens 60 Stunden. 
§ 9 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 

Nummer 10 
§ 25 

Regelaufstieg 
 
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt, können zum 
Aufstieg in die Laufbahn der Laufbahngrup-
pe 2, erstes Einstiegsamt, derselben Fach-
richtung zugelassen werden, wenn 
1. ihre Eignung, Befähigung und fachliche 

Leistung dies rechtfertigen, 
2. sie eine Hochschulzugangsberechti-

gung nach § 39 HSG oder nach ihrem 
Bildungsstand die Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Studium an einer 
Fachhochschule erfüllen und 

3. sie sich in einer Dienstzeit nach Absatz 
2 von mindestens fünf Jahren bewährt 
haben und ein Amt mindestens der Be-
soldungsgruppe A 7 bekleiden; die 
oberste Dienstbehörde kann im Einzel-
fall die Frist um höchstens zwei Jahre 
verkürzen. 

 
(2) Dienstzeiten, die nach dieser Verordnung 

§ 25 
Regelaufstieg 

 
(1) Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, zweites Einstiegsamt, 
können zum Aufstieg in die Laufbahn der 
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, 
derselben Fachrichtung zugelassen wer-
den, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 
1. Ihre Eignung, Befähigung und fachli-

che Leistung im beruflichen Werde-
gang muss dies rechtfertigen; zudem 
muss die Beamtin oder der Beamte 
mindestens eine Beurteilung mit der 
zweithöchsten Bewertungsstufe er-
halten haben, 

2. sie müssen eine Hochschulzugangs-
berechtigung nach § 39 HSG oder 
nach ihrem Bildungsstand die Vo-
raussetzungen für ein erfolgreiches 
Studium an einer Fachhochschule er-
füllen, 

3. sie haben ein Amt mindestens der 
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Voraussetzung für einen Aufstieg sind, 
rechnen seit der Ernennung zur Beamtin 
oder zum Beamten auf Lebenszeit. Als 
Dienstzeit gilt auch 
1. bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren 

die Zeit einer Beurlaubung nach § 7 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 2, 

2. bis zur Dauer von insgesamt vier Jahren 
die Zeit einer Beurlaubung nach § 7 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 2, wenn diese zur Ausübung 
einer Tätigkeit als wissenschaftliche As-
sistentin oder wissenschaftlicher Assis-
tent oder Geschäftsführerin oder Ge-
schäftsführer bei Fraktionen des Deut-
schen Bundestages oder der Landtage 
erteilt wurde, 

3. die Zeit einer Beurlaubung im Sinne des 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 die Zeit ei-
nes Beschäftigungsverbotes nach der 
Mutterschutzverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Dezember 
1992 (GVOBl. Schl.-H. 1993 S. 24), zu-
letzt geändert durch Artikel 24 des Ge-
setzes vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-
H. S. 93), soweit diese zu einer Verlänge-
rung des Vorbereitungsdienstes geführt 
hat. 

4. In den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 3 ist 
§ 7 Abs. 2 Satz 4 entsprechend anzu-
wenden. Kinderbetreuungszeiten im Sin-
ne des § 12 Abs. 2 und Zeiten der tat-
sächlichen Pflege eines nahen Angehöri-
gen im Sinne des § 12 Abs. 3, die beim 
Nachteilsausgleich nach § 12 noch nicht 
berücksichtigt wurden oder nach der Er-
nennung zur Beamtin oder zum Beamten 
auf Lebenszeit entstanden sind, sind an-
zurechnen. Der Ausgleich darf zusam-
men einen Zeitraum von drei Jahren nicht 
überschreiten. 

 
(3) Für Beamtinnen und Beamte ohne 
Hochschulzugangsberechtigung wird die 
Voraussetzung nach Absatz 1 Nr. 2 durch 
die oberste Dienstbehörde festgestellt. 
 
(4) Die Beamtinnen und Beamten werden in 
die Aufgaben der neuen Laufbahn einge-
führt. Die Einführung entspricht der Ausbil-
dung für die neue Laufbahn und dauert drei 
Jahre, soweit nicht in den Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen eine kürzere Einfüh-
rungszeit geregelt ist. Die oberste Dienstbe-
hörde kann die Einführungszeit im Einzelfall 

Besoldungsgruppe A 7 inne. 
 

(2) Der Zulassung soll ein Auswahlver-
fahren vorausgehen. Dieses kann mit 
einer Eignungsprüfung verbunden wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
(4) Die Beamtinnen und Beamten werden in 
die Aufgaben der neuen Laufbahn einge-
führt. Die Einführung entspricht der Ausbil-
dung für die neue Laufbahn und dauert drei 
Jahre, soweit nicht in den Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnungen eine kürzere Ein-
führungszeit geregelt ist. Die oberste 
Dienstbehörde kann die Einführungszeit im 



 115

Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

oder allgemein abkürzen, wenn die Beam-
tinnen oder Beamten durch ihre bisherige 
Ausbildung und Tätigkeit schon hinreichen-
de Kenntnisse, wie sie für die neue Lauf-
bahn gefordert werden, erworben haben. 
Die Mindestdauer der Einführungszeit be-
trägt 18 Monate. 
 
(5) Als Aufstiegsprüfung ist die Laufbahnprü-
fung für die Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt, abzulegen. § 16 Abs. 3 gilt ent-
sprechend. Beamtinnen und Beamte, bei 
denen die Einführungszeit in entsprechender 
Anwendung des § 15 Abs. 3 Satz 2 endet, 
treten in die frühere Beschäftigung zurück. 
 
(6) Ein Amt der neuen Laufbahn darf den 
Beamtinnen und Beamten erst verliehen 
werden, wenn sie sich in Dienstgeschäften 
dieser Laufbahn bewährt haben. Die Bewäh-
rungszeit beträgt mindestens drei Monate 
und soll ein Jahr nicht überschreiten. Bis zur 
Verleihung eines Amtes der neuen Laufbahn 
verbleiben die Beamtinnen und Beamten in 
ihrer bisherigen Rechtsstellung. 
 
(7) Ein Aufstieg ist ausgeschlossen, wenn 
für die höhere Laufbahn eine bestimmte 
Vorbildung, Ausbildung oder Prüfung durch 
besondere Rechtsvorschrift vorgeschrieben 
oder nach ihrer Eigenart zwingend erforder-
lich ist. 
 
(8) Die oberste Dienstbehörde kann die Zu-
lassung zum Aufstieg von einer Eignungs-
prüfung abhängig machen. 
 

Einzelfall oder allgemein abkürzen, wenn die 
Beamtinnen oder Beamten durch ihre bishe-
rige Ausbildung und Tätigkeit schon hinrei-
chende Kenntnisse, wie sie für die neue 
Laufbahn gefordert werden, erworben ha-
ben. Die Mindestdauer der Einführungszeit 
beträgt 18 Monate. 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) unverändert. 
 
 
 
 
 
(8) Die oberste Dienstbehörde kann die Zu-
lassung zum Aufstieg von einer Eignungs-
prüfung abhängig machen. 
 

Nummer 11 
§ 26 

Schnellaufstieg 
 
Beamtinnen und Beamte, die eine Hoch-
schulzugangsberechtigung nach § 39 HSG 
oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand nachweisen und die Lauf-
bahnprüfung für eine Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 1 für das zweite Einstiegsamt 
mit einer besseren Note als „befriedigend" 
(mindestens 10,00 Punkte) bestanden ha-
ben, können auf Antrag frühestens ein Jahr, 
spätestens drei Jahre nach der Prüfung in 
den Vorbereitungsdienst für eine Laufbahn 
derselben Fachrichtung der Laufbahngruppe 
2 für das erste Einstiegsamt übernommen 

§ 26 
Schnellaufstieg 

 
Beamtinnen und Beamte, die eine Hoch-
schulzugangsberechtigung nach § 39 HSG 
oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand nachweisen und die Lauf-
bahnprüfung für eine Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 1 für das zweite Einstiegsamt 
mindestens mit der Note „gut“ bestanden 
haben, können frühestens ein Jahr und 
sechs Monate, spätestens drei Jahre nach 
der Prüfung in den Vorbereitungsdienst für 
eine Laufbahn derselben Fachrichtung der 
Laufbahngruppe 2 für das erste Einstieg-
samt übernommen werden, wenn sie mit 
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werden, wenn ihre Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung dies rechtfertigen. Dies 
gilt nicht in den Fällen des § 21 Abs. 2. Die 
in Satz 1 geregelte Frist verlängert sich um 
die Zeiten 
1. eines Beschäftigungsverbotes nach der 

Mutterschutzverordnung und 
2. der Elternzeit nach der Elternzeitverord-

nung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Dezember 2001 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 23 des Gesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93), 

wenn aus diesem Grund die Übernahme 
nicht möglich war. § 25 Abs. 3 bis 8 sind 
anzuwenden. 
 

der höchsten Bewertungsstufe beurteilt 
worden sind. Die in Satz 1 geregelte Frist 
verlängert sich um die Zeiten 
1. eines Beschäftigungsverbotes nach 

der Mutterschutzverordnung und 
2. der Elternzeit nach der Elternzeitver-

ordnung in der Fassung vom 18. De-
zember 2001 (GVOBl. 2002 Schl.-H. S. 
6), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
(einsetzen: Datum und Fundstelle 
dieses Gesetzes), wenn aus diesem 
Grund die Übernahme nicht möglich 
war. Die in Satz 1 geregelte Frist ver-
kürzt sich höchstens auf sechs Mona-
te, wenn Zeiten hauptberuflicher Tä-
tigkeit nach § 19 Absatz 2 Satz 2 LBG 
angerechnet worden sind. § 25 Absatz 
3 bis 7 gilt entsprechend. 

 
Nummer 12  

§ 27 
Bewährungsaufstieg 

 
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt, die 
1. ihre Laufbahn durchlaufen und 
2. mindestens eine Dienstzeit (§ 25 Abs. 

2) von 15 Jahren erfüllt haben, 
können zum Aufstieg zugelassen werden, 
wenn ihre Eignung, Befähigung und fachli-
che Leistung dies rechtfertigen. 
 
(2) Dabei wird abweichend von § 25 Abs. 4 
und 5 von der Einführung und der Aufstiegs-
prüfung abgesehen. Die Beamtinnen und 
Beamten müssen nach der Zulassung zum 
Aufstieg mindestens drei Jahre ununterbro-
chen selbständig Aufgaben der Laufbahn-
gruppe 2 ihrer Fachrichtung wahrnehmen 
und sich dabei bewähren. In dieser Zeit 
müssen die Beamtinnen und Beamten an 
geeigneten theoretischen Veranstaltungen 
zur Aufstiegsfortbildung von insgesamt min-
destens 400 Stunden Dauer teilnehmen. Die 
für die Gestaltung der Laufbahn zuständige 
oberste Landesbehörde kann Einzelheiten 
der Aufstiegsfortbildung in der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnung regeln. 
 
(3) Die oberste Dienstbehörde stellt den 
erfolgreichen Abschluss der Bewährung fest. 
Mit der Feststellung wird die Befähigung für 
die neue Laufbahn erworben. Bis zur Verlei-
hung eines Amtes der neuen Laufbahn ver-

§ 27 
Bewährungsaufstieg 

 
(1) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt,  
1. die ihre Laufbahn durchlaufen und 
2. die den Nachweis einer breiten Ver-

wendung erbracht haben,  
können zum Aufstieg zugelassen werden, 
wenn sie in mindestens zwei Beurteilun-
gen die höchste Bewertungsstufe er-
reicht haben, wobei mindestens die letzte 
Beurteilung im Endamt der Laufbahn er-
folgt sein muss. Zum Nachweis der brei-
ten Verwendung nach Satz 1 Nummer 2 
sind mindestens zwei sich voneinander 
unterscheidende Dienstposten für eine 
Dauer von jeweils mindestens zwei Jah-
ren wahrzunehmen. 

 
(2) Dabei wird abweichend von § 25 Abs. 4 
und 5 von der Einführung und der Aufstiegs-
prüfung abgesehen. Die Beamtinnen und 
Beamten müssen nach der Zulassung zum 
Aufstieg mindestens drei Jahre ununterbro-
chen selbständig Aufgaben der Laufbahn-
gruppe 2 ihrer Fachrichtung wahrnehmen 
und sich dabei bewähren. Am Ende der 
Aufstiegsfortbildung ist eine Prüfung ab-
zulegen. In dieser Zeit müssen die Beam-
tinnen und Beamten an geeigneten theoreti-
schen Veranstaltungen zur Aufstiegsfortbil-
dung von insgesamt mindestens 400 Stun-
den Dauer teilnehmen. Die für die Gestal-
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bleiben die Beamtinnen und Beamten in 
ihrer bisherigen Rechtsstellung. Beamtinnen 
und Beamte, die sich nicht bewährt haben, 
treten in die frühere Beschäftigung zurück. 
 
(4) § 25 Abs. 7 gilt entsprechend. 
 

tung der Laufbahn zuständige oberste 
Landesbehörde kann Einzelheiten der 
Aufstiegsfortbildung und der abschlie-
ßenden Prüfung in der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnung regeln. 
 
(3) Die oberste Dienstbehörde stellt den 
erfolgreichen Abschluss der Bewährung fest. 
Bei der Entscheidung ist das Ergebnis 
der Prüfung nach Absatz 2 zu berück-
sichtigen. Mit der Feststellung wird die Be-
fähigung für die neue Laufbahn erworben. 
Bis zur Verleihung eines Amtes der neuen 
Laufbahn verbleiben die Beamtinnen und 
Beamten in ihrer bisherigen Rechtsstellung. 
Beamtinnen und Beamte, die sich nicht be-
währt haben, treten in die frühere Beschäfti-
gung zurück. 
 
(4) unverändert. 
 

Nummer 13 
§ 39 

Dienstliche Beurteilung, Allgemeines 
 
(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung der Beamtin oder des Beamten sind 
regelmäßig alle drei Jahre, mindestens aber 
alle fünf Jahre zu beurteilen (Regelbeurtei-
lung). 
 
(2) Von der Regelbeurteilung sind Beamtin-
nen und Beamte ausgenommen, 
1. die eine Probezeit ableisten, 
2. die sich in einer Einführungszeit oder 

Bewährungszeit befinden (Aufstieg), 
3. denen ein Amt oberhalb der Besol-

dungsgruppe B 2 verliehen worden ist, 
4. die in ein Beamtenverhältnis auf Zeit 

berufen sind, 
5. die am Beurteilungsstichtag bereits län-

ger als ein Jahr beurlaubt sind oder 
6. die einer Laufbahn der Laufbahngruppe 

1, erstes Einstiegsamt, angehören, so-
weit die oberste Dienstbehörde nichts 
anderes bestimmt. 

 
(3) Beurteilungen aus besonderem Anlass 
sind 
1. vor jeder Ernennung, 
2. während der Probezeit, 
3. vor der Zulassung zum Aufstieg, 
4. vor Ablauf der Einführungs- oder der Be-

währungszeit nach §§ 10 a, 25, 26 und 

§ 39 
Dienstliche Beurteilung, Allgemeines 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 



 118

Zurzeit geltendes Recht,  
Stand: 30. Juni 2015 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Landesbeamtenrechts 

27, 
5. vor Beginn einer mindestens dreimonati-

gen Beurlaubung, wenn die letzte Beur-
teilung zum Beurlaubungsbeginn länger 
als zwölf Monate zurückliegt, oder 

6. wenn sonstige dienstliche oder persönli-
che Verhältnisse es erfordern,  

zu fertigen. 
 
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 und 3 soll 
von einer Beurteilung abgesehen werden, 
wenn die letzte Beurteilung weniger als drei 
Jahre zurückliegt. Abweichend von Satz 2 ist 
eine Beurteilung zu fertigen, wenn 
1. seit der letzten Beurteilung erhebliche 

Änderungen, insbesondere in Bezug auf 
das Amt der Beamtin oder des Beamten, 
eingetreten sind oder 

2. bei einer beabsichtigten Ernennung das 
Alter der Beurteilungen der Bewerberin-
nen und Bewerber mehr als drei Jahre 
voneinander abweicht. 

 
Liegt im Fall des Satzes 1 Nr. 5 die letzte 
Beurteilung zum Beurlaubungsbeginn 
höchstens zwölf Monate zurück, so ist die 
Beurteilung zu diesem Zeitpunkt zu aktuali-
sieren. 
 
(4) Regelbeurteilungen und Beurteilungen 
aus besonderem Anlass sind frühestens 
nach einer sechsmonatigen Wahrnehmung 
der übertragenen Aufgaben zu erstellen; 
dies gilt nicht für Beurteilungen vor einer 
Ernennung. 
 
(5) Nach Vollendung des 55. Lebensjahres 
wird eine Regelbeurteilung nur auf Antrag 
der Beamtin oder des Beamten erstellt. 
 
(6) Die Beurteilung ist der Beamtin oder dem 
Beamten in ihrem vollen Wortlaut zu eröff-
nen und auf Verlangen mit ihr oder ihm zu 
besprechen. Die Beurteilung ist zusammen 
mit dem Vermerk über die Eröffnung zur 
Personalakte zu nehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(5) Nach Vollendung des 55. Lebensjahres 
wird eine Regelbeurteilung nur auf Antrag 
der Beamtin oder des Beamten erstellt. 
 
(5) Die Beurteilung ist der Beamtin oder dem 
Beamten in ihrem vollen Wortlaut zu eröff-
nen und auf Verlangen mit ihr oder ihm zu 
besprechen. Die Beurteilung ist zusammen 
mit dem Vermerk über die Eröffnung zur 
Personalakte zu nehmen. 

Nummer 14 
§ 43 

Zuständigkeit 
 
(1) Die Entscheidungen und Maßnahmen 
nach dieser Verordnung trifft, wenn nichts 
anderes bestimmt ist, die oder der Dienst-

§ 43 
Zuständigkeit 

 
(1) unverändert. 
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vorgesetzte der Beamtin oder des Beamten. 
 
(2) Für die Gestaltung der Laufbahn ist zu-
ständig 
1. für die Fachrichtung Justiz das für Justiz 

zuständige Ministerium, 
2. für die Fachrichtungen Polizei und Feu-

erwehr das Innenministerium, 
3. für die Fachrichtungen Steuerverwaltung 

und Technische Dienste das Finanzminis-
terium, 

4. für die Fachrichtung Bildung das für Bil-
dung zuständige Ministerium, 

5. für die Fachrichtung Gesundheits- und 
soziale Dienste das für Gesundheit und 
Soziales zuständige Ministerium, 

6. für die Fachrichtung Agrar- und umwelt-
bezogene Dienste das für Forst-, Land-
wirtschaft und Umwelt zuständige Minis-
terium, 

7. für die Fachrichtung Wissenschaftliche 
Dienste das für Wissenschaft zuständige 
Ministerium, 

8. für die Fachrichtung Allgemeine Dienste 
die Ministerpräsidentin oder der Minister-
präsident. 

 
Liegt die fachliche Zuständigkeit für den 
Vorbereitungsdienst oder einen Laufbahn-
zweig einer Laufbahn nicht bei der in Satz 1 
genannten obersten Landesbehörde, so 
wirkt die fachlich zuständige oberste Lan-
desbehörde beim Erlass von Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen mit; sie trägt inso-
weit die fachliche Verantwortung. Entschei-
dungen, die nach dieser Verordnung die für 
die Gestaltung der Laufbahn zuständige 
oberste Landesbehörde trifft, sind im Ein-
vernehmen mit der fachlich zuständigen 
obersten Landesbehörde zu treffen; die für 
die Gestaltung der Laufbahn zuständige 
oberste Landesbehörde kann Entschei-
dungsbefugnisse auf die fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde mit deren Zustim-
mung übertragen. 
 
(3) Bei Beamtinnen und Beamten der Ge-
meinden, Kreise, Ämter und kommunalen 
Zweckverbände tritt bei der Bestätigung 
nach § 10 a Abs. 7 Satz 5 und Abs. 9 das 
Innenministerium an die Stelle der für die 
Gestaltung der Laufbahn zuständigen obers-
ten Landesbehörde. 
 

 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bei Beamtinnen und Beamten der 
Gemeinden, Kreise, Ämter und kommu-
nalen Zweckverbände erfolgt die Bestäti-
gung nach § 10 a Absatz 7 Satz 5 und 
Absatz 9 durch die für kommunale Ange-
legenheiten zuständige oberste Landes-
behörde im Einvernehmen mit der für die 
Gestaltung der Laufbahn zuständigen 
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(4) Bei Beamtinnen und Beamten der sons-
tigen der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften des öffentlichen Rechts 
ohne Gebietshoheit sowie der rechtsfähigen 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts erfolgt die Bestätigung nach § 10 a 
Abs. 7 Satz 5 und Abs. 9 durch die für die 
Gestaltung der Laufbahn zuständigen obers-
ten Landesbehörde im Einvernehmen mit 
der obersten Aufsichtsbehörde. 
 

obersten Landesbehörde. 
 

(4) unverändert. 

Nummer 15 

§ 45 
Übergangsbestimmungen für den Auf-

stieg 
 
(1) Beamtinnen und Beamte, die bis zum 31. 
März 2009 zum Aufstieg in den mittleren 
Dienst zugelassen worden sind, durchlaufen 
das Aufstiegsverfahren nach den §§ 21 und 
21 a der Laufbahnverordnung (SH.LVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
August 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 317, ber. 
S. 371 und S. 560) in der bis zum In-Kraft-
Treten dieser Verordnung geltenden Fas-
sung. 
 
(2) Beamtinnen und Beamte, die bis zum 
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Ver-
ordnung zur Übernahme in den gehobenen 
Dienst nach § 23 SH.LVO in der bis zum In-
Kraft-Treten dieser Verordnung geltenden 
Fassung oder zum Aufstieg in den gehobe-
nen Dienst nach § 26 oder § 27 SH.LVO in 
der bis zum In-Kraft-Treten dieser Verord-
nung geltenden Fassung zugelassen wor-
den sind, durchlaufen das Übernahme- oder 
das Aufstiegsverfahren nach den §§ 23, 26 
oder 27 SH.LVO in der bis zum In-Kraft-
Treten dieser Verordnung geltenden Fas-
sung. 
 
(3) Bei Beamtinnen und Beamten, denen vor 
dem 1. April 2009 erstmalig ein Amt übertra-
gen worden ist, gilt abweichend von § 25 
Abs. 2 Satz 1 die Zeit seit dieser Anstellung 
als Dienstzeit im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 3 
und § 27 Abs. 1 Nr. 2. 
 
(4) Beamtinnen und Beamte, die bis zum 31. 
März 2009 zum Aufstieg in eine Laufbahn 
des höheren Dienstes zugelassen worden 

§ 45 
Übergangsbestimmungen für den Auf-

stieg 
 
(1) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert. 
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sind, durchlaufen das Aufstiegsverfahren 
nach § 31 SH.LVO in der bis zum In-Kraft-
Treten dieser Verordnung geltenden Fas-
sung. 
 
(5) Haben Beamtinnen oder Beamte auf-
grund der Bestimmungen der Laufbahnver-
ordnung in der bis zum In-Kraft-Treten die-
ser Verordnung geltenden Fassung die Be-
fähigung für die höhere Laufbahn erworben, 
gelten die Voraussetzungen der § 10 oder § 
10 a oder der §§ 25 bis 27 als erfüllt. 
 
(6) Beamtinnen und Beamte, die die Qualifi-
zierung nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 in der 
bis zum 24. Mai 2012 geltenden Fassung 
begonnen haben, führen die Qualifizierung 
nach diesen Regelungen zu Ende. 
 

 
 
 
 
 
(5) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert. 
 
 
 
 
(7) Beamtinnen und Beamte, die den Auf-
stieg auf der Grundlage der §§ 25 bis 27 
vor dem (Inkrafttreten der Änderungsver-
ordnung einfügen) begonnen haben, füh-
ren den Aufstieg nach diesen Regelun-
gen zu Ende. Der Beginn des Aufstiegs-
verfahrens erfolgt durch die schriftliche 
Bekanntgabe der Zulassung zum Auf-
stiegsverfahren. Abweichend von § 27 
Absatz 1 in der ab (Inkrafttreten der Än-
derungsverordnung einfügen) geltenden 
Fassung können bis zum 31. Dezember 
2017 auch Beamtinnen und Beamte, die 
die Voraussetzungen des § 27 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 erfüllen, zum Aufstieg 
zugelassen werden, wenn ihre Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung im 
beruflichen Werdegang dies rechtfertigt 
und sie mindestens in der letzten Beurtei-
lung, die im Endamt der Laufbahn erfolgt 
sein muss, die höchste Bewertungsstufe 
erreicht haben. 
 

Artikel 10 - Änderung der Arbeitszeitverordnung 
Nummer 1  

§ 2 
Regelmäßige Arbeitszeit 

 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt, so-
fern nicht in dieser Verordnung etwas ande-
res bestimmt oder zugelassen ist, im Durch-
schnitt in der Woche einundvierzig Stunden 
(durchschnittliche Wochenarbeitszeit). Bei 
Teilzeitbeschäftigung gilt die vereinbarte 
Wochenarbeitszeit als durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit. Für die Berechnung der 

§ 2 
Regelmäßige Arbeitszeit 

 
(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt, so-
fern nicht in dieser Verordnung etwas ande-
res bestimmt oder zugelassen ist, im Durch-
schnitt in der Woche einundvierzig Stunden 
(durchschnittliche Wochenarbeitszeit). Bei 
Teilzeitbeschäftigung gilt die vereinbarte 
Wochenarbeitszeit als durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit. Für die Berechnung der 
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durchschnittlichen Wochenarbeitszeit kön-
nen bis zu zwölf Kalendermonate zugrunde 
gelegt werden (Bezugszeitraum); die Mög-
lichkeit der Ableistung der Arbeitszeit nach § 
61 Abs. 1 Satz 2 des Landesbeamtengeset-
zes bleibt unberührt. Zeitguthaben oder Zeit-
fehl dürfen am Ende des jeweiligen Bezugs-
zeitraums nicht mehr als die durchschnittli-
che Wochenarbeitszeit betragen. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt 
die regelmäßige Arbeitszeit für Beamtinnen 
und Beamte, die schwerbehindert im Sinne 
des § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch sind, im Durchschnitt in der Wo-
che vierzig Stunden. 
 
(3) Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
vermindert sich für jeden gesetzlich aner-
kannten Feiertag um die darauf entfallende 
Arbeitszeit, bei Dienst in Wechselschichten 
in demselben Umfang wie für Beamtinnen 
und Beamte desselben Verwaltungszweigs 
ohne Rücksicht darauf, ob und wie lange die 
Beamtin oder der Beamte an diesen Tagen 
tatsächlich Dienst leisten muss. 
 

durchschnittlichen Wochenarbeitszeit kön-
nen bis zu zwölf Kalendermonate zugrunde 
gelegt werden (Bezugszeitraum); die Mög-
lichkeit der Ableistung der Arbeitszeit nach § 
61 Abs. 1 Satz 2 des Landesbeamtengeset-
zes bleibt unberührt. Am Ende des jeweili-
gen Bezugszeitraums darf Zeitguthaben 
nicht mehr als das Fünffache der durch-
schnittlichen Wochenarbeitszeit, Zeitfehl 
nicht mehr als die durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit betragen. Der Abbau von 
Zeitguthaben hat im Einklang mit dem 
Dienstbetrieb zu erfolgen. Die Teilnahme 
an Maßnahmen der betrieblichen Ge-
sundheitsprävention, die von der Dien-
stelle angeboten werden, kann in ange-
messenem Umfang auf die Arbeitszeit 
angerechnet werden. Näheres ist in Ver-
einbarungen nach § 57 oder § 59 Mitbe-
stimmungsgesetz Schleswig-Holstein zu 
regeln.  
 
(2) unverändert. 
 
(3) Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
vermindert sich für jeden gesetzlich aner-
kannten Feiertag um die darauf entfallende 
Arbeitszeit. Dies ist bei Dienst in Wech-
selschichten in demselben Umfang wie 
für Beamtinnen und Beamte desselben 
Verwaltungszweigs ohne Rücksicht da-
rauf, ob und wie lange die Beamtin oder 
der Beamte an diesen Tagen tatsächlich 
Dienst leisten muss, zu berücksichtigen. 
 

Nummer 2 

§ 3 
Freistellung vom Dienst 

 
(1) In jedem Kalenderjahr wird die Beamtin 
oder der Beamte an zwei Arbeitstagen unter 
Fortzahlung der Besoldung vom Dienst frei-
gestellt. Der Anspruch auf Freistellung wird 
erstmals erworben, wenn das Beamtenver-
hältnis fünf Monate ununterbrochen bestan-
den hat; dabei ist auch eine unmittelbar vor 
der Übernahme in das Beamtenverhältnis 
bei demselben Dienstherrn verbrachte Zeit 
einer Beschäftigung als Arbeitnehmerin oder 
Arbeitnehmer anzurechnen. Die Dauer der 
Freistellung beträgt für den Arbeitstag 
höchstens ein Fünftel der durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit. 
 

§ 3 
Freistellung vom Dienst 

 
(1) unverändert. 
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(2) Die Festlegung der nach Absatz 1 Satz 1 
dienstfreien Tage unterliegt dem Weisungs-
recht der oder des Dienstvorgesetzten; im 
Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten 
kann auf Wünsche der Beamtin oder des 
Beamten Rücksicht genommen werden. 
 
(3) Hat die Beamtin oder der Beamte an 
dem für die Freistellung vorgesehenen Tag 
Dienst zu leisten oder Erholungsurlaub, so 
ist sie oder er an einem anderen Arbeitstag 
innerhalb desselben Kalenderjahres freizu-
stellen. Ist dies aus dienstlichen Gründen 
nicht möglich, so ist die Beamtin oder der 
Beamte innerhalb der ersten zwei Monate 
des folgenden Kalenderjahres freizustellen. 
Es ist unzulässig, die Freistellung aus ande-
ren Gründen nachzuholen. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Leh-
rerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen. 
 

(2) unverändert. 
 
 
 
 
 
 
(3) Hat die Beamtin oder der Beamte an 
dem für die Freistellung vorgesehenen 
Tag Dienst zu leisten, Erholungsurlaub 
oder ist sie oder er dienstunfähig er-
krankt, ist sie oder er an einem anderen 
Arbeitstag innerhalb desselben Kalender-
jahres freizustellen. Ist dies aus dienstli-
chen Gründen nicht möglich, ist die Be-
amtin oder der Beamte innerhalb der ers-
ten zwei Monate des folgenden Kalender-
jahres freizustellen. 
 
(4) In Urlaubsabgeltungsfällen und in Fäl-
len des § 6 Absatz 3 Satz 2 der Erho-
lungsurlaubsverordnung sind die bereits 
nach Absatz 1 Satz 1 in Anspruch ge-
nommenen dienstfreien Tage auf den 
Mindestjahresurlaub des betroffenen 
Jahres anzurechnen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Leh-
rerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen. 
 

Nummer 3 
§ 7 

Ruhepausen und Ruhezeiten 
 
(1) Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr 
als sechs Stunden ist eine Ruhepause zu 
gewähren. 
 
(2) Nach Beendigung der täglichen Arbeits-
zeit ist eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden einzuhalten. 
 
(3) Zusätzlich zur täglichen Ruhezeit ist eine 
zusammenhängende Mindestruhezeit von 
24 Stunden pro Siebentageszeitraum zu 
gewähren. Hierbei gilt ein Bezugszeitraum 
von 14 Tagen. 
 
(4) Die oberste Dienstbehörde kann eine 
Ausnahme von den Bestimmungen der Ab-
sätze 1 bis 3 in den Bereichen zulassen, in 
denen die Kontinuität des Dienstes gewähr-
leistet sein muss. Die Ausnahme ist nur zu-
lässig, wenn den betroffenen Beamtinnen 

§ 7 
Ruhepausen und Ruhezeiten 

 
(1) unverändert. 
 
 
 
(2) unverändert. 
 
 
 
(3) unverändert. 
 
 
 
 
(4) Die oberste Dienstbehörde kann eine 
Ausnahme von den Bestimmungen der 
Absätze 1 bis 3 sowohl in den Bereichen 
zulassen, in denen die Kontinuität des 
Dienstes gewährleistet sein muss, als 
auch in Bereichen mit Tätigkeiten, bei 
denen die Arbeitszeiten über den Tag 
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und Beamten gleichwertige Ausgleichsruhe-
zeiten gewährt werden oder sie im Einzelfall, 
wenn gleichwertige Ausgleichsruhezeiten 
aus objektiven Gründen nicht möglich sind, 
einen angemessenen Schutz erhalten. 
 

verteilt sind. Die Ausnahme ist nur zuläs-
sig, wenn den betroffenen Beamtinnen und 
Beamten gleichwertige Ausgleichsruhezei-
ten gewährt werden oder sie im Einzelfall, 
wenn gleichwertige Ausgleichsruhezeiten 
aus objektiven Gründen nicht möglich sind, 
einen angemessenen Schutz erhalten. 
 

Artikel 11 - Änderung der Jubiläumsverordnung 
Nummer 1 

§ 1 
Geltungsbereich, Dienstzeitehrung 

 
(1) Die Beamtinnen und Beamten des Lan-
des, der Gemeinden, der Kreise, der Ämter 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften des öffentli-
chen Rechts ohne Gebietshoheit sowie der 
rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Eh-
renbeamtinnen und Ehrenbeamten werden 
bei Vollendung einer Jubiläumsdienstzeit 
von 25, 40 und 50 Jahren durch Aushändi-
gung einer Dankurkunde und bei Vollendung 
einer Jubiläumsdienstzeit von 40 Jahren 
durch die Gewährung einer Jubiläumszu-
wendung in Höhe von 410 € geehrt (Dienst-
zeitehrung). 
  
(2) Für die Berufsrichterinnen und Berufs-
richter des Landes gelten die Vorschriften 
dieser Verordnung entsprechend. 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Dienstzeitehrung 

 
(1) Die Beamtinnen und Beamten des Lan-
des, der Gemeinden, der Kreise, der Ämter 
und der sonstigen der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Körperschaften des öffentli-
chen Rechts ohne Gebietshoheit sowie der 
rechtsfähigen Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Eh-
renbeamtinnen und Ehrenbeamten werden 
bei Vollendung einer Jubiläumsdienstzeit 
von 25, 40 und 50 Jahren durch Aushändi-
gung einer Dankurkunde und bei Vollendung 
einer Jubiläumsdienstzeit von 40 Jahren 
und 50 Jahren durch die Gewährung einer 
Jubiläumszuwendung in Höhe von 410 € 
geehrt (Dienstzeitehrung). 
 
(2) Die Jubiläumszuwendung beträgt  
 
bei einer Dienstzeit von 40 Jahren 
410 Euro, 
bei einer Dienstzeit von 50 Jahren 
512 Euro. 
 
(3) Für die Berufsrichterinnen und Berufs-
richter des Landes gelten die Vorschriften 
dieser Verordnung entsprechend. 

Artikel 12 - Anwendungsvorschrift Schulgesetz 
 § 36 Absatz 2 Nummer 8 des Schulgeset-

zes ist mit Wirkung vom 1. Mai 2011 an-
zuwenden. 

Artikel 13 - Inkrafttreten  
 (1) Artikel 1 Nummer 5 und Artikel 2 

Nummern 4 und 14 treten am Tage nach 
der Verkündung in Kraft. 
(2) Artikel 1 Nummer 13 und Artikel 11 
treten mit Wirkung vom 1. Mai 2011 in 
Kraft. 
(3) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. 
April 2016 in Kraft. 
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